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I. Einführung
 


Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen über die Aufgaben des 

Bundesamts für Justiz bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalt im 

Verhältnis zu ausländischen Staaten. 

Für die Unterhaltsberechtigten ist es oft schwierig einen Anspruch durchzusetzen, 

wenn die Unterhaltsverpflichteten in einem anderen Staat wohnhaft sind. Durch das 

Vorliegen unterschiedlicher Rechtsordnungen und den daraus resultierenden 

materiellen und prozessualen Unterschieden treten für die Unterhaltsberechtigten 

Erschwernisse hinzu, die zu einem finanziellen und organisatorischen Mehraufwand 

führen. 

Vor diesem Hintergrund wurde der Aufbau behördlicher Strukturen auf dem Gebiet 

des internationalen Unterhaltsrechts für notwendig erachtet. Weltweit wurden 

sogenannte zentrale Behörden geschaffen, welche bei der grenzüberschreitenden 

Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Hilfestellung leisten. Die Zentralen 

Behörden sind eng untereinander vernetzt. Sprachliche und rechtliche Probleme, mit 

denen sich Unterhaltsberechtigte häufig konfrontiert sehen, wenn Unterhalt 

grenzüberschreitend geltend gemacht werden soll, können durch diese Netzwerke 

abgefedert werden. 

Für Deutschland ist das Bundesamt für Justiz gemäß § 4 Abs. 1 des 

Auslandsunterhaltsgesetzes vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 898 - kurz: AUG 2011) als 

Zentrale Behörde mit der grenzüberschreitenden Durchsetzung von Unterhalt betraut. 

Dieses erhebt für seine Tätigkeit keine Gebühren. Wird ein Antrag nach der 

Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die 

Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen (ABl. L 7 vom 10. 

Januar 2009, S. 1 – kurz: EG-UntVO) über das Bundesamt für Justiz in das 

europäische Ausland weitergeleitet, so sieht die Verordnung vor, dass in den meisten 

Fällen für Unterhaltsansprüche von Personen, die das 21. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, im anderen Mitgliedstaat automatisch, d. h. ohne nähere Prüfung 
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der Vermögensverhältnisse oder der Erfolgsaussichten, Prozesskostenhilfe gewährt 

wird. 

Bei der überwiegenden Zahl der Fälle, die durch das Bundesamt für Justiz betreut 

werden, sind Unterhaltsberechtigte minderjährige Kinder. Unter bestimmten 

Voraussetzungen kann das Bundesamt für Justiz aber auch bei der 

grenzüberschreitenden Geltendmachung von Ehegattenunterhalt behilflich sein. Seit 

Inkrafttreten der EG-UntVO kann das Bundesamt für Justiz in den unter Art. 56 Abs. 2 

EG-UntVO aufgeführten Fallgestaltungen auch für den Unterhaltsverpflichteten tätig 

werden. Die nachstehenden Ausführungen für Unterhaltsberechtigte gelten hier 

entsprechend. Als weitere Neuerung sieht die EG-UntVO vor, dass die zentralen 

Behörden unter den Voraussetzungen des Art. 53 EG-UntVO bereits im Vorfeld eines 

förmlichen Ersuchens Ermittlungen zum Aufenthalt oder zum Einkommen und 

Vermögen des Unterhaltsverpflichteten vornehmen können. 
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II. Tätigkeit des Bundesamts für Justiz im 

Auslandsunterhalt 

1. Vorbemerkungen 

a) Fallzahlen 

Das Bundesamt für Justiz unterstützt derzeit 9419 Unterhaltsberechtigte bei der 

Geltendmachung ihrer gesetzlichen Unterhaltsansprüche im In- und Ausland. Jährlich 

kommen etwa 1500 - 2000 neue Unterhaltsberechtigte hinzu, die die Unterstützung 

des Bundesamts für Justiz in Anspruch nehmen. 

In den Fällen, in denen sich die Unterhaltsberechtigten im Ausland aufhalten und der 

Unterhalt in Deutschland geltend gemacht werden soll, unterstützt das Bundesamt für 

Justiz derzeit Personen in über 90 verschiedenen Staaten (Staatenlisten siehe VI.) Es 

ist hier jedoch eine besondere Häufung von Ersuchen aus Polen zu erkennen, deren 

Anteil etwa 51 % ausmacht. 

Kasachstan 

2% 
Niederlande 

5% 

Österreich 

4% 

Polen 

51% 

Schweden 

3% 

Schweiz 

5% 

Tschechische 

Republik 

2% 

Türkei 

7% 

Ungarn 

2% USA 

5% 

Mit 1% vertreten: 

-Belarus 

(Weißrussland) 

-Bosnien und 

Herzegowina 

-Kanada 

-Kroatien 

-Norwegen 

-Portugal 

-Rumänien 

-Serbien 

-Slowakei 

-Ukraine 

-Vereinigtes 

Königreich 
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In den Fällen, in denen sich die Unterhaltsberechtigten auf dem Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland aufhalten und der Unterhalt im Ausland geltend gemacht 

werden soll, werden die Ersuchen ebenfalls in viele verschiedene Staaten gesandt. 

Etwa 56 % aller ausgehenden Ersuchen werden in die Vereinigten Staaten von 

Amerika geleitet. 

Italien 

3% Niederlande 

13% 

Österreich 

2% 

Polen 

2% 
Schweiz 

11% 

Spanien 

2% 

USA 

56% 

Vereinigtes 

Königreich 

3% 

Mit 1% vertreten: 

- Australien 

- Frankreich 

- Griechenland 

- Kanada 

- Norwegen 

- Portugal 

- Türkei 

b) Rechtliche Grundlagen der Zusammenarbeit mit anderen Staaten 

Je nachdem, in welchem Staat der Unterhaltsverpflichtete bzw. der - berechtigte sich 

aufhält, können Unterhaltsansprüche im Ausland mittels eines Verfahrens bei 

förmlicher Gegenseitigkeit, eines Verfahrens nach dem New Yorker UN-

Übereinkommen über die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Ausland 

vom 20. Juni 1956 (kurz: UN-Übereinkommen 1956) oder eines Verfahrens nach der 

EG-UntVO durchgesetzt werden. Das AUG 2011 bildet in Deutschland den 

rechtlichen Rahmen für alle drei vorgenannten Verfahren. 

Verfahren bei förmlicher Gegenseitigkeit 

Das Bundesamt für Justiz betreut Verfahren mit ausländischen Staaten, mit denen 
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keine internationalen Übereinkommen vereinbart wurden, sondern die förmliche 

Gegenseitigkeit verbürgt worden ist. Das betrifft die USA (mit Ausnahme von 

Alabama, Mississippi und dem District of Columbia), Kanada (mit Ausnahme der 

Provinz Québec und des Territoriums Nunavut) und die Republik Südafrika. Das 

Bundesamt für Justiz unterstützt in Deutschland lebende Unterhaltsberechtigte dabei, 

ihre Ansprüche in diesen Staaten zu verfolgen und durchzusetzen. 

Unterhaltsberechtigte, die sich in den genannten Staaten aufhalten, können über die 

ausländische Kontaktbehörde ihre Ersuchen beim Bundesamt für Justiz einreichen. 

EG-Unterhaltsverordnung 

Auf Grundlage der EG-UntVO kooperiert das Bundesamt für Justiz mit den Zentralen 

Behörden aller EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks. Im Verhältnis zu 

Dänemark finden zwar ausgewählte Kapitel der EG-UntVO Anwendung, die 

Zusammenarbeit des Bundesamts für Justiz mit der dänischen Empfangs- und 

Übermittlungsstelle wird allerdings durch das UN-Übereinkommen 1956 geregelt. 

UN-Übereinkommen 1956 

Das Bundesamt für Justiz wird als deutsche Empfangs- und Übermittlungsstelle nach 

dem UN-Übereinkommen von 1956 tätig. Voraussetzung ist, dass entweder der 

Berechtigte oder der Verpflichtete in Deutschland und die andere Partei in einem der 

65 Vertragsstaaten - mit Ausnahme der Staaten, für die die EG-UntVO greift - lebt. 

c) Aus- und eingehende Ersuchen 

In Deutschland lebende Unterhaltsberechtigte können Anträge nicht direkt an das 

Bundesamt für Justiz senden. Gemäß § 7 AUG 2011 erfolgt die Entgegennahme und 

Prüfung des Antrags durch das für den Sitz des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk 

der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zuständige Amtsgericht (Liste s. 

VII.). Nach einer Vorprüfung leitet jenes Amtsgericht den Antrag an das Bundesamt 

für Justiz weiter. Dieses übermittelt die Antragsunterlagen nach einer weiteren 

Prüfung an die ausländische Kontaktbehörde. Derartige Anträge einer in Deutschland 

lebenden unterhaltsberechtigten Person, die zur Weiterleitung an eine ausländische 

Stelle bestimmt sind, werden ausgehende Ersuchen genannt. 
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Empfängt hingegen das Bundesamt für Justiz von einer ausländischen 

Kontaktbehörde den Antrag einer im Ausland lebenden unterhaltsberechtigten 

Person, so handelt es sich um ein eingehendes Ersuchen. 

2. Auslandsunterhalt bei förmlicher Gegenseitigkeit 

Wenn völkerrechtliche Verträge bzw. internationale Übereinkommen nicht bestehen, 

aber mit dem betreffenden Staat die förmliche Gegenseitigkeit verbürgt wurde, 

können Unterhaltsansprüche auf Grundlage des AUG 2011 verfolgt werden. Derzeit 

ist der Rechtsverkehr mit 48 amerikanischen Bundesstaaten, 11 kanadischen 

Provinzen und der Republik Südafrika eröffnet. Die einzelnen Bundesstaaten und 

Provinzen, mit denen die Gegenseitigkeit vereinbart wurde, können der unter VI. 

abgedruckten Staatenliste entnommen werden. Dort ist auch aufgeführt, ob nach 

bisherigen Erfahrungen außer Kindesunterhalt auch Ehegattenunterhalt in dem 

betreffenden Staat verfolgt werden kann. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, 

Unterhaltsansprüche aus Verwandtschaft - vor allem Kindesunterhalt - als auch aus 

der Ehe resultierende Unterhaltsverpflichtungen geltend zu machen und zu 

vollstrecken. In der Praxis beschränkt sich dies im Verhältnis zu den meisten 

Bundesstaaten der USA und den meisten Provinzen und Territorien Kanadas auf die 

Geltendmachung von Kindesunterhalt. Verschiedentlich ist es möglich, gleichzeitig mit 

dem Kindesunterhalt auch Ehegattenunterhalt geltend zu machen. 

Aufgabe des Bundesamts für Justiz ist es, als Zentrale Behörde nach dem AUG 2011 

die Unterhaltsberechtigten bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche zu unterstützen. 

Dabei nimmt es die Funktion als Empfangs- und Übermittlungsstelle wahr. Gemäß § 4 

Abs. 1 AUG 2011 wird der Zentralen Behörde die Befugnis eingeräumt, direkt mit den 

im Ausland zuständigen Stellen zu korrespondieren. Eine Ausnahme bildet der 

Rechtsverkehr mit der Republik Südafrika, bei dem der diplomatische Weg 

einzuhalten ist. 

Für den Verfahrensablauf ist zwischen ein- und ausgehenden Ersuchen zu
 


unterscheiden. In beiden Fällen ist es möglich, sowohl eine erstmalige Titulierung des
 


Unterhaltsanspruchs zu erlangen und aus diesem Titel dann zu vollstrecken, als auch
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eine bereits ergangene Entscheidung anerkennen zu lassen und aus dieser zu 

vollstrecken. Im Übrigen unterstützt die Zentrale Behörde auch gütliche Einigungen. 

Darüber hinaus ist es im Rahmen der Geltendmachung von Kindesunterhalt möglich, 

gerichtlich eine Vaterschaft feststellen zu lassen. Für die Tätigkeit der Zentralen 

Behörde werden keine Gebühren erhoben. 

a) Ausgehende Ersuchen 

Unterhaltsberechtigte, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik 

Deutschland haben, können ihre Unterhaltsansprüche, die auf gesetzlicher Grundlage 

beruhen (insbesondere Kindes- und Ehegattenunterhalt), durch Einreichen eines 

Ersuchens bei dem jeweils zuständigen Amtsgericht geltend machen. Dabei handelt 

es sich um jenes Amtsgericht, welches für den Sitz des Oberlandesgerichts zuständig 

ist, in dessen Bezirk der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (§ 7 

AUG 2011, Liste s. VII.). Zwar ist das Ersuchen nicht an eine besondere Form 

gebunden, allerdings finden in der Praxis zweisprachige Formulare Verwendung, die 

alle notwendigen Angaben enthalten. Es empfiehlt sich, diese Formulare bei der 

Antragstellung zu verwenden. 

Die Formulare finden Sie unter: www.bundesjustizamt.de/auslandsunterhalt 

Beim Ausfüllen der Formulare sollte stets darauf geachtet werden, Missverständnisse 

zu vermeiden. So sollte immer neben dem deutschen auch der englische Teil des 

Vordrucks vollständig ausgefüllt sein. Monatsangaben sollten in der englischen 

Sprache ausgeschrieben und alle Geldbeträge sollten mit Währungsangaben 

versehen sein. Dies führt zur Vermeidung von Rückfragen und beschleunigt die 

Bearbeitung, insbesondere im Ausland. 

www.bundesjustizamt.de/auslandsunterhalt
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Der Antrag muss folgende Unterlagen enthalten:
 

Bestehender Titel Ohne Titel 

Ersuchen X X 

Bescheinigung über die Erfolgsaussicht X X 

Registration Statement 
(in USA-Fällen) X 

Erklärung über Zahlungsrückstände X 

Erklärung über Leistung von 
Sozialunterstützung X X 

Erklärung über Mittel und Bedürfnisse X 

Erklärung über die Vaterschaft X 

Geburtsurkunde X 

Scheidungsurteil (ggf.) X 

Titel mit Übersetzung X 

Zustellnachweis bei 
Versäumnisentscheidung X 

Das Amtsgericht prüft die Erfolgsaussicht des Gesuchs und sendet es dann mit einer 

Erfolgsaussichtsbescheinigung und den erforderlichen Übersetzungen in vierfacher 

Ausfertigung an das Bundesamt für Justiz. Die Kosten der Übersetzungen sind 

generell von der Antrag stellenden Person zu tragen. Das nach § 7 Abs. 1 AUG 2011 

zuständige Amtsgericht befreit den Antragsteller auf Antrag von der Erstattungspflicht 

für die Kosten der von der Zentralen Behörde veranlassten Übersetzung, wenn der 

Antragsteller die persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen einer ratenfreien 

Verfahrenskostenhilfe nach § 113 des Gesetzes über das Verfahren in 

Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (kurz: 

FamFG) in Verbindung mit § 115 Zivilprozessordnung (kurz: ZPO) erfüllt (§ 10 Abs. 3 

AUG 2011). 
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Das Bundesamt für Justiz prüft die Vollständigkeit der Unterlagen und leitet das 

Gesuch - unter Beifügung eines Übersendungsschreibens - an die im Ausland 

zuständige Stelle weiter. 

Die im Weiteren zur Verfolgung des Ersuchens notwendige Korrespondenz wird über 

das Amtsgericht geführt. Das Bundesamt für Justiz unterstützt soweit möglich die 

gesamte Korrespondenz zwischen Antragsteller und den ausländischen 

Kontaktstellen (Zentralen Behörden, u. U. Prozessbevollmächtigten, Gerichten oder 

Unterhaltsbehörden). Des Weiteren sorgt das Bundesamt für Justiz für einen 

reibungslosen Ablauf des Zahlungsverkehrs und den ungeschmälerten Transfer der 

Gelder an die Unterhaltsberechtigten. 

b) Eingehende Ersuchen 

Unterhaltsberechtigte, deren gewöhnlicher Aufenthalt sich in einem Staat befindet, mit 

dem die förmliche Gegenseitigkeit verbürgt ist, können über die für sie zuständige 

Zentrale Behörde in ihrem Aufenthaltsstaat ein Unterhaltsersuchen beim Bundesamt 

für Justiz einreichen. Dieses unternimmt bei Vollständigkeit des Ersuchens alle 

geeigneten Schritte, um den Unterhaltsanspruch durchzusetzen. Bevor allerdings ein 

gerichtliches Verfahren angestrengt wird, bemüht sich die Zentrale Behörde freiwillige 

Unterhaltszahlungen zu erreichen. Gemäß § 5 Abs. 4 AUG 2011 gilt die Zentrale 

Behörde als bevollmächtigt, im Namen der unterhaltsberechtigten Person tätig zu 

werden. 

Das gerichtliche Verfahren ist für die Antragsteller hinsichtlich der Beantragung von 

Verfahrenskostenhilfe vereinfacht, da ihnen gemäß § 24 AUG 2011 ohne Nachweis 

der Bedürftigkeit Verfahrenskostenhilfe gewährt wird. Das Gericht prüft lediglich die 

Erfolgsaussicht des beantragten gerichtlichen Verfahrens. Im Falle des Unterliegens 

in dem Prozess sind jedoch die dem Gegner entstandenen Kosten des gegnerischen 

Anwalts zu erstatten (§ 20 AUG 2011 i. V. m. § 123 ZPO). 
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3. EG-Unterhaltsverordnung 

Am 18. Juni 2011 ist die EG-UntVO in Kraft getreten. Soll für ein in Deutschland 

lebendes Kind Unterhalt gegenüber einem im europäischen Ausland wohnenden 

Unterhaltsverpflichteten geltend gemacht werden, sind in den meisten Fällen die 

neuen Vorschriften anzuwenden. Als wichtige Neuerung hat die EG-UntVO ein 

System der Zusammenarbeit der Zentralen Behörden in Europa geschaffen. In 

Deutschland wurde als Zentrale Behörde nach der EG-UntVO das Bundesamt für 

Justiz bestimmt, welches für seine Tätigkeit grundsätzlich keine Kosten erhebt. 

Unterhaltsgelder, die von einem im europäischen Ausland wohnenden 

Unterhaltsverpflichteten eingezogen werden, können damit vom Bundesamt für Justiz 

ungeschmälert an das in Deutschland lebende unterhaltsberechtigte Kind ausgezahlt 

werden. Wird ein Antrag nach der EG-UntVO über das Bundesamt für Justiz in das 

europäische Ausland weitergeleitet, so hat dies den Vorteil, dass in den meisten 

Fällen für Unterhaltsansprüche von Personen, die das 21. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, im anderen Mitgliedstaat automatisch, d. h. ohne nähere Prüfung 

der Vermögensverhältnisse oder der Erfolgsaussichten, Prozesskostenhilfe gewährt 

wird. 

Die EG-UntVO findet Anwendung auf Unterhaltspflichten, die auf einem Familien-, 

Verwandtschafts-, oder eherechtlichen Verhältnis oder auf Schwägerschaft beruhen. 

Unterhalt kann nur dann nach der EG-UntVO geltend gemacht werden, wenn der 

Schuldner in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union wohnt, bzw. dort über 

Einkommen/Vermögen verfügt. 

Im Verhältnis zu Dänemark ist die EG-UntVO nur eingeschränkt anwendbar. 

Dänemark beteiligt sich nicht am Kapitel VII der EG-UntVO (Zusammenarbeit der 

Zentralen Behörden, Art. 49 bis 63 EG-UntVO) und ist deshalb als Nichtmitgliedstaat 

für dieses Kapitel anzusehen. Anwendung findet deshalb für die Zusammenarbeit der 

Zentralen Behörden weiterhin das UN-Übereinkommen 1956. Die dänische 

Empfangsstelle hat, da das UN-Übereinkommen 1956 selbst keine verbindlichen 

Formulare vorschreibt, gegenüber dem Bundesamt für Justiz Bereitschaft erklärt, 

ausgehende Ersuchen auf den Formularen der EG-UntVO entgegenzunehmen. Es ist 

aber auch weiterhin möglich, die auf der Internetseite des Bundesamts für Justiz 
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angebotenen Formulare zum UN-Übereinkommen 1956 zu nutzen. 

Eine große Veränderung durch die EG-UntVO besteht vor allem in der Abschaffung 

des Exequaturverfahrens (Art. 17 ff. EG-UntVO) für Entscheidungen aus allen EU-

Mitgliedstaaten. So konnte bisher ein Unterhaltstitel in einem ausländischen Staat erst 

dann vollstreckt werden, wenn der Titel in dem Vollstreckungsstaat zur 

Zwangsvollstreckung zugelassen worden war. Die Neuerung erlaubt es, dass ab dem 

18. Juni 2011 ergangene Titel unmittelbar und ohne Einleitung weiterer Verfahren zur 

Vollstreckung in fast allen EU-Mitgliedstaaten - mit Ausnahme Dänemarks und des 

Vereinigten Königreichs - durchgesetzt werden können. Für vor dem 18. Juni 2011 

ergangene Titel, was noch die Mehrheit der Fälle betreffen dürfte, muss auch 

weiterhin das sog. Vollstreckbarerklärungsverfahren durchgeführt werden (vgl. Art. 75 

EG-UntVO). Da der Antragsteller zwischen den vier gleichrangigen Gerichtsständen, 

die Art. 3 EG-UntVO vorsieht, frei wählen kann, ist auch die Möglichkeit eröffnet, eine 

gerichtliche Entscheidung am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Unterhaltspflichtigen 

herbeizuführen. 

Als weitere Neuerung sieht die EG-UntVO vor, dass Ersuchen um Durchführung 

besonderer Maßnahmen nach Art. 53 EG-UntVO an die Zentrale Behörde gerichtet 

werden können. Die speziellen Maßnahmen dienen der Vorbereitung der 

Antragstellung oder auch dazu, den Antragsteller mit den Kenntnissen auszustatten, 

die es ihm ermöglichen, zu entscheiden, ob er überhaupt einen Antrag stellt (z. B. 

Ermittlung des Aufenthaltsorts der unterhaltspflichtigen Person). Im Übrigen ist 

zwischen ein- und ausgehenden Ersuchen zu unterscheiden. Die zur Verfügung 

stehenden Anträge sind in Art. 56 EG-UntVO aufgelistet. Für die Anträge sind 

zwingend die Formulare der EG-UntVO zu verwenden, die auf dem Gerichtsatlas der 

EU-Kommission abrufbar und elektronisch ausfüllbar sind. 

a) Ersuchen um Durchführung besonderer Maßnahmen 

Häufig wird die unterhaltsberechtigte Person über keine aktuellen Informationen zum 

Aufenthaltsort und Einkommen oder Vermögen des Unterhaltsschuldners verfügen 

und daher vor förmlicher Antragstellung wissen wollen, ob sich diese in dem 

ersuchten Mitgliedstaat auch lohnt. Für diesen Fall sieht Art. 53 EG-UntVO vor, dass 
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die Zentralen Behörden untereinander um Durchführung besonderer Maßnahmen 

ersuchen können (z. B. Aufenthaltsermittlung zur Person des Unterhaltspflichtigen). 

Die unterhaltsberechtigte Person kann das Bundesamt für Justiz unmittelbar 

schriftlich ohne besondere Formerfordernisse darum bitten, ein Ersuchen auf 

Formblatt Anhang V an die Zentrale Behörde des ersuchten Mitgliedstaats zu richten. 

Hierbei sind von der unterhaltsberechtigten Person zwingend die Angaben, die auf 

Formblatt Anhang V unter den Nr. 3.1 bis 3.3 abgefragt werden, zu übermitteln. 

Ob nur ein Ersuchen auf Aufenthaltsermittlung möglich ist oder auch ein Ersuchen auf 

Erlangung einschlägiger Auskünfte über das Einkommen oder das Vermögen der 

verpflichteten Person gestellt werden kann, hängt von der Existenz eines 

Unterhaltstitels ab (Art. 53 Abs. 2 EG-UntVO): 

- In Fällen, in denen es noch keinen Unterhaltstitel gibt, kann nur ein Ersuchen 

um Aufenthaltsermittlung gestellt werden. 

- Gibt es einen Unterhaltstitel, so kann bei Vorlage einer entsprechenden 

Abschrift ein Ersuchen um Aufenthaltsermittlung und/oder Ermittlung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse gestellt werden. 

Die Weitergabe der aus dem Ausland bei dem Bundesamt für Justiz eingetroffenen 

Ermittlungsergebnisse ist im Lichte des Art. 62 EG-UntVO zu sehen: 

- Informationen, die ohne Rückgriff auf Art. 61, 62 und 63 EG-UntVO eingeholt 

wurden (beispielsweise durch den Unterhaltspflichtigen freiwillig erteilte 

Informationen) dürfen an die anfragende Person/Behörde weitergereicht 

werden. 

- Sind die Informationen in Anwendung der Art. 61, 62 und 63 EG-UntVO 

eingeholt worden, so darf gegenüber dem Antragsteller lediglich offengelegt 

werden, ob eine Anschrift (also nicht die Anschrift selbst) und Einkommen oder 

Vermögen (also nicht Art und Höhe, auch nicht, ob sie zur Vollstreckung zur 

Verfügung stehen) im ersuchten Mitgliedstaat bestehen. Diese Informationen 

reichen aus, um einen Antrag nach Art. 56 EG-UntVO vorbereiten zu können. 

Die im Vorfeld gesammelten Ermittlungsergebnisse liegen den beteiligten 

Zentralen Behörden vor und können so dem Antrag zugeführt werden. 
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- Eine Weitergabe einer Anschrift seitens des Bundesamts für Justiz an ein 

zuständiges Gericht lässt die EG-UntVO zu. 

b) Ausgehende Ersuchen 

Antragsteller, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 

haben, können ihre Anträge nach Art. 56 EG-UntVO durch Einreichen eines 

Ersuchens bei dem jeweils zuständigen Amtsgericht am Sitz des Oberlandesgerichts 

(§ 7 AUG 2011, Liste s. VII.) stellen. Der Antragsteller hat das einschlägige Formblatt 

der EG-UntVO auszufüllen, die erforderlichen Dokumente und die notwendigen 

Übersetzungen beizufügen und seinen Antrag beim Gericht einzureichen. 

Die Übersetzungskosten des Antrags und der Anlagen hat grundsätzlich der 

Antragsteller zu tragen. Das nach § 7 Abs. 1 AUG 2011 zuständige Amtsgericht 

befreit den Antragsteller auf Antrag von der Erstattungspflicht für die Kosten der von 

der Zentralen Behörde veranlassten Übersetzung, wenn der Antragsteller die 

persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen einer ratenfreien 

Verfahrenskostenhilfe nach § 113 FamFG in Verbindung mit § 115 ZPO erfüllt (§ 10 

Abs. 3 AUG 2011). 

Gemäß Art. 46 EG-UntVO leistet der ersuchte Mitgliedstaat unentgeltliche 

Prozesskostenhilfe für alle von einer berechtigten Person nach Art. 56 EG-UntVO 

gestellten Anträge in Bezug auf Unterhaltspflichten aus einer Eltern-Kind-Beziehung 

gegenüber einer Person, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die 

Inanspruchnahme der Zentralen Behörden des ersuchenden wie des ersuchten 

Mitgliedstaats bewirkt, dass den Unterhaltsgläubigern unabhängig von der jeweiligen 

Einkommens- und Vermögenssituation in jeder Phase des Verfahrens 

Verfahrenskostenhilfe zu gewähren ist. 

Für die Anträge sind zwingend die Formulare der EG-UntVO zu verwenden. Diese 

sind auf dem Gerichtsatlas der EU-Kommission unter 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/mo_filling_de.htm abrufbar. 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/mo_filling_de.htm
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Formblatt Bezeichnung des Formblatts im 
Europäischen Gerichtsatlas 

Hintergrund/Zweck, wer 
füllt es aus 

Anhang I Auszug aus einer Entscheidung/einem 
gerichtlichen Vergleich, die/der keinem 

Anerkennungs- und 
Vollstreckbarerklärungsverfahren unterliegt 

als Anlage zu Anhang VI, ist 
vom Gericht auszufüllen, 

welches den Unterhaltstitel 
erlassen hat; § 71 AUG 2011 

Anhang II Auszug aus einer Entscheidung/einem 
gerichtlichen Vergleich, die/der einem 

Anerkennungs- und 
Vollstreckbarerklärungsverfahren unterliegt 

als Anlage zu Anhang VI, ist 
vom Gericht auszufüllen, 

welches den Unterhaltstitel 
erlassen hat; § 71 AUG 2011 

Anhang III Auszug aus einer öffentlichen Urkunde 
betreffend Unterhaltsverpflichtungen, die 

keinem Anerkennungs- und 
Vollstreckbarerklärungsverfahren unterliegt 

als Anlage zu Anhang VI, ist 
bei Jugendamtsurkunden 

vom Jugendamt auszufüllen; 
§ 71 AUG 2011 

Anhang IV Auszug aus einer öffentlichen Urkunde 
betreffend Unterhaltsverpflichtungen, die 

einem Anerkennungs- und 
Vollstreckbarerklärungsverfahren unterliegt 

als Anlage zu Anhang VI, ist 
bei Jugendamtsurkunden 

vom Jugendamt auszufüllen, 
§ 71 AUG 2011 

Anhang V Ersuchen um Durchführung besonderer 
Maßnahmen 

Art. 53 EG-UntVO; 
Bundesamt für Justiz als 

Zentrale Behörde 

Anhang VI Formblatt für einen Antrag im Hinblick auf die 
Anerkennung, die Vollstreckbarerklärung oder 

die Vollstreckung einer Entscheidung in 
Unterhaltssachen 

Art. 56 Abs. 1 a) und b) EG-
UntVO; Teil A Bundesamt für 

Justiz, Teil B Antragsteller 

Anhang VII Formblatt für einen Antrag im Hinblick auf die 
Herbeiführung oder die Änderung einer 

Entscheidung in Unterhaltssachen 

Art. 56 Abs. 1 c) bis f) EG-
UntVO; Teil A Bundesamt für 

Justiz, Teil B Antragsteller 

Anhang VIII Empfangsbestätigung für einen Antrag Art. 58 Abs. 3 EG-UntVO, 
nur für Kommunikation 
zwischen den Zentralen 

Behörden 

Anhang IX Ablehnung oder Einstellung der Bearbeitung 
eines Antrags 

Art. 58 Abs. 8 EG-UntVO, 
nur für Kommunikation 
zwischen den Zentralen 

Behörden 

Die Formulare sind für verschiedene Rechtsordnungen der EU-Mitgliedstaaten 

konzipiert worden und enthalten deshalb Felder, die auf einen in Deutschland 

titulierten Unterhaltsfall nicht passen. 
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Art. 59 Abs. 1 EG-UntVO sieht vor, dass der Antrag in der Amtssprache des ersuchten 

Mitgliedsstaats oder, wenn es in diesem Mitgliedstaat mehrere Amtssprachen gibt, der 

Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Orts, an dem sich die betreffende 

Zentrale Behörde befindet, oder in einer sonstigen Amtssprache der Organe der 

Europäischen Union, die der ersuchte Mitgliedstaat für zulässig erklärt hat, 

auszufüllen ist, es sei denn, die Zentrale Behörde dieses Mitgliedstaats verzichtet auf 

eine Übersetzung. Entsprechende Sprachregelungen können im Europäischen 

Gerichtsatlas in der Rubrik „Informationen", „Mitteilungen der Mitgliedstaaten" 

nachgelesen werden. 

Beim Ausfüllen der Formblätter ist darauf zu achten, dass die Übersetzungsfunktion 
genutzt wird. 

Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: 

1.	 	 Ersuchten Mitgliedstaat auswählen. 

2.	 	 Die deutschsprachige Formularversion ausfüllen. 

3.	 	 Am Ende der deutschen Bildschirmversion die Amtssprache des ersuchten 
Mitgliedstaats auswählen durch Anklicken; daraufhin erscheint das Formular 
automatisch übersetzt. 

4.	 	 Speichern, ausdrucken und das Formblatt am Ende unterschreiben. 
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Art. 64 EG-UntVO gewährt auch „öffentliche Aufgaben wahrnehmende Einrichtungen“ 

ein Antragsrecht; dieses ist beschränkt auf Anträge auf Anerkennung und 

Vollstreckbarerklärung von Entscheidungen sowie die Vollstreckung von 

Entscheidungen. Es ist also unbedingt erforderlich, dass die Zahlungspflicht der in 

Anspruch zu nehmenden Person tituliert ist. Hierbei ist es unerheblich, ob die 

öffentliche Einrichtung sich selbst einen Titel für verauslagte Zahlungen, die anstelle 

von Unterhalt erbracht wurden, erwirkt hat (Art. 64 Abs. 3 Buchstabe a) EG-UntVO) 

oder eine zwischen der berechtigten und der verpflichteten Person ergangene 

Entscheidung auf Zahlung von Unterhalt existiert (Art. 64 Abs. 3 Buchstabe b) EG-

UntVO). 

c) Eingehende Ersuchen 

Unterhaltsberechtigte, deren Aufenthalt sich in einem Mitgliedsstaat der Europäischen 

Union befindet, können über die für sie zuständige Zentrale Behörde in ihrem 

Aufenthaltsstaat ein Unterhaltsersuchen beim Bundesamt für Justiz einreichen. 

Dieses unternimmt bei Vollständigkeit des Ersuchens alle geeigneten Schritte, um 

den Unterhaltsanspruch durchzusetzen. Gemäß § 5 Abs. 4 AUG 2011 gilt das 

Bundesamt für Justiz bei eingehenden Ersuchen als bevollmächtigt, im Namen der 

unterhaltsberechtigten Person außergerichtlich oder gerichtlich tätig zu werden. 

Dies umfasst im Wesentlichen die Überprüfung des Aufenthaltsorts der 

unterhaltspflichtigen Person und ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Je nach 

Fallgestaltung wird ein ausländischer Titel in der Bundesrepublik Deutschland für 

vollstreckbar erklärt oder es wird erstmalig ein Unterhaltstitel erwirkt. Sollte die 

Vaterschaft noch nicht geklärt sein, so wird zuvor ein 

Vaterschaftsfeststellungsverfahren durchgeführt. Soweit möglich, wird auf eine 

freiwillige Zahlung von Unterhalt hingewirkt. Bleiben Zahlungen aus, wird die 

Zwangsvollstreckung eingeleitet. 

In Anwendung von Art. 46 EG-UntVO gewähren deutsche Gerichte unentgeltliche 

Prozesskostenhilfe für alle von einer berechtigten Person nach Art. 56 EG-UntVO 

gestellten Anträge in Bezug auf Unterhaltspflichten aus einer Eltern-Kind-Beziehung 

gegenüber einer Person, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Im Falle 
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des Unterliegens in dem Prozess sind jedoch die dem Gegner entstandenen Kosten 

des gegnerischen Anwalts zu erstatten (§ 20 AUG i. V. m. § 123 ZPO) 

4. UN-Übereinkommen 1956 

Das Bundesamt für Justiz nimmt als Zentrale Behörde die Aufgaben der deutschen 

„Empfangs- und Übermittlungsstelle“ nach dem UN-Übereinkommen 1956 wahr. 

Dieses gilt für 65 Vertragsstaaten. Im Verhältnis der EU-Mitgliedstaaten zueinander 

ersetzt die EG-UntVO das UN-Übereinkommen 1956 in Bezug auf Ersuchen, die ab 

dem 18. Juni 2011 eingereicht wurden. 

Aufgabe des Bundesamts für Justiz als Empfangs- und Übermittlungsstelle ist es, die 

Unterhaltsberechtigten bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche zu unterstützen. Dabei 

wird das Bundesamt für Justiz als Übermittlungsstelle dann tätig, wenn die 

unterhaltsberechtigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet der 

Bundesrepublik Deutschland hat. Sollte die unterhaltspflichtige Person in Deutschland 

wohnhaft sein, so wird das Bundesamt für Justiz als Empfangsstelle tätig. 

Voraussetzung für das Verfahren nach dem UN-Übereinkommen 1956 ist jedoch 

immer, dass die Parteien in unterschiedlichen Vertragsstaaten leben. Gemäß § 4 Abs. 

1 AUG 2011 wird dem Bundesamt für Justiz die Befugnis eingeräumt, direkt mit den 

im Ausland zuständigen Stellen zu korrespondieren. Die Empfangs- und 

Übermittlungsstellen erheben für ihre Tätigkeit, die sie auf Grund dieses 

Übereinkommens leisten, keine Gebühren. 

Soweit der Antragsteller oder Antragsgegner seinen Aufenthalt in einem EU-

Mitgliedstaat - mit Ausnahme Dänemarks - hat, unterliegt die Zusammenarbeit der 

Zentralen Behörden allerdings den Vorschriften der EG-UntVO. Für Dänemark gilt 

weiterhin das UN-Übereinkommen 1956. Die dänische Empfangsstelle hat, da das 

UN-Übereinkommen 1956 selbst keine verbindlichen Formulare vorschreibt, 

gegenüber dem Bundesamt für Justiz Bereitschaft erklärt, ausgehende Ersuchen auf 

den Formularen der EG-UntVO entgegenzunehmen. Es ist aber auch weiterhin 

möglich, die auf der Internetseite des Bundesamts für Justiz angebotenen Formulare 

zum UN-Übereinkommen 1956 zu nutzen. 
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Das UN-Übereinkommen 1956 findet Anwendung auf Unterhaltspflichten, die auf 

gesetzlicher Grundlage beruhen. Die Geltendmachung von Unterhaltsvorschüssen 

nach dem Unterhaltsvorschussgesetz oder anderer Sozialleistungen durch eine 

staatliche Stelle ist im Rahmen des UN-Übereinkommens 1956 grundsätzlich nicht 

möglich. 

Für den Verfahrensablauf ist zwischen ein- und ausgehenden Ersuchen zu 

unterscheiden. In beiden Fällen ist es möglich, sowohl eine erstmalige Titulierung des 

Unterhaltsanspruchs zu verlangen, aus der dann vollstreckt werden kann, als auch 

eine bereits ergangene Entscheidung anerkennen zu lassen und aus dieser zu 

vollstrecken. Im Übrigen unterstützen die Empfangs- und Übermittlungsstellen auch 

gütliche Einigungen. Darüber hinaus ist es im Rahmen der Geltendmachung von 

Kindesunterhalt möglich, gerichtlich eine Vaterschaft feststellen zu lassen. 

a) Ausgehende Ersuchen 

Das Bundesamt für Justiz leitet ausgehende Ersuchen an die zuständige 

ausländische Empfangsstelle weiter und führt im weiteren Verlauf des Verfahrens die 

Korrespondenz. Eine direkte Kontaktaufnahme zwischen Unterhaltsberechtigten und 

den ausländischen Empfangsstellen ist nach dem UN-Übereinkommen 1956 nicht 

vorgesehen. 

Antragsberechtigt ist jede natürliche Person. Eine Antragstellung durch staatliche 

Stellen, um beispielsweise Unterhaltsvorschussleistungen geltend zu machen, sieht 

das UN-Übereinkommen 1956 - historisch betrachtet - nicht vor. 

Unterhaltsberechtigte, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik 

Deutschland haben, können ihre Unterhaltsansprüche (insbesondere Kindes- und 

Ehegattenunterhalt), durch Einreichen eines Antrags bei dem jeweils zuständigen 

Amtsgericht geltend machen. Dabei handelt es sich um jenes Amtsgericht, welches 

für den Sitz des Oberlandesgerichts zuständig ist, in dessen Bezirk der Antragsteller 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (§ 7 AUG 2011, Liste s. VII.). Zwar ist der Antrag 

nicht an eine besondere Form gebunden, allerdings finden in der Praxis 
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zweisprachige Formulare Verwendung, die alle notwendigen Angaben enthalten. Es 

empfiehlt sich, die auf der Internetseite des Bundesamts für Justiz 

(www.bundesjustizamt.de/auslandsunterhalt) eingestellten Formulare bei der 

Antragstellung zu verwenden. 

Dem Formularsatz, bestehend aus 

- Antrag nach dem UN-Übereinkommen 1956 

- Vordruck „Bankverbindung“ und 

- Vordruck „Vollmacht für die ausländische Empfangsstelle“ 

sind im Regelfall folgende Unterlagen beizufügen: 

a.	 	eine Geburtsurkunde des Kindes, sollte es sich um Kindesunterhalt 

handeln 

b.	 	alle vorhandenen Unterhaltstitel in vollstreckbarer Ausfertigung 

c.		 Zustellungsnachweise für die Zustellung von verfahrenseinleitenden 

Schriftstücken an die unterhaltspflichtige Person 

d.	 	Beschluss über die Bewilligung von Prozesskostenhilfe bzw. 

Verfahrenskostenhilfe (falls vorhanden) 

e.	 	Rückstandsberechnung 

Eine Antragstellung ist auch ohne Vorliegen eines Unterhaltstitels möglich. Dieser 

wird dann durch die ausländische Empfangsstelle im jeweiligen Staat erwirkt. 

Die Übersetzungskosten des Ersuchens und der Anlagen hat grundsätzlich der 

Antragsteller zu tragen. Das nach § 7 Abs. 1 AUG 2011 zuständige Amtsgericht 

befreit den Antragsteller auf Antrag von der Erstattungspflicht für die Kosten der von 

der Zentralen Behörde veranlassten Übersetzung, wenn der Antragsteller die 

persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen einer ratenfreien 

Verfahrenskostenhilfe nach § 113 FamFG in Verbindung mit § 115 ZPO erfüllt (§ 10 

Abs. 3 AUG 2011). 

www.bundesjustizamt.de/auslandsunterhalt
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Das Gericht prüft den Antrag und übersendet ihn nebst erforderlichen Übersetzungen 

an das Bundesamt für Justiz. Dieses leitet den Antrag bei Vollständigkeit an die im 

Ausland zuständige Behörde. Das Bundesamt für Justiz vermittelt die Kommunikation 

zwischen Antragsteller und ausländischen Stellen (Zentralen Behörden, u. U. 

Prozessbevollmächtigten, Gerichten oder Unterhaltsbehörden) und sorgt für einen 

reibungslosen Ablauf des Zahlungsverkehrs. 

Nachdem das Ersuchen an die ausländische Empfangsstelle weitergeleitet wurde, 

veranlasst diese alle geeigneten Schritte, um den Unterhaltsanspruch durchzusetzen. 

Die Verfahrensweisen divergieren von Staat zu Staat. Dies kann z. B. die 

Anschriftenermittlung des Antragsgegners umfassen. Hier ist jedoch zu beachten, 

dass sich die Ermittlung des aktuellen Aufenthalts nicht in jedem Vertragsstaat als 

unproblematisch darstellt. Es ist daher ratsam, alle Informationen über den Aufenthalt, 

seien sie auch noch so vage, dem Antrag beizufügen. 

Gegebenenfalls kann die Empfangsstelle Ermittlungen bezüglich der wirtschaftlichen 

Verhältnisse des Antragsgegners durchführen, um die Leistungsfähigkeit für 

Unterhaltszahlungen feststellen zu können. Die grundsätzliche Leistungsfähigkeit 

eines Antragsgegners bestimmt sich nach dem Recht des ersuchten Staats. Auch 

hinsichtlich der Vollstreckung gilt das Recht des Staats, in dem die Vollstreckung 

stattfindet, was mitunter zu vom deutschen Verständnis abweichenden 

Pfändungsmöglichkeiten und -grenzen führt. Möglicherweise wird zunächst auf eine 

einvernehmliche Lösung ohne Zwangsvollstreckung hingewirkt. 

Das Bundesamt für Justiz hat keinen Einfluss darauf, welche konkreten Maßnahmen 

zur Durchsetzung des Unterhalts im Ausland ergriffen werden. 

Für etwaige Prozesshandlungen im Ausland tragen die Antragsteller das Kostenrisiko. 

Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, im ersuchten Staat Prozesskostenhilfe zu 

erhalten. Eine allgemeingültige Aussage lässt sich hier nicht treffen, da die rechtlichen 

Grundlagen im autonomen Recht des ersuchten Staates geregelt sind, soweit nicht 

internationale Übereinkommen greifen. 

So sieht Art. 15 des Haager Übereinkommens vom 2. Oktober 1973 über die 



 

        

            

         

      

          

           

          

         

              

               

   

 

         

           

          

         

  

 

   

          

          

          

      

 

         

        

          

           

         

       

          

  

 

29
 


Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen (BGBl. 1986 II, 

S. 826) vor, dass die unterhaltsberechtigte Person, die im Ursprungsstaat ganz oder 

teilweise Prozesskostenhilfe oder Befreiung von Verfahrenskosten genossen hat, in 

jedem Anerkennungs- oder Vollstreckungsverfahren die günstigste 

Prozesskostenhilfe oder die weitest gehende Befreiung, die im Recht des 

Vollstreckungsstaats vorgesehen ist, genießt. Des Weiteren sind Art. 44 des Luganer 

Übereinkommens vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und 

die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (BGBl. 

1994 II, S. 2660) sowie Art. 50 des Luganer Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 

(ABl. EU 2009 Nr. L 147, S. 5) zu nennen, die ebenfalls die günstigste Behandlung 

des Vollstreckungsstaats gewähren. 

Über die jeweiligen Möglichkeiten informiert die ausländische Empfangsstelle das 

Bundesamt für Justiz. Sollten die Angaben der Antrag stellenden Person keine 

ausreichende Grundlage für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe nach den oben 

genannten Vorschriften bieten, strengt die ausländische Empfangsstelle ein neues 

Prozesskostenhilfebewilligungsverfahren an. 

b) Eingehende Ersuchen 

Im Rahmen eingehender Ersuchen nach dem UN-Übereinkommen 1956 wird das 

Bundesamt für Justiz als Bevollmächtigter für die im Ausland befindlichen 

Antragsteller tätig. Das Bundesamt für Justiz ergreift als Empfangsstelle alle 

erforderlichen Maßnahmen, um den Unterhaltsanspruch durchzusetzen. 

Dies umfasst im Wesentlichen die Überprüfung des Aufenthaltsorts der 

unterhaltspflichtigen Person und ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Je nach 

Fallgestaltung wird ein ausländischer Titel in der Bundesrepublik Deutschland für 

vollstreckbar erklärt oder es wird erstmalig ein Unterhaltstitel erwirkt. Sollte die 

Vaterschaft noch nicht geklärt sein, so wird zuvor ein 

Vaterschaftsfeststellungsverfahren durchgeführt. Soweit möglich, wird auf eine 

freiwillige Zahlung von Unterhalt hingewirkt. Bleiben Zahlungen aus, wird die 

Zwangsvollstreckung eingeleitet. 



 

               

        

    

 

        

       

        

          

               

            

       

 

        

  

 

      

            

           

           

        

       

      

           

       

    

 

         

           

           

         

           

        

         

30
 


Gemäß § 5 Abs. 4 AUG 2011 gilt die Zentrale Behörde bei eingehenden Ersuchen als 

bevollmächtigt, im Namen der unterhaltsberechtigten Person außergerichtlich oder 

gerichtlich tätig zu werden. 

Ist eine Verfahrenskostenhilfe für die Anerkennung, Vollstreckbarerklärung und 

Vollstreckung von unterhaltsrechtlichen Titeln erforderlich, wird der 

unterhaltsberechtigten Person, die im Ursprungsstaat für das Erkenntnisverfahren 

ganz oder teilweise Verfahrenskostenhilfe erhalten hat, diese auch in Deutschland 

bewilligt (§ 23 AUG 2011). Im Falle des Unterliegens in dem Prozess sind jedoch die 

dem Gegner entstandenen Kosten des gegnerischen Anwalts zu erstatten (§ 20 AUG 

2011 i. V. m. § 123 ZPO). 

Die Korrespondenz erfolgt direkt mit der zuständigen ausländischen 

Übermittlungsstelle. 

III. Ausblick auf die zukünftige Rechtslage 

Die Rechtslage für Verfahren mit Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union 

sind, wird sich in absehbarer Zukunft ändern. Im November 2007 verabschiedeten 

Vertreter von mehr als 70 Staaten das Haager Übereinkommen über die 

internationale Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern und anderen 

Familienangehörigen vom 23. November 2007 (kurz: Haager 

Unterhaltsübereinkommen 2007). Bislang haben Bosnien-Herzegowina, Burkina 

Faso, die Europäische Union, Norwegen, Ukraine und die USA das Haager 

Übereinkommen 2007 gezeichnet. Norwegen, Bosnien-Herzegowina und Albanien 

haben auch ratifiziert. 

Die Vorschriften des Haager Unterhaltsübereinkommens 2007 und der EG-UntVO 

entsprechen sich in großem Umfang, wenn auch Unterschiede bestehen. Bereits aus 

Art. 1 des Haager Unterhaltsübereinkommens 2007 wird deutlich, dass die effektive 

Zusammenarbeit der Zentralen Behörden der Vertragsstaaten zur Durchsetzung von 

Unterhaltsansprüchen im Ausland das Herzstück der Konvention bildet. Art. 5 des 

Haager Unterhaltsübereinkommens 2007 enthält die allgemeine Verpflichtung zur 

Zusammenarbeit der Zentralen Behörden, in Art. 6 des Haager 
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Unterhaltsübereinkommens 2007 folgt ein detaillierter Aufgabenkatalog. Ähnlich 

Art. 53 EG-UntVO sieht Art. 7 des Haager Unterhaltsübereinkommens 2007 die 

Zusammenarbeit der Zentralen Behörden im Vorfeld eines förmlichen Ersuchens vor 

(u. a. Adressermittlungen und Einkommensfeststellung). 

IV.	 	Fragen zur Geltendmachung von Unterhalt im 

Ausland 

1. Wer kann einen Antrag zur Geltendmachung von Unterhalt stellen? 

Grundsätzlich kann jede unterhaltsberechtigte natürliche Person einen Antrag zur 

Geltendmachung von Unterhalt im Ausland stellen. In den häufigsten Fällen wird es 

sich jedoch um die Geltendmachung von Kindesunterhalt handeln. Für minderjährige 

Kinder müssen ihre gesetzlichen Vertreter handeln. Nach § 1712 Abs. 1 Nr. 2 BGB 

gehört die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen zu den Aufgaben des 

Jugendamts als Beistand. Dabei handelt das Jugendamt als gesetzlicher Vertreter 

des unterhaltsberechtigten Kindes und ist somit befugt, die im Rahmen der 

grenzüberschreitenden Unterhaltsrealisierung vorgesehenen Antragsformulare 

auszufüllen und beim Vorprüfungsgericht einzureichen. 

Zur Geltendmachung von Unterhalt in denjenigen Staaten, mit denen die förmliche 

Gegenseitigkeit verbürgt ist (48 amerikanischen Bundesstaaten, 11 kanadischen 

Provinzen und die Republik Südafrika), können grundsätzlich auch juristische 

Personen wie z. B. Unterhaltsvorschusskassen einen Antrag stellen. Allerdings sind in 

der Praxis die Erfolgsaussichten in einigen Gegenseitigkeitsstaaten gering. 

Im Rahmen der EG-UntVO manifestiert Art. 64 ein Antragsrecht für „öffentliche 

Aufgaben wahrnehmender Einrichtungen“; dieses ist beschränkt auf Anträge auf 

Anerkennung und Vollstreckbarerklärung von Entscheidungen sowie die 

Vollstreckung von Entscheidungen. Es ist also unbedingt erforderlich, dass die 

Zahlungspflicht der in Anspruch zu nehmenden Person tituliert ist. Hierbei ist es 

unerheblich, ob die öffentliche Einrichtung für sich selbst einen Titel für verauslagte 
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Zahlungen, die anstelle von Unterhalt erbracht wurden, erwirkt hat (Art. 64 Abs. 3 

Buchstabe a) EG-UntVO) oder eine zwischen der berechtigten und der verpflichteten 

Person ergangene Entscheidung auf Zahlung von Unterhalt existiert (Art. 64 Abs. 3 

Buchstabe b) EG-UntVO). 

Ehegatten- oder Elternunterhalt kann in allen EU-Mitgliedstaaten und Vertragsstaaten 

des UN-Übereinkommens 1956 geltend gemacht werden, jedoch nicht in allen 

Staaten, mit denen die Gegenseitigkeit vereinbart wurde. Eine genaue Auflistung der 

Staaten, in denen Einschränkungen bezüglich des Ehegatten- oder Elternunterhalts 

zu beachten sind, finden Sie unter Punkt VI. dieser Broschüre. 

2.	 	 In welchen Staaten kann die Geltendmachung von Unterhalt über das 

Bundesamt für Justiz erfolgen? 

Die Geltendmachung von Unterhalt im Ausland kann entweder nach der EG-UntVO, 

dem UN-Übereinkommen 1956 oder im Rahmen verbürgter Gegenseitigkeit im Sinne 

des § 1 Abs. 1 Nr. 3 AUG 2011 erfolgen. Im Verhältnis der EU-Mitgliedstaaten 

zueinander ersetzt die EG-UntVO das UN-Übereinkommen 1956 in Bezug auf 

Ersuchen, die ab dem 18. Juni 2011 eingereicht wurden. Im Verhältnis zu Dänemark 

ist die EG-UntVO nur eingeschränkt anwendbar. Dänemark beteiligt sich nicht am 

Kapitel VII der EG-UntVO (Zusammenarbeit der Zentralen Behörden, Art. 49 bis 63 

EG-UntVO) und ist deshalb als Nichtmitgliedstaat für dieses Kapitel anzusehen. 

Anwendung findet deshalb für die Zusammenarbeit der Zentralen Behörden weiterhin 

das UN-Übereinkommen 1956. 

Das UN-Übereinkommen 1956 hat 65 Vertragsstaaten. Daneben besteht in den USA, 

Kanada und Südafrika die Möglichkeit, den Unterhalt im Rahmen verbürgter 

Gegenseitigkeit nach dem Auslandsunterhaltsgesetz geltend zu machen. Derzeit ist 

die Durchsetzung von Unterhalt nach diesen Vorschriften in 48 amerikanischen 

Bundesstaaten, 11 kanadischen Provinzen und der Republik Südafrika möglich. Eine 

Übersicht aller EU-Mitgliedstaten, aller Vertragsstaaten des UN-Übereinkommens 

1956, wie auch der Staaten, mit denen die Gegenseitigkeit vereinbart wurde, finden 

Sie unter Punkt VI. dieser Broschüre. 
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Die Hilfestellung des Bundesamts für Justiz ist auf diese Staaten beschränkt. In 

anderen Staaten müssen Sie sich selbst um die Durchsetzung Ihrer Ansprüche 

kümmern und gegebenenfalls einen Rechtsanwalt beauftragen. 

3. Wo stelle ich den Antrag? 

Die Antragstellung erfolgt über das für den Wohnsitz der Antrag stellenden Person 

zuständige Amtsgericht am Sitz eines Oberlandesgerichts (Liste s. VII.). Das 

Amtsgericht informiert und berät, welche Möglichkeiten zur Beitreibung von Unterhalt 

im Ausland bestehen und welche Unterlagen hierfür erforderlich sind. Nachdem der 

Antrag vollständig beim Amtsgericht eingereicht wurde, leitet es diesen nach einer 

Prüfung an das Bundesamt für Justiz weiter. Das Bundesamt für Justiz wird als 

Zentrale Behörde nach dem Auslandsunterhaltsgesetz tätig. Es korrespondiert 

während des gesamten Verfahrens mit den zuständigen Stellen im Ausland. 

4. Welches Recht findet Anwendung? 

Welches Unterhaltsrecht anzuwenden ist, richtet sich nach dem Internationalen 

Privatrecht des ersuchten Staats. Deutschland ist wie die übrigen EU-Mitgliedstaaten 

mit Ausnahme von Dänemark und dem Vereinigten Königreich an das Haager 

Protokoll über das auf Unterhaltspflichten anwendbare Recht vom 23. November 

2007 gebunden. Als allgemeine Regel knüpft das Haager Protokoll 2007 in Art. 3 Abs. 

1 an das Recht des Staats an, in welchem die unterhaltsberechtigte Person ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hat. Abweichend hiervon bestimmt Art. 4 des Haager 

Protokolls 2007 für den Kindesunterhalt Ausnahmen und subsidiäre 

Anknüpfungsmöglichkeiten. Beantragt die unterhaltsberechtigte Person am 

gewöhnlichen Aufenthaltsort der unterhaltspflichtigen Person Unterhalt, ist gemäß Art. 

4 Abs. 3 Satz 1 Haager Protokoll 2007 das am Ort des angerufenen Gerichts 

geltende Recht anzuwenden (lex fori). 

Für eine Vollstreckung des Gerichtsurteils im Ausland findet das Recht des Staats 

Anwendung, in dem die Vollstreckung stattfinden soll. Dementsprechend sind dort 

geltende Grenzen der Zwangsvollstreckung, wie zum Beispiel Pfändungsfreigrenzen, 

zu beachten. 
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5. Muss bereits ein Gerichtsurteil oder eine Jugendamtsurkunde vorliegen? 

Nein. Es kann sowohl nach der EG-UntVO wie auch nach dem UN-Übereinkommen 

1956 ein Gerichtsverfahren zur Titulierung von Unterhalt von der ausländischen Stelle 

betrieben werden. Gleiches gilt auch für die Verfahren im Rahmen verbürgter 

Gegenseitigkeit. 

6. Kann die Adresse des Unterhaltsschuldners im Ausland ermittelt werden? 

Sollte die Anschrift einer unterhaltsverpflichteten Person nicht bekannt sein, wird die 

ausländische Empfangsstelle entsprechend ihrer rechtlichen und tatsächlichen 

Möglichkeiten versuchen, den Aufenthaltsort zu ermitteln. 

Ein Melderegister, wie auch eine Meldepflicht gibt es zwar in vielen, jedoch nicht in 

allen Staaten. Dementsprechend unterscheiden sich die Möglichkeiten zur 

Aufenthaltsermittlung von Staat zu Staat sehr. Es ist daher zu empfehlen, der 

ausländischen Stelle im Antrag alle vorhandenen Informationen bezüglich des 

Aufenthaltsorts der verpflichteten Person zu übermitteln, mögen sie auch noch so 

vage sein (ehemalige Adresse, Wohnort, Arbeitgeber etc.). 

Die EG-UntVO sieht in Art. 53 Aufenthaltsermittlungen und weitere vorbereitende 

Dienste der Zentralen Behörden im Vorfeld einer offiziellen Antragstellung vor. Dies 

trägt der Erfahrung Rechnung, dass die unterhaltsberechtigte Person oft über keine 

aktuellen Informationen zum Aufenthaltsort verfügt und daher vor förmlicher 

Antragstellung wissen möchte, ob sich diese in dem ersuchten Mitgliedstaat auch 

lohnt. 

Diese Ermittlungstätigkeit wird durch das Bundesamt für Justiz und die jeweils 

beteiligte ausländische Zentrale Behörde kostenfrei durchgeführt. Die 

unterhaltsberechtigte Person kann das Bundesamt für Justiz unmittelbar schriftlich 

ohne besondere Formerfordernisse darum bitten, ein Ersuchen auf Formblatt Anhang 

V an die Zentrale Behörde des ersuchten Mitgliedstaats zu richten. Hierbei sind von 

der unterhaltsberechtigten Person zwingend die Angaben, die auf Formblatt Anhang 

V unter den Nr. 3.1 bis 3.3 abgefragt werden, zu übermitteln. 
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7. Fallen für mich als Unterhaltsgläubiger Kosten an? 

Das Bundesamt für Justiz und die ausländischen Empfangs- und 

Übermittlungsstellen/Zentralen Behörden arbeiten für die Antragsteller grundsätzlich 

kostenfrei. Eine Beauftragung beispielsweise eines ausländischen Rechtsanwalts 

oder anderer Vereinigungen ist hingegen mit Kosten verbunden, die von den 

Antragstellern zu tragen sind. Wird ein Antrag nach der EG-UntVO über das 

Bundesamt für Justiz in das europäische Ausland weitergeleitet, so hat dies den 

Vorteil, dass in den meisten Fällen für Unterhaltsansprüche von Personen, die das 

21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im anderen Mitgliedstaat automatisch, d. 

h. ohne nähere Prüfung der Vermögensverhältnisse oder der Erfolgsaussichten, 

Prozesskostenhilfe gewährt wird. 

Mit der Bereitstellung zweisprachiger Formulare in Verfahren förmlicher 

Gegenseitigkeit und in Verfahren nach dem UN-Übereinkommen 1956 auf der 

Internetseite des Bundesamts für Justiz unter www.bundesjustizamt.de können 

anfallende Übersetzungskosten minimiert werden. In Verfahren nach der EG-UntVO 

stehen die Formulare in sämtlichen Amtssprachen der EU-Mitgliedsstaaten zur 

Verfügung; im Regelfall entfällt auch die Übersetzung von Unterhaltstiteln, wenn zum 

jeweiligen Titel das passende Formblatt Anhang I, II, III oder IV in der Sprache des 

ersuchten Mitgliedstaats erstellt wird. 

Soweit zusätzliche Dokumente in die Amtssprache des ersuchten Staats übersetzt 

werden müssen, sind die Kosten hierfür grundsätzlich von Seiten der Antragsteller zu 

tragen, soweit keine Befreiung nach § 10 Abs. 3 AUG 2011 erfolgt. Soweit im Ausland 

Gerichtsverfahren (Vaterschaftsfeststellung, Anerkennung eines deutschen Titels, 

Vollstreckung etc.) durchgeführt werden, fallen in den Gegenseitigkeitsstaaten des 

Auslandsunterhaltsgesetzes grundsätzlich keine Kosten für die Antragsteller an. In 

den Verfahren nach dem UN-Übereinkommen 1956 kann in vielen Fällen auf eine 

vereinfachte Form der Bewilligung von Prozesskostenhilfe zurückgegriffen werden. 

Hier wird auf die Ausführungen unter Punkt II. 4 a) dieser Broschüre verwiesen. 

http:www.bundesjustizamt.de


 

       

  

      

        

             

           

   

 

        

           

           

        

          

           

         

          

        

        

    

 

        

   

         

          

         

           

      

      

      

 

        

         

            

         

36
 


8.	 	 Können Unterhaltsvorschüsse bzw. Sozialleistungen geltend gemacht 

werden? 

Die Geltendmachung von Unterhaltsvorschüssen nach dem 

Unterhaltsvorschussgesetz oder anderer Sozialleistungen durch eine staatliche Stelle 

ist in den Verfahren bei förmlicher Gegenseitigkeit und im Rahmen des Art. 64 EG-

UntVO möglich (s. Frage 1). Das UN-Übereinkommen 1956 sieht diese Möglichkeit 

grundsätzlich nicht vor. 

9.	 	 Wie lange wird die Bearbeitung etwa dauern? 

Die Frage nach der Bearbeitungszeit kann nur recht allgemein beantwortet werden. 

Sie hängt ab vom Verfahrensablauf in den jeweiligen Ländern einschließlich eines 

eventuell erforderlichen Gerichtsverfahrens. Hier besteht keine Einheitlichkeit; zudem 

können sich durch den Einzelfall Besonderheiten ergeben. Mit einer längeren 

Bearbeitungszeit ist vor allem dann zu rechnen, wenn die ausländische Stelle 

sämtliche Ermittlungen zum Aufenthalt und daran anschließend ein Gerichtsverfahren 

zur Titulierung von Unterhalt durchführen muss. Zu einer zügigen Bearbeitung 

können die Antragsteller durch vollständige Antragsunterlagen beitragen. Gleichwohl 

bleibt die Bearbeitungszeit einzelfallbezogen und auch abhängig vom 

Kooperationsverhalten der unterhaltspflichtigen Person. 

10.	 	Kann das örtliche Jugendamt in grenzüberschreitenden Unterhaltsfällen 

tätig werden? 

Nach § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch gehört die Geltendmachung von 

Unterhaltsansprüchen zu den Aufgaben des Jugendamts als Beistand des Kindes. 

Dabei handelt das Jugendamt als gesetzlicher Vertreter des unterhaltsberechtigten 

Kindes und ist somit befugt, die im Rahmen grenzüberschreitender Durchsetzung von 

Unterhaltsansprüchen notwendigen Antragsunterlagen unter Nutzung der 

vorgesehenen Formulare zusammenzustellen und beim zuständigen 

Vorprüfungsgericht einzureichen (Liste s. VII.). 

Gleiches gilt, wenn das Jugendamt Unterhaltsvorschussleistungen nach dem 

Unterhaltsvorschussgesetz gewährt hat bzw. noch gewährt und diese Geldleistungen 

bei einer unterhaltspflichtigen Person mit Wohnsitz in einem Staat, mit dem die 

förmliche Gegenseitigkeit verbürgt ist, bzw. in einem EU-Mitgliedsstaat beigetrieben 



 

             

     

 

 

37 

werden sollen. In letzterem Fall sind allerdings die Vorgaben des Art. 64 EG-UntVO 

zu beachten (s. Frage 1). 
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V.Rechtsgrundlagen 

1. Auslandsunterhaltsgesetz (AUG) 2011 

(Inkrafttreten am 18. Juni 2011) 

Gesetz zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Verkehr mit ausländischen Staaten 

(Auslandsunterhaltsgesetz - AUG) 

KAPITEL 1
 

ALLGEMEINER TEIL
 


Abschnitt 1 
Anwendungsbereich; Begriffsbestimmungen 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz dient 

1. der Durchführung folgender Verordnung und 
folgender Abkommen der Europäischen 
Union: 

a) der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates 
vom 18. Dezember 2008 über die 
Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen und die Zusammenarbeit in 
Unterhaltssachen (ABl. L 7 vom 10.1.2009, 
S. 1); 

b) des Abkommens vom 19. Oktober 2005 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und dem Königreich Dänemark über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
(ABl. L 299 vom 16.11. 2005, S. 62), soweit 
dieses Abkommen auf Unterhaltssachen 
anzuwenden ist; 

c) des Übereinkommens vom 30. Oktober 
2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und 
die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
(ABl. L 339 vom 21.12.2007, S. 3), soweit 
dieses Übereinkommen auf 
Unterhaltssachen anzuwenden ist; 

2.	 	der Ausführung folgender völkerrechtlicher 
Verträge: 

a) des Haager Übereinkommens vom 2. 
Oktober 1973 über die Anerkennung und 
Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen 
(BGBl. 1986 II S. 826); 

b) des Übereinkommens vom 16. September 
1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und 
die Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
(BGBl. 1994 II S. 2658), soweit dieses 
Übereinkommen auf Unterhaltssachen 
anzuwenden ist; 

c) des New Yorker UN-Übereinkommens vom 
20. Juni 1956 über die Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen im Ausland (BGBl. 
1959 II S. 150); 

3.	 	 der Geltendmachung von gesetzlichen 
Unterhaltsansprüchen, wenn eine der Parteien 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes und die 
andere Partei in einem anderen Staat, mit dem 
die Gegenseitigkeit verbürgt ist, ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die 
Gegenseitigkeit nach Satz 1 Nummer 3 ist 
verbürgt, wenn das Bundesministerium der 
Justiz dies festgestellt und im 
Bundesgesetzblatt bekannt gemacht hat 
(förmliche Gegenseitigkeit). Staaten im Sinne 
des Satzes 1 Nummer 3 sind auch Teilstaaten 
und Provinzen eines Bundesstaates. 

(2) Regelungen in völkerrechtlichen 
Vereinbarungen gehen, soweit sie unmittelbar 
anwendbares innerstaatliches Recht geworden 
sind, den Vorschriften dieses Gesetzes vor. Die 
Regelungen der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
genannten Verordnung und Abkommen werden 
als unmittelbar geltendes Recht der 
Europäischen Union durch die 
Durchführungsbestimmungen dieses Gesetzes 
nicht berührt. 
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§ 2 

Allgemeine gerichtliche
 

Verfahrensvorschriften
 


Soweit in diesem Gesetz nichts anderes 
geregelt ist, werden die Vorschriften des 
Gesetzes über das Verfahren in Fa
miliensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit angewendet. 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes 

1.	 	 sind Mitgliedstaaten die Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, 

2.	 	 sind völkerrechtliche Verträge 
multilaterale und bilaterale Anerkennungs- und 
Vollstreckungsverträge, 

3. sind Berechtigte 

a) natürliche Personen, die einen Anspruch 
auf Unterhaltsleistungen haben oder geltend 
machen, 

b) öffentlich-rechtliche Leistungsträger, die 
Unterhaltsansprüche aus übergegangenem 
Recht geltend machen, soweit die 
Verordnung (EG) Nr. 4/2009 oder der 
auszuführende völkerrechtliche Vertrag auf 
solche Ansprüche anzuwenden ist, 

4.	 	 sind Verpflichtete natürliche Personen, 
die Unterhalt schulden oder denen gegenüber 
Unterhaltsansprüche geltend gemacht werden, 

5.	 	 sind Titel gerichtliche Entscheidungen, 
gerichtliche Vergleiche und öffentliche 
Urkunden, auf welche die durchzuführende 
Verordnung oder der jeweils auszuführende 
völkerrechtliche Vertrag anzuwenden ist, 

6.	 	 ist Ursprungsstaat der Staat, in dem ein 
Titel errichtet worden ist, und 

7.	 	 ist ein Exequaturverfahren das 
Verfahren, mit dem ein ausländischer Titel zur 
Zwangsvollstreckung im Inland zugelassen 
wird. 

Abschnitt 2
 

Zentrale Behörde
 


§ 4
 


Zentrale Behörde 

(1) Zentrale Behörde für die gerichtliche und 
außergerichtliche Geltendmachung von 

Ansprüchen in Unterhaltssachen nach diesem 
Gesetz ist das Bundesamt für Justiz. Die 
zentrale Behörde verkehrt unmittelbar mit allen 
zuständigen Stellen im In- und Ausland. 
Mitteilungen leitet sie unverzüglich an die 
zuständigen Stellen weiter. 

(2) Das Verfahren der zentralen Behörde gilt als 
Justizverwaltungsverfahren. 

(3) Das Bundesministerium der Justiz wird 
ermächtigt, Aufgaben der zentralen Behörde 
entsprechend Artikel 51 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 4/2009 auf eine andere 
öffentliche Stelle zu übertragen oder eine 
juristische Person des Privatrechts mit den 
entsprechenden Aufgaben zu beleihen. Die 
Beliehene muss grundlegende Erfahrungen bei 
der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen im 
Ausland nachweisen können. Den Umfang der 
Aufgabenübertragung legt das 
Bundesministerium der Justiz fest. Die 
Übertragung ist vom Bundesministerium der 
Justiz im Bundesanzeiger bekannt zu geben. 
Die Beliehene unterliegt der Fachaufsicht des 
Bundesministeriums der Justiz. § 5 Absatz 5 
und die §§ 7 und 9 werden auf die Tätigkeit der 
Beliehenen nicht angewendet. 

§ 5 

Aufgaben und Befugnisse 
der zentralen Behörde 

(1) Die gerichtliche und außergerichtliche 
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 
nach diesem Gesetz erfolgt über die zentrale 
Behörde als Empfangs- und Übermittlungsstelle. 

(2) Die zentrale Behörde unternimmt alle 
geeigneten Schritte, um den Unterhaltsanspruch 
des Berechtigten durchzusetzen. Sie hat hierbei 
die Interessen und den Willen des Berechtigten 
zu beachten. 

(3) Im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 4/ 2009 richten sich die Aufgaben der 
zentralen Behörde nach den Artikeln 50, 51, 53 
und 58 dieser Verordnung. 

(4) Die zentrale Behörde gilt bei eingehenden 
Ersuchen als bevollmächtigt, im Namen des 
Antragstellers selbst oder im Wege der 
Untervollmacht durch Vertreter außergerichtlich 
oder gerichtlich tätig zu werden. Sie ist 
insbesondere befugt, den Unterhaltsanspruch im 
Wege eines Vergleichs oder eines 
Anerkenntnisses zu regeln. Falls erforderlich, 
darf sie auch einen Unterhaltsantrag stellen und 



 

    
  

        
   

       
         

     
       

    
   

  

    

      
    

        
      

      
   

  
    

  

  
  

  

    
 

      
     

       
     

    
       

    
  

     
  

      
   

  

     

       
     

     
         

         
        

     
     

       
      

    
      

      
    

       
      

        
     

     
    

    

         
   

         
  

      
     

     
   

      
     

   

         
         

        
    

   

        
   

    
         
     

  

          
     

     
      

      
       

      
     

    
      

        
      

    

          
        

        

40
 


die Vollstreckung eines Unterhaltstitels 
betreiben. 

(5) Die zentrale Behörde übermittelt die von den 
Verpflichteten eingezogenen Unterhaltsgelder 
an die Berechtigten nach den für Haushaltsmittel 
des Bundes geltenden Regeln. Satz 1 gilt für die 
Rückübermittlung überzahlter Beträge oder für 
andere bei der Wahrnehmung der Aufgaben der 
zentralen Behörde erforderlich werdende 
Zahlungen entsprechend. 

§ 6 

Unterstützung durch das Jugendamt 

Wird die zentrale Behörde tätig, um 
Unterhaltsansprüche Minderjähriger und junger 
Volljähriger, die das 21. Lebens- jahr noch nicht 
vollendet haben, geltend zu machen und 
durchzusetzen, kann sie das Jugendamt um 
Unterstützung ersuchen. 

Abschnitt 3
 

Ersuchen um Unterstützung
 


in Unterhaltssachen
 


Unterabschnitt 1
 

Ausgehende Ersuchen
 


§ 7
 


Vorprüfung durch das Amtsgericht;
 

Zuständigkeitskonzentration
 


(1) Die Entgegennahme und Prüfung eines 
Antrages auf Unterstützung in Unterhaltssachen 
erfolgt durch das für den Sitz des 
Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk der 
Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, zuständige Amtsgericht. Für den Bezirk des 
Kammergerichts entscheidet das Amtsgericht 
Pankow-Weißensee. 

(2) Das Vorprüfungsverfahren ist ein 
Justizverwaltungsverfahren. 

(3) Für das Vorprüfungsverfahren werden keine 
Kosten erhoben. 

§ 8 

Inhalt und Form des Antrages 

(1) Der Inhalt eines an einen anderen 
Mitgliedstaat mit Ausnahme des Königreichs 
Dänemark gerichteten Antrages richtet sich 
nach Artikel 57 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009. 

(2) In den nicht von Absatz 1 erfassten Fällen 
soll der Antrag alle Angaben enthalten, die für 

die Geltendmachung des Anspruchs von 
Bedeutung sein können, insbesondere 

1.	 	den Familiennamen und die Vornamen des 
Berechtigten; ferner seine Anschrift, den Tag 
seiner Geburt, seine Staatsangehörigkeit, 
seinen Beruf oder seine Beschäftigung sowie 
gegebenenfalls den Namen und die Anschrift 
seines gesetzlichen Vertreters, 

2.	 	den Familiennamen und die Vornamen des 
Verpflichteten; ferner seine Anschrift, den Tag, 
den Ort und das Land seiner Geburt, seine 
Staatsangehörigkeit, seinen Beruf oder seine 
Beschäftigung, soweit der Berechtigte diese 
Angaben kennt, und 

3. nähere Angaben 

a) über die Tatsachen, auf die der Anspruch 
gestützt wird; 

b) über die Art und Höhe des geforderten 
Unterhalts; 

c) über die finanziellen und familiären 
Verhältnisse des Berechtigten, sofern diese 
Angaben für die Entscheidung bedeutsam 
sein können; 

d) über die finanziellen und familiären 
Verhältnisse des Verpflichteten, soweit diese 
bekannt sind. 

Ein Antrag eines Berechtigten im Sinne des § 3 
Nummer 3 Buchstabe b soll die in den Nummern 
1 und 3 Buchstabe c genannten Angaben der 
Person enthalten, deren Anspruch 
übergegangen ist. 

(3) Einem Antrag nach Absatz 2 sollen die 
zugehörigen Personenstandsurkunden und 
andere sachdienliche Schriftstücke beigefügt 
sein. Das in § 7 benannte Gericht kann von 
Amts wegen alle erforderlichen Ermittlungen 
anstellen. 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Antrag 
vom Antragsteller, von dessen gesetzlichem 
Vertreter oder von einem bevollmächtigten 
Vertreter unter Beifügung einer Vollmacht zu 
unterschreiben. Soweit dies nach dem Recht 
des zu ersuchenden Staates erforderlich ist, ist 
die Richtigkeit der Angaben vom Antragsteller 
oder von dessen gesetzlichem Vertreter 
eidesstattlich zu versichern. Besonderen 
Anforderungen des zu ersuchenden Staates an 
Form und Inhalt des Ersuchens ist zu genügen, 
soweit dem keine zwingenden Vorschriften des 
deutschen Rechts entgegenstehen. 

(5) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Antrag 
an die Empfangsstelle des Staates zu richten, in 
dem der Anspruch geltend gemacht werden soll. 
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§ 9 

Umfang der Vorprüfung 

(1) Der Vorstand des Amtsgerichts oder der im 
Rahmen der Verteilung der 
Justizverwaltungsgeschäfte bestimmte Richter 
prüft, 

1.	 	 in Verfahren mit förmlicher 
Gegenseitigkeit (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3), ob nach dem deutschen Recht die 
beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende 
Aussicht auf Erfolg haben würde, 

2.	 	 in den übrigen Fällen, ob der Antrag 
mutwillig oder offensichtlich unbegründet ist. 

Bejaht er in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 
die Erfolgsaussicht, stellt er hierüber eine 
Bescheinigung aus, veranlasst deren 
Übersetzung in die Sprache des zu 
ersuchenden Staates und fügt diese Unterlagen 
dem Ersuchen bei. 

(2) Hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine 
hinreichende Aussicht auf Erfolg (Absatz 1 
Nummer 1) oder ist der Antrag mutwillig oder 
offensichtlich unbegründet (Absatz 1 
Nummer 2), lehnt der Richter die Weiterleitung 
des Antrages ab. Die ablehnende Entscheidung 
ist zu begründen und dem Antragsteller mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zuzustellen. Sie ist nach 
§ 23 des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz anfechtbar. 

(3) Liegen keine Ablehnungsgründe vor, 
übersendet das Gericht den Antrag nebst 
Anlagen und vorliegenden Übersetzungen mit je 
drei beglaubigten Abschriften unmittelbar an die 
zentrale Behörde. 

(4) Im Anwendungsbereich des New Yorker UN-
Übereinkommens vom 20. Juni 1956 über die 
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im 
Ausland (BGBl. 1959 II S. 150) legt der Richter 
in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 den An
trag der zentralen Behörde zur Entscheidung 
über die Weiterleitung des Antrages vor. 

§ 10 

Übersetzung des Antrages 

(1) Der Antragsteller hat dem Antrag nebst 
Anlagen von einem beeidigten Übersetzer 
beglaubigte Übersetzungen in der Sprache des 
zu ersuchenden Staates beizufügen. Die Artikel 
20, 28, 40, 59 und 66 der Verordnung (EG) Nr. 
4/2009 bleiben hiervon unberührt. Ist im 
Anwendungsbereich des jeweils 

auszuführenden völkerrechtlichen Vertrages 
eine Übersetzung von Schriftstücken in eine 
Sprache erforderlich, die der zu ersuchende 
Staat für zulässig erklärt hat, so ist die 
Übersetzung von einer Person zu erstellen, die 
zur Anfertigung von Übersetzungen in einem der 
Vertragsstaaten befugt ist. 

(2) Beschafft der Antragsteller trotz Aufforderung 
durch die zentrale Behörde die erforderliche 
Übersetzung nicht selbst, veranlasst die zentrale 
Behörde die Übersetzung auf seine Kosten. 

(3) Das nach § 7 Absatz 1 zuständige 
Amtsgericht befreit den Antragsteller auf Antrag 
von der Erstattungspflicht für die Kosten der von 
der zentralen Behörde veranlassten 
Übersetzung, wenn der Antragsteller die 
persönlichen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen einer ratenfreien 
Verfahrenskostenhilfe nach § 113 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit in Verbindung mit § 115 der 
Zivilprozessordnung erfüllt. 

(4) § 1077 Absatz 4 der Zivilprozessordnung 
bleibt unberührt. 

§ 11 

Weiterleitung des Antrages durch die zentrale
 

Behörde
 


(1) Die zentrale Behörde prüft, ob der Antrag 
den förmlichen Anforderungen des 
einzuleitenden ausländischen Verfahrens 
genügt. Sind diese erfüllt, so leitet sie den 
Antrag an die im Ausland zuständige Stelle 
weiter. Soweit erforderlich, fügt sie dem 
Ersuchen eine Übersetzung dieses Gesetzes 
bei. 

(2) Die zentrale Behörde überwacht die 
ordnungsmäßige Erledigung des Ersuchens. 

(3) Lehnt die zentrale Behörde die Weiterleitung 
des Antrages ab, ist § 9 Absatz 2 Satz 2 und 3 
entsprechend anzuwenden. 

§ 12 

Registrierung eines bestehenden Titels im
 

Ausland
 


Liegt über den Unterhaltsanspruch bereits eine 
inländische gerichtliche Entscheidung oder ein 
sonstiger Titel im Sinne des § 3 Nummer 5 vor, 
so kann der Berechtigte auch ein Ersuchen auf 
Registrierung der Entscheidung im Ausland 
stellen, soweit das dort geltende Recht dies 
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vorsieht. Die §§ 7 bis 11 sind entsprechend 
anzuwenden; eine Prüfung der Gesetzmäßigkeit 
des vorgelegten inländischen Titels findet nicht 
statt. 

Unterabschnitt 2
 

Eingehende Ersuchen
 


§ 13
 


Übersetzung des Antrages 

(1) Ist eine Übersetzung von Schriftstücken 
erforderlich, so ist diese in deutscher Sprache 
abzufassen. 

(2) Die Richtigkeit der Übersetzung ist von einer 
Person zu beglaubigen, die in den nachfolgend 
genannten Staaten hierzu befugt ist: 

1.	 	 in einem der Mitgliedstaaten oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum; 

2.	 	 in einem Vertragsstaat des jeweils 
auszuführenden völkerrechtlichen Vertrages 
oder 

3.	 	 in einem Staat, mit dem die 
Gegenseitigkeit förmlich verbürgt ist (§ 1 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3). 

(3) Die zentrale Behörde kann es ablehnen, tätig 
zu werden, solange Mitteilungen oder 
beizufügende Schriftstücke nicht in deutscher 
Sprache abgefasst oder in die deutsche 
Sprache übersetzt sind. Im Anwendungsbereich 
der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 ist sie hierzu 
jedoch nur befugt, wenn sie nach dieser 
Verordnung eine Übersetzung verlangen darf. 

(4) Die zentrale Behörde kann in Verfahren mit 
förmlicher Gegenseitigkeit (§ 1 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3) im Verkehr mit bestimmten Staaten 
oder im Einzelfall von dem Erfordernis einer 
Übersetzung absehen und die Übersetzung 
selbst besorgen. 

§ 14 

Inhalt und Form des Antrages 

(1) Der Inhalt eines Antrages aus einem 
anderen Mitgliedstaat mit Ausnahme des 
Königreichs Dänemark richtet sich nach Artikel 
57 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009. 

(2) In den nicht von Absatz 1 erfassten Fällen 
soll der Antrag alle Angaben enthalten, die für 
die Geltendmachung des Anspruchs von 
Bedeutung sein können, insbesondere 

1.	 	 bei einer Indexierung einer titulierten 
Unterhaltsforderung die Modalitäten für die 
Berechnung dieser Indexierung und 

2.	 	 bei einer Verpflichtung zur Zahlung von 
gesetzlichen Zinsen den gesetzlichen Zinssatz 
sowie den Beginn der Zinspflicht. 

Im Übrigen gilt § 8 Absatz 2 entsprechend. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 soll der Antrag 
vom Antragsteller, von dessen gesetzlichem 
Vertreter oder von einem bevollmächtigten 
Vertreter unter Beifügung einer Vollmacht 
unterschrieben und mit einer Stellungnahme der 
ausländischen Stelle versehen sein, die den 
Antrag entgegengenommen und geprüft hat. 
Diese Stellungnahme soll auch den am Wohnort 
des Berechtigten erforderlichen Unterhaltsbetrag 
nennen. Der Antrag und die Anlagen sollen 
zweifach übermittelt werden. Die zugehörigen 
Personenstandsurkunden und andere 
sachdienliche Schriftstücke sollen beigefügt und 
sonstige Beweismittel genau bezeichnet sein. 

§ 15 

Behandlung einer vorläufigen Entscheidung 

In Verfahren mit förmlicher Gegenseitigkeit (§ 1 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3) gilt eine 
ausländische Entscheidung, die ohne die 
Anhörung des Verpflichteten vorläufig und 
vorbehaltlich der Bestätigung durch das 
ersuchte Gericht ergangen ist, als eingehendes 
Ersuchen auf Erwirkung eines Unterhaltstitels. 
§ 8 Absatz 2 und § 14 Absatz 2 Satz 1 gelten 
entsprechend. 

Abschnitt 4
 

Datenerhebung durch die zentrale Behörde
 


§ 16
 


Auskunftsrecht der zentralen Behörde zur 
Herbeiführung oder Änderung eines Titels 

(1) Ist der gegenwärtige Aufenthaltsort des 
Berechtigten oder des Verpflichteten nicht 
bekannt, so darf die zentrale Behörde zur 
Erfüllung der ihr nach § 5 obliegenden Aufgaben 
bei einer zuständigen Meldebehörde Angaben 
zu dessen Anschriften sowie zu dessen Haupt-
und Nebenwohnung erheben. 

(2) Soweit der Aufenthaltsort nach Absatz 1 
nicht zu ermitteln ist, darf die zentrale Behörde 
folgende Daten erheben: 
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1.	 	 von den Trägern der gesetzlichen 
Rentenversicherung die dort bekannte 
derzeitige Anschrift, den derzeitigen oder 
zukünftigen Aufenthaltsort des Betroffenen; 

2.	 	 vom Kraftfahrt-Bundesamt die 
Halterdaten des Betroffenen nach § 33 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 des 
Straßenverkehrsgesetzes; 

3.	 	 wenn der Betroffene ausländischen 
Streitkräften angehört, die in Deutschland 
stationiert sind, von der zuständigen Behörde 
der Truppe die ladungsfähige Anschrift des 
Betroffenen. 

(3) Kann die zentrale Behörde den 
Aufenthaltsort des Verpflichteten nach den 
Absätzen 1 und 2 nicht ermitteln, darf sie einen 
Suchvermerk im Zentralregister veranlassen. 

§ 17 

Auskunftsrecht zum Zweck der
 

Anerkennung, Vollstreckbarerklärung und
 


Vollstreckung eines Titels
 


(1) Ist die Unterhaltsforderung tituliert und 
weigert sich der Schuldner, auf Verlangen der 
zentralen Behörde Auskunft über sein 
Einkommen und Vermögen zu erteilen, oder ist 
bei einer Vollstreckung in die vom Schuldner 
angegebenen Vermögensgegenstände eine 
vollständige Befriedigung des Gläubigers nicht 
zu erwarten, stehen der zentralen Behörde zum 
Zweck der Anerkennung, Vollstreckbarerklärung 
und Vollstreckung eines Titels die in § 16 
geregelten Auskunftsrechte zu. Die zentrale 
Behörde darf nach vorheriger Androhung 
außerdem 

1.	 	 von den Trägern der gesetzlichen 
Rentenversicherung den Namen, die 
Vornamen, die Firma sowie die Anschriften 
der derzeitigen Arbeitgeber der 
versicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisse des Schuldners 
erheben; 

2.	 	 bei dem zuständigen Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende einen 
Leistungsbezug nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für 
Arbeitsuchende – abfragen; 

3.	 	 das Bundeszentralamt für Steuern 
ersuchen, bei den Kreditinstituten die in § 93b 
Absatz 1 der Abgabenordnung bezeichneten 
Daten des Schuldners abzurufen (§ 93 Absatz 
8 der Abgabenordnung); 

4.	 	 vom Kraftfahrt-Bundesamt die Fahrzeug-
und Halterdaten nach § 33 Absatz 1 des 
Straßenverkehrsgesetzes zu einem Fahrzeug, 
als dessen Halter der Schuldner eingetragen 
ist, erheben. 

(2) Daten über das Vermögen des Schuldners 
darf die zentrale Behörde nur erheben, wenn 
dies für die Vollstreckung erforderlich ist. 

§ 18 

Benachrichtigung über die Datenerhebung 

(1) Die zentrale Behörde benachrichtigt den 
Antragsteller grundsätzlich nur darüber, ob ein 
Auskunftsersuchen nach den §§ 16 und 17 
erfolgreich war. 

(2) Die zentrale Behörde hat den Betroffenen 
unverzüglich über die Erhebung von Daten nach 
den §§ 16 und 17 zu benachrichtigen, es sei 
denn, die Vollstreckung des Titels würde 
dadurch vereitelt oder wesentlich erschwert 
werden. Ungeachtet des Satzes 1 hat die 
Benachrichtigung spätestens 90 Tage nach 
Erhalt der Auskunft zu erfolgen. 

§ 19 

Übermittlung und Löschung von Daten 

(1) Die zentrale Behörde darf 
personenbezogene Daten an andere öffentliche 
und nichtöffentliche Stellen übermitteln, wenn 
dies zur Erfüllung der ihr nach § 5 obliegenden 
Aufgaben erforderlich ist. Die Daten dürfen nur 
für den Zweck verwendet werden, für den sie 
übermittelt worden sind. 

(2) Daten, die zum Zweck der Anerkennung, 
Vollstreckbarerklärung oder Vollstreckung nicht 
oder nicht mehr erforderlich sind, hat die 
zentrale Behörde unverzüglich zu löschen. Die 
Löschung ist zu protokollieren. § 35 Absatz 3 
des Bundesdatenschutzgesetzes bleibt 
unberührt. 

Abschnitt 5
 

Verfahrenskostenhilfe
 


§ 20
 


Voraussetzungen für die Bewilligung von
 

Verfahrenskostenhilfe
 


Auf die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ist 
§ 113 Absatz 1 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
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in Verbindung mit den §§ 114 bis 127 der 
§ 23 Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden, 

soweit in diesem Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist. 

§ 21 

Zuständigkeit für Anträge auf
 

Verfahrenskostenhilfe nach der
 


Richtlinie 2003/8/EG
 


(1) Abweichend von § 1077 Absatz 1 Satz 1 der 
Zivilprozessordnung erfolgt in Unterhaltssachen 
die Entgegennahme und Übermittlung von 
Anträgen natürlicher Personen auf 
grenzüberschreitende Verfahrenskostenhilfe 
nach § 1076 der Zivilprozessordnung durch das 
für den Sitz des Oberlandesgerichts, in dessen 
Bezirk der Antragsteller seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, zuständige Amtsgericht. Für den 
Bezirk des Kammergerichts entscheidet das 
Amtsgericht Pankow-Weißensee. 

(2) Für eingehende Ersuchen gilt § 1078 Absatz 
1 Satz 1 der Zivilprozessordnung. 

§ 22 

Verfahrenskostenhilfe nach Artikel 46 der
 

Verordnung (EG) Nr. 4/2009
 


(1) Für Anträge nach Artikel 56 der Verordnung 
(EG) Nr. 4/2009 erhält eine Person, die das 21. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gemäß 
Artikel 46 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 
Verfahrenskostenhilfe unabhängig von ihren 
wirtschaftlichen Verhältnissen. Durch die 
Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe wird sie 
endgültig von der Zahlung der in § 122 Absatz 1 
der Zivilprozessordnung genannten Kosten 
befreit. Absatz 3 bleibt unberührt. 

(2) Die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe 
kann nur abgelehnt werden, wenn der Antrag 
mutwillig oder offensichtlich unbegründet ist. In 
den Fällen des Artikels 56 Absatz 1 Buchstabe a 
und b der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 werden 
die Erfolgsaussichten nicht geprüft. 

(3) Unterliegt der Antragsteller in einem 
gerichtlichen Verfahren, kann das Gericht 
gemäß Artikel 67 der Verordnung (EG) Nr. 
4/2009 eine Erstattung der im Wege der 
Verfahrenskostenhilfe verauslagten Kosten 
verlangen, wenn dies unter Berücksichtigung 
der finanziellen Verhältnisse des Antragstellers 
der Billigkeit entspricht. 

Verfahrenskostenhilfe für die Anerkennung, 
Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung von 

unterhaltsrechtlichen Titeln 

Hat der Antragsteller im Ursprungsstaat für das 
Erkenntnisverfahren ganz oder teilweise 
Verfahrenskostenhilfe erhalten, ist ihm für das 
Verfahren der Anerkennung, 
Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung der 
Entscheidung Verfahrenskostenhilfe zu 
bewilligen. Durch die Bewilligung von 
Verfahrenskostenhilfe wird der Antragsteller 
endgültig von der Zahlung der in § 122 Absatz 1 
der Zivilprozessordnung genannten Kosten 
befreit. Dies gilt nicht, wenn die Bewilligung 
nach § 124 Nummer 1 der Zivilprozessordnung 
aufgehoben wird. 

§ 24 

Verfahrenskostenhilfe für Verfahren mit 
förmlicher Gegenseitigkeit 

Bietet in Verfahren gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 die beabsichtigte Rechtsverfolgung 
eingehender Ersuchen hinreichende Aussicht 
auf Erfolg und erscheint sie nicht mutwillig, so ist 
dem Berechtigten auch ohne ausdrücklichen 
Antrag Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen. In 
diesem Fall hat er weder Monatsraten noch aus 
dem Vermögen zu zahlende Beträge zu leisten. 
Durch die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe 
wird der Berechtigte endgültig von der Zahlung 
der in § 122 Absatz 1 der Zivilprozessordnung 
genannten Kosten befreit, sofern die Bewilligung 
nicht nach § 124 Nummer 1 der 
Zivilprozessordnung aufgehoben wird. 

Abschnitt 6
 

Ergänzende
 


Zuständigkeitsregelungen;
 

Zuständigkeitskonzentration
 


§ 25
 


Internationale Zuständigkeit nach Artikel 3
 

Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 4/2009
 


(1) Die deutschen Gerichte sind in 
Unterhaltssachen nach Artikel 3 Buchstabe c 
der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 zuständig, 
wenn 

1.	 	 Unterhalt im Scheidungs- oder 
Aufhebungsverbund geltend gemacht wird und 
die deutschen Gerichte für die Ehe- oder die 



 

   
     

     
        

      
     

      
     

       
         

     

          
      

   
   

         
       

   
  

      
     

      
      

     
  

         
      

   
     

       

         
      

   
  

          
      

     
      

  

  

        
       

  

      
   

       
   

   

       
      
      

   
  

          
       

        
      

   

         
      

     

  

     
   

        
       

     
     

  

  

  
 

      
       

       
        

        
      

     
    

     
    

   

     
    
    

     
     
       

    
    

    
   

  

    
    

      
     

     

45
 


Lebenspartnerschaftssache nach den 
folgenden Bestimmungen zuständig sind: 

a) im Anwendungsbereich der Verordnung 
(EG) Nr. 2201/ 2003 des Rates vom 27. 
November 2003 über die Zuständigkeit und 
die Anerkennung von Entscheidungen in 
Ehesachen und in Verfahren betreffend die 
elterliche Verantwortung und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (ABl. L 
338 vom 23.12. 2003, S. 1) nach Artikel 3 
Absatz 1 dieser Verordnung, 

b) nach § 98 Absatz 1 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit oder 

c) nach § 103 Absatz 1 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit; 

2.	 	 Unterhalt in einem Verfahren auf 
Feststellung der Vaterschaft eines Kindes 
geltend gemacht wird und die deutschen 
Gerichte für das Verfahren auf Feststellung 
der Vaterschaft international zuständig sind 
nach 

a) § 100 Nummer 1 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit und sowohl der Berechtigte 
als auch der Verpflichtete Deutsche sind, 

b) § 100 Nummer 2 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit. 

(2) Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c ist 
nicht anzuwenden, wenn deutsche Gerichte auf 
Grund der deutschen Staatsangehörigkeit nur 
eines der Beteiligten zuständig sind. 

§ 26 

Örtliche Zuständigkeit 

(1) Örtlich zuständig nach Artikel 3 Buchstabe c 
der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 ist das 
Amtsgericht, 

1.	 	 bei dem die Ehe- oder 
Lebenspartnerschaftssache im ersten 
Rechtszug anhängig ist oder war, solange die 
Ehe- oder Lebenspartnerschaftssache 
anhängig ist; 

2.	 	 bei dem das Verfahren auf Feststellung 
der Vaterschaft im ersten Rechtszug anhängig 
ist, wenn Kindesunterhalt im Rahmen eines 

Abstammungsverfahrens geltend gemacht 
wird. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 gilt für 
den Erlass einer einstweiligen Anordnung § 248 
Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

(2) § 233 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit bleibt unberührt. 

§ 27 

Örtliche Zuständigkeit für die 
Auffang- und Notzuständigkeit 

Sind die deutschen Gerichte nach den Artikeln 6 
oder 7 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 
international zuständig, ist ausschließlich das 
Amtsgericht Pankow-Weißensee in Berlin örtlich 
zuständig. 

§ 28 

Zuständigkeitskonzentration;
 

Verordnungsermächtigung
 


(1) Wenn ein Beteiligter seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht im Inland hat, entscheidet über 
Anträge in Unterhaltssachen in den Fällen des 
Artikels 3 Buchstabe a und b der Verordnung 
(EG) Nr. 4/2009 ausschließlich das für den Sitz 
des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk der 
Antragsgegner oder der Berechtigte seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, zuständige 
Amtsgericht. Für den Bezirk des 
Kammergerichts ist das Amtsgericht Pankow-
Weißensee zuständig. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
diese Zuständigkeit durch Rechtsverordnung 
einem anderen Amtsgericht des 
Oberlandesgerichtsbezirks oder, wenn in einem 
Land mehrere Oberlandesgerichte errichtet sind, 
einem Amtsgericht für die Bezirke aller oder 
mehrerer Oberlandesgerichte zuzuweisen. Die 
Landesregierungen können diese Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen. 

§ 29 

Zuständigkeit im Anwendungsbereich der
 

Verordnung (EG) Nr. 1896/2006
 


In Bezug auf die Zuständigkeit im 
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 
1896/2006 des Europäischen Parlaments und 
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des Rates vom 12. Dezember 2006 zur 
Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens 
(ABl. L 399 vom 30.12.2006, S. 1) bleibt § 1087 
der Zivilprozessordnung unberührt. 

KAPITEL 2
 

ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG
 


VON ENTSCHEIDUNGEN
 


Abschnitt 1
 

Verfahren ohne Exequatur nach der
 


Verordnung (EG) Nr. 4/2009
 


§ 30
 


Verzicht auf Vollstreckungsklausel; Unterlagen 

(1) Liegen die Voraussetzungen der Artikel 17 
oder 48 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 vor, 
findet die Vollstreckung aus dem ausländischen 
Titel statt, ohne dass es einer 
Vollstreckungsklausel bedarf. 

(2) Das Formblatt, das dem Vollstreckungsorgan 
nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b oder 
Artikel 48 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 
4/2009 vorzulegen ist, soll mit dem zu 
vollstreckenden Titel untrennbar verbunden 
sein. 

(3) Hat der Gläubiger nach Artikel 20 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 
eine Übersetzung oder ein Transskript 
vorzulegen, so sind diese Unterlagen von einer 
Person, die in einem der Mitgliedstaaten hierzu 
befugt ist, in die deutsche Sprache zu 
übersetzen. 

§ 31 

Anträge auf Verweigerung,
 

Beschränkung oder Aussetzung der
 


Vollstreckung nach Artikel 21 der Verordnung
 

(EG) Nr. 4/2009
 


(1) Für Anträge auf Verweigerung, 
Beschränkung oder Aussetzung der 
Vollstreckung nach Artikel 21 der Verordnung 
(EG) Nr. 4/2009 ist das Amtsgericht als 
Vollstreckungsgericht zuständig. Örtlich 
zuständig ist das in § 764 Absatz 2 der 
Zivilprozessordnung benannte Gericht. 

(2) Die Entscheidung über den Antrag auf 
Verweigerung der Vollstreckung (Artikel 21 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009) 
ergeht durch Beschluss. § 770 der 
Zivilprozessordnung ist entsprechend 
anzuwenden. Der Beschluss unterliegt der 

sofortigen Beschwerde nach § 793 der 
Zivilprozessordnung. Bis zur Entscheidung nach 
Satz 1 kann das Gericht Anordnungen nach § 
769 Absatz 1 und 3 der Zivilprozessordnung 
treffen. 

(3) Über den Antrag auf Aussetzung oder 
Beschränkung der Zwangsvollstreckung (Artikel 
21 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009) 
entscheidet das Gericht durch einstweilige 
Anordnung. Die Entscheidung ist unanfechtbar. 

§ 32 

Einstellung der Zwangsvollstreckung 

Die Zwangsvollstreckung ist entsprechend § 775 
Nummer 1 und 2 und § 776 der 
Zivilprozessordnung auch dann einzustellen 
oder zu beschränken, wenn der Schuldner eine 
Entscheidung eines Gerichts des 
Ursprungsstaats über die Nichtvollstreckbarkeit 
oder über die Beschränkung der 
Vollstreckbarkeit vorlegt. Auf Verlangen ist eine 
Übersetzung der Entscheidung vorzulegen. In 
diesem Fall ist die Entscheidung von einer 
Person, die in einem Mitgliedstaat hierzu befugt 
ist, in die deutsche Sprache zu übersetzen. 

§ 33 

Einstweilige Einstellung bei 
Wiedereinsetzung, Rechtsmittel und Einspruch 

(1) Hat der Schuldner im Ursprungsstaat 
Wiedereinsetzung beantragt oder gegen die zu 
vollstreckende Entscheidung einen Rechtsbehelf 
oder ein Rechtsmittel eingelegt, gelten die 
§§ 707, 719 Absatz 1 der Zivilprozessordnung 
und § 120 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit. 

(2) Zuständig ist das in § 35 Absatz 1 und 2 
bestimmte Gericht. 

§ 34 

Bestimmung des 
vollstreckungsfähigen Inhalts eines 

ausländischen Titels 

(1) Lehnt das Vollstreckungsorgan die 
Zwangsvollstreckung aus einem ausländischen 
Titel, der keiner Vollstreckungsklausel bedarf, 
mangels hinreichender Bestimmtheit ab, kann 
der Gläubiger die Bestimmung des 
vollstreckungsfähigen Inhalts (Konkretisierung) 
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des Titels beantragen. Zuständig ist das in § 35 
Absatz 1 und 2 bestimmte Gericht. 

(2) Der Antrag kann bei dem Gericht schriftlich 
gestellt oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
erklärt werden. Das Gericht kann über den 
Antrag ohne mündliche Verhandlung 
entscheiden. Vor der Entscheidung, die durch 
Beschluss ergeht, wird der Schuldner angehört. 
Der Beschluss ist zu begründen. 

(3) Konkretisiert das Gericht den ausländischen 
Titel, findet die Vollstreckung aus diesem 
Beschluss statt, ohne dass es einer 
Vollstreckungsklausel bedarf. Der Beschluss ist 
untrennbar mit dem ausländischen Titel zu 
verbinden und dem Schuldner zuzustellen. 

(4) Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde 
nach dem Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit statthaft. § 61 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit ist nicht anzuwenden. 

Abschnitt 2
 

Gerichtliche Zuständigkeit für
 


Verfahren zur Anerkennung und
 

Vollstreckbarerklärung ausländischer
 


Entscheidungen
 


§ 35
 


Gerichtliche Zuständigkeit;
 

Zuständigkeitskonzentration;
 

Verordnungsermächtigung
 


(1) Über einen Antrag auf Feststellung der 
Anerkennung oder über einen Antrag auf 
Vollstreckbarerklärung eines ausländischen 
Titels nach den Abschnitten 3 und 4 entscheidet 
ausschließlich das Amtsgericht, das für den Sitz 
des Oberlandesgerichts zuständig ist, in dessen 
Zuständigkeitsbezirk 

1.	 	 sich die Person, gegen die sich der Titel 
richtet, gewöhnlich aufhält oder 

2.	 	 die Vollstreckung durchgeführt werden 
soll. 

Für den Bezirk des Kammergerichts entscheidet 
das Amtsgericht Pankow-Weißensee. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
diese Zuständigkeit durch Rechtsverordnung 
einem anderen Amtsgericht des 
Oberlandesgerichtsbezirks oder, wenn in einem 
Land mehrere Oberlandesgerichte errichtet sind, 
einem Amtsgericht für die Bezirke aller oder 

mehrerer Oberlandesgerichte zuzuweisen. Die 
Landesregierungen können diese Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen. 

(3) In einem Verfahren, das die 
Vollstreckbarerklärung einer notariellen Urkunde 
zum Gegenstand hat, kann diese Urkunde auch 
von einem Notar für vollstreckbar erklärt werden 
im Anwendungsbereich 

1. der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 oder 

2.	 	 des Übereinkommens vom 30. Oktober 
2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und 
die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. 

Die Vorschriften für das Verfahren der 
Vollstreckbarerklärung durch ein Gericht gelten 
sinngemäß. 

Abschnitt 3
 

Verfahren mit Exequatur nach der
 


Verordnung (EG) Nr. 4/2009 und den
 

Abkommen der Europäischen Union
 


Unterabschnitt 1
 

Zulassung der Zwangsvollstreckung aus
 


ausländischen Titeln
 


§ 36
 


Antragstellung 

(1) Der in einem anderen Staat vollstreckbare 
Titel wird dadurch zur Zwangsvollstreckung 
zugelassen, dass er auf Antrag mit der 
Vollstreckungsklausel versehen wird. 

(2) Der Antrag auf Erteilung der 
Vollstreckungsklausel kann bei dem zuständigen 
Gericht schriftlich eingereicht oder mündlich zu 
Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden. 

(3) Ist der Antrag entgegen § 184 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes nicht in deutscher 
Sprache abgefasst, so kann das Gericht von 
dem Antragsteller eine Übersetzung verlangen, 
deren Richtigkeit von einer Person bestätigt 
worden ist, die in einem der folgenden Staaten 
hierzu befugt ist: 

1.	 	 in einem Mitgliedstaat oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder 

2.	 	 in einem Vertragsstaat des jeweils 
auszuführenden völkerrechtlichen Vertrages. 

(4) Der Ausfertigung des Titels, der mit der 
Vollstreckungsklausel versehen werden soll, und 
seiner Übersetzung, soweit eine solche 
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vorgelegt wird, sollen je zwei Abschriften 
beigefügt werden. 

§ 37 

Zustellungsempfänger 

(1) Hat der Antragsteller in dem Antrag keinen 
Zustellungsbevollmächtigten im Sinne des § 184 
Absatz 1 Satz 1 der Zivilprozessordnung 
benannt, so können bis zur nachträglichen 
Benennung alle Zustellungen an ihn durch 
Aufgabe zur Post (§ 184 Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 der Zivilprozessordnung) bewirkt 
werden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Antragsteller 
einen Verfahrensbevollmächtigten für das 
Verfahren benannt hat, an den im Inland 
zugestellt werden kann. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Verfahren nach 
der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 nicht 
anzuwenden. 

§ 38 

Verfahren 

(1) Die Entscheidung ergeht ohne mündliche 
Verhandlung. Jedoch kann eine mündliche 
Erörterung mit dem Antragsteller oder seinem 
Bevollmächtigten stattfinden, wenn der 
Antragsteller oder der Bevollmächtigte hiermit 
einverstanden ist und die Erörterung der 
Beschleunigung dient. 

(2) Im ersten Rechtszug ist die Vertretung durch 
einen Rechtsanwalt nicht erforderlich. 

§ 39 

Vollstreckbarkeit ausländischer Titel in
 

Sonderfällen
 


(1) Hängt die Zwangsvollstreckung nach dem 
Inhalt des Titels von einer dem Gläubiger 
obliegenden Sicherheitsleistung, dem Ablauf 
einer Frist oder dem Eintritt einer anderen 
Tatsache ab oder wird die Vollstreckungsklausel 
zugunsten eines anderen als des in dem Titel 
bezeichneten Gläubigers oder gegen einen 
anderen als den darin bezeichneten Schuldner 
beantragt, so ist die Frage, inwieweit die 
Zulassung der Zwangsvollstreckung von dem 
Nachweis besonderer Voraussetzungen 
abhängig oder ob der Titel für oder gegen den 
anderen vollstreckbar ist, nach dem Recht des 
Staates zu entscheiden, in dem der Titel 
errichtet ist. Der Nachweis ist durch Urkunden 

zu führen, es sei denn, dass die Tatsachen bei 
dem Gericht offenkundig sind. 

(2) Kann der Nachweis durch Urkunden nicht 
geführt werden, so ist auf Antrag des 
Antragstellers der Antragsgegner zu hören. In 
diesem Fall sind alle Beweismittel zulässig. Das 
Gericht kann auch die mündliche Verhandlung 
anordnen. 

§ 40 

Entscheidung 

(1) Ist die Zwangsvollstreckung aus dem Titel 
zuzulassen, so beschließt das Gericht, dass der 
Titel mit der Vollstreckungsklausel zu versehen 
ist. In dem Beschluss ist die zu vollstreckende 
Verpflichtung in deutscher Sprache wieder
zugeben. Zur Begründung des Beschlusses 
genügt in der Regel die Bezugnahme auf die 
Verordnung (EG) Nr. 4/2009 oder auf den 
jeweils auszuführenden völkerrechtlichen 
Vertrag sowie auf von dem Antragsteller 
vorgelegte Urkunden. Auf die Kosten des 
Verfahrens ist § 788 der Zivilprozessordnung 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Ist der Antrag nicht zulässig oder nicht 
begründet, so lehnt ihn das Gericht durch mit 
Gründen versehenen Beschluss ab. Die Kosten 
sind dem Antragsteller aufzuerlegen. 

(3) Der Beschluss wird mit Bekanntgabe an die 
Beteiligten wirksam. 

§ 41 

Vollstreckungsklausel 

(1) Auf Grund des Beschlusses nach § 40 
Absatz 1 erteilt der Urkundsbeamte der 
Geschäftsstelle die Vollstreckungsklausel in 
folgender Form: 

„Vollstreckungsklausel nach § 36 des 
Auslandsunterhaltsgesetzes vom … [einsetzen: 
Datum der Ausfertigung und Fundstelle]. Gemäß 
dem Beschluss des … (Bezeichnung des 
Gerichts und des Beschlusses) ist die 
Zwangsvollstreckung aus … (Bezeichnung des 
Titels) zugunsten … (Bezeichnung des 
Gläubigers) gegen ... (Bezeichnung des 
Schuldners) zulässig. 

Die zu vollstreckende Verpflichtung lautet: 

... (Angabe der dem Schuldner aus dem 
ausländischen Titel obliegenden Verpflichtung in 
deutscher Sprache; aus dem Beschluss nach § 
40 Absatz 1 zu übernehmen). Die 
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Zwangsvollstreckung darf über Maßregeln zur 
Sicherung nicht hinausgehen, bis der Gläubiger 
eine gerichtliche Anordnung oder ein Zeugnis 
vorlegt, dass die Zwangsvollstreckung 
unbeschränkt stattfinden darf.“ 

Lautet der Titel auf Leistung von Geld, so ist der 
Vollstreckungsklausel folgender Zusatz 
anzufügen: 

„Solange die Zwangsvollstreckung über 
Maßregeln zur Sicherung nicht hinausgehen 
darf, kann der Schuldner die 
Zwangsvollstreckung durch Leistung einer 
Sicherheit in Höhe von ... (Angabe des 
Betrages, wegen dessen der Gläubiger 
vollstrecken darf) abwenden.“ 

(2) Wird die Zwangsvollstreckung nur für einen 
oder mehrere der durch die ausländische 
Entscheidung zuerkannten oder in einem 
anderen ausländischen Titel niedergelegten 
Ansprüche oder nur für einen Teil des 
Gegenstands der Verpflichtung zugelassen, so 
ist die Vollstreckungsklausel als „Teil-
Vollstreckungsklausel nach § 36 des 
Auslandsunterhaltsgesetzes vom … [einsetzen: 
Datum der Ausfertigung und Fundstelle]“ zu 
bezeichnen. 

(3) Die Vollstreckungsklausel ist von dem 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
unterschreiben und mit dem Gerichtssiegel zu 
versehen. Sie ist entweder auf die Ausfertigung 
des Titels oder auf ein damit zu verbindendes 
Blatt zu setzen. Falls eine Übersetzung des 
Titels vorliegt, ist sie mit der Ausfertigung zu 
verbinden. 

§ 42 

Bekanntgabe der Entscheidung 

(1) Lässt das Gericht die Zwangsvollstreckung 
zu (§ 40 Absatz 1), sind dem Antragsgegner 
eine beglaubigte Abschrift des Beschlusses, 
eine beglaubigte Abschrift des mit der 
Vollstreckungsklausel versehenen Titels und 
gegebenenfalls seiner Übersetzung sowie der 
gemäß § 40 Absatz 1 Satz 3 in Bezug 
genommenen Urkunden von Amts wegen 
zuzustellen. Dem Antragsteller sind eine 
beglaubigte Abschrift des Beschlusses, die mit 
der Vollstreckungsklausel versehene 
Ausfertigung des Titels sowie eine 
Bescheinigung über die bewirkte Zustellung zu 
übersenden. 

(2) Lehnt das Gericht den Antrag auf Erteilung 
der Vollstreckungsklausel ab (§ 40 Absatz 2), ist 
der Beschluss dem Antragsteller zuzustellen. 

Unterabschnitt 2
 

Beschwerde, Rechtsbeschwerde
 


§ 43
 


Beschwerdegericht; Einlegung der Beschwerde; 
Beschwerdefrist 

(1) Beschwerdegericht ist das 
Oberlandesgericht. 

(2) Die Beschwerde gegen die im ersten 
Rechtszug ergangene Entscheidung über den 
Antrag auf Erteilung der Vollstreckungsklausel 
wird bei dem Gericht, dessen Beschluss 
angefochten wird, durch Einreichen einer 
Beschwerdeschrift oder durch Erklärung zu 
Protokoll der Geschäftsstelle eingelegt. Der 
Beschwerdeschrift soll die für ihre Zustellung 
erforderliche Zahl von Abschriften beigefügt 
werden. 

(3) § 61 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit ist nicht anzuwenden. 

(4) Die Beschwerde des Antragsgegners gegen 
die Zulassung der Zwangsvollstreckung ist 
einzulegen 

1.	 	 im Anwendungsbereich der Verordnung 
(EG) Nr. 4/2009 und des Abkommens vom 19. 
Oktober 2005 zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
innerhalb der Frist des Artikels 32 Absatz 5 
der Verordnung (EG) Nr. 4/2009, 

2.	 	 im Anwendungsbereich des 
Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 

a) innerhalb eines Monats nach Zustellung, 
wenn der Antragsgegner seinen Wohnsitz im 
Inland hat, oder 

b) innerhalb von zwei Monaten nach 
Zustellung, wenn der Antragsgegner seinen 
Wohnsitz im Ausland hat. 

Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die 
Vollstreckbarerklärung dem Antragsgegner 
entweder persönlich oder in seiner Wohnung 
zugestellt worden ist. Eine Verlängerung dieser 
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Frist wegen weiter Entfernung ist 
ausgeschlossen. 

(5) Die Beschwerde ist dem Beschwerdegegner 
von Amts wegen zuzustellen. 

§ 44 

Einwendungen gegen den
 

zu vollstreckenden Anspruch
 


im Beschwerdeverfahren
 


(1) Der Schuldner kann mit der Beschwerde, die 
sich gegen die Zulassung der 
Zwangsvollstreckung aus einer Entscheidung 
richtet, auch Einwendungen gegen den 
Anspruch selbst insoweit geltend machen, als 
die Gründe, auf denen sie beruhen, erst nach 
dem Erlass der Entscheidung entstanden sind. 

(2) Mit der Beschwerde, die sich gegen die 
Zulassung der Zwangsvollstreckung aus einem 
gerichtlichen Vergleich oder einer öffentlichen 
Urkunde richtet, kann der Schuldner die 
Einwendungen gegen den Anspruch selbst 
ungeachtet der in Absatz 1 enthaltenen 
Beschränkung geltend machen. 

§ 45 

Verfahren und Entscheidung über die
 

Beschwerde
 


(1) Das Beschwerdegericht entscheidet durch 
Beschluss, der mit Gründen zu versehen ist und 
ohne mündliche Verhandlung ergehen kann. Der 
Beschwerdegegner ist vor der Entscheidung zu 
hören. 

(2) Solange eine mündliche Verhandlung nicht 
angeordnet ist, können zu Protokoll der 
Geschäftsstelle Anträge gestellt und 
Erklärungen abgegeben werden. Wird die 
mündliche Verhandlung angeordnet, so gilt für 
die Ladung § 215 der Zivilprozessordnung. 

(3) Eine vollständige Ausfertigung des 
Beschlusses ist dem Antragsteller und dem 
Antragsgegner auch dann von Amts wegen 
zuzustellen, wenn der Beschluss verkündet 
worden ist. 

(4) Soweit nach dem Beschluss des 
Beschwerdegerichts die Zwangsvollstreckung 
aus dem Titel erstmals zuzulassen ist, erteilt der 
Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des 
Beschwerdegerichts die Vollstreckungsklausel. 
§ 40 Absatz 1 Satz 2 und 4, §§ 41 und 42 
Absatz 1 sind entsprechend anzuwenden. Ein 
Zusatz, dass die Zwangsvollstreckung über 
Maßregeln zur Sicherung nicht hinausgehen 

darf, ist nur aufzunehmen, wenn das 
Beschwerdegericht eine Anordnung nach § 52 
Absatz 2 erlassen hat. Der Inhalt des Zusatzes 
bestimmt sich nach dem Inhalt der Anordnung. 

§ 46 

Statthaftigkeit und Frist der Rechtsbeschwerde 

(1) Gegen den Beschluss des 
Beschwerdegerichts findet die 
Rechtsbeschwerde statt. 

(2) Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines 
Monats einzulegen. 

(3) Die Rechtsbeschwerdefrist beginnt mit der 
Zustellung des Beschlusses (§ 45 Absatz 3). 

(4) § 75 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit ist nicht anzuwenden. 

§ 47 

Einlegung und Begründung der 
Rechtsbeschwerde 

(1) Die Rechtsbeschwerde wird durch 
Einreichen der Beschwerdeschrift beim 
Bundesgerichtshof eingelegt. 

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. 
§ 71 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
ist nicht anzuwenden. Soweit die 
Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass 
das Beschwerdegericht von einer Entscheidung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union 
abgewichen sei, muss die Entscheidung, von 
der der angefochtene Beschluss abweicht, 
bezeichnet werden. 

§ 48 

Verfahren und Entscheidung über die 
Rechtsbeschwerde 

(1) Der Bundesgerichtshof kann nur überprüfen, 
ob der Beschluss auf einer Verletzung des 
Rechts der Europäischen Union, eines 
einschlägigen völkerrechtlichen Vertrages oder 
sonstigen Bundesrechts oder einer anderen 
Vorschrift beruht, deren Geltungsbereich sich 
über den Bezirk eines Oberlandesgerichts 
hinaus erstreckt. 

(2) Der Bundesgerichtshof kann über die 
Rechtsbeschwerde ohne mündliche 
Verhandlung entscheiden. Auf das Verfahren 
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über die Rechtsbeschwerde sind die §§ 73 und 
74 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Soweit die Zwangsvollstreckung aus dem 
Titel erstmals durch den Bundesgerichtshof 
zugelassen wird, erteilt der Urkundsbeamte der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts die 
Vollstreckungsklausel. § 40 Absatz 1 Satz 2 und 
4, §§ 41 und 42 Absatz 1 gelten entsprechend. 
Ein Zusatz über die Beschränkung der 
Zwangsvollstreckung entfällt. 

Unterabschnitt 3
 

Beschränkung der Zwangsvollstreckung auf
 

Sicherungsmaßregeln und unbeschränkte
 


Fortsetzung der Zwangsvollstreckung
 


§ 49
 


Prüfung der Beschränkung 

Einwendungen des Schuldners, dass bei der 
Zwangsvollstreckung die Beschränkung auf 
Sicherungsmaßregeln nach der Verordnung 
(EG) Nr. 4/2009 oder dem auszuführenden 
völkerrechtlichen Vertrag oder auf Grund einer 
auf diesem Gesetz beruhenden Anordnung (§ 
52 Absatz 2) nicht eingehalten werde, oder 
Einwendungen des Gläubigers, dass eine 
bestimmte Maßnahme der Zwangsvollstreckung 
mit dieser Beschränkung vereinbar sei, sind im 
Wege der Erinnerung nach § 766 der 
Zivilprozessordnung bei dem 
Vollstreckungsgericht (§ 764 der 
Zivilprozessordnung) geltend zu machen. 

§ 50 

Sicherheitsleistung durch 
den Schuldner 

(1) Solange die Zwangsvollstreckung aus einem 
Titel, der auf Leistung von Geld lautet, nicht über 
Maßregeln der Sicherung hinausgehen darf, ist 
der Schuldner befugt, die Zwangsvollstreckung 
durch Leistung einer Sicherheit in Höhe des 
Betrages abzuwenden, wegen dessen der 
Gläubiger vollstrecken darf. 

(2) Die Zwangsvollstreckung ist einzustellen und 
bereits getroffene Vollstreckungsmaßregeln sind 
aufzuheben, wenn der Schuldner durch eine 
öffentliche Urkunde die zur Abwendung der 
Zwangsvollstreckung erforderliche 
Sicherheitsleistung nachweist. 

§ 51 

Versteigerung beweglicher Sachen 

Ist eine bewegliche Sache gepfändet und darf 
die Zwangsvollstreckung nicht über Maßregeln 
zur Sicherung hinausgehen, so kann das 
Vollstreckungsgericht auf Antrag anordnen, dass 
die Sache versteigert und der Erlös hinterlegt 
werde, wenn sie der Gefahr einer beträchtlichen 
Wertminderung ausgesetzt ist oder wenn ihre 
Aufbewahrung unverhältnismäßige Kosten 
verursachen würde. 

§ 52 

Unbeschränkte Fortsetzung der
 

Zwangsvollstreckung; besondere gerichtliche
 


Anordnungen
 


(1) Weist das Beschwerdegericht die 
Beschwerde des Schuldners gegen die 
Zulassung der Zwangsvollstreckung zurück oder 
lässt es auf die Beschwerde des Gläubigers die 
Zwangsvollstreckung aus dem Titel zu, so kann 
die Zwangsvollstreckung über Maßregeln zur 
Sicherung hinaus fortgesetzt werden. 

(2) Auf Antrag des Schuldners kann das 
Beschwerdegericht anordnen, dass bis zum 
Ablauf der Frist zur Einlegung der 
Rechtsbeschwerde oder bis zur Entscheidung 
über diese Beschwerde die 
Zwangsvollstreckung nicht oder nur gegen 
Sicherheitsleistung über Maßregeln zur 
Sicherung hinausgehen darf. Die Anordnung 
darf nur erlassen werden, wenn glaubhaft 
gemacht wird, dass die weitergehende 
Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu 
ersetzenden Nachteil bringen würde. § 713 der 
Zivilprozessordnung ist entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Wird Rechtsbeschwerde eingelegt, so kann 
der Bundesgerichtshof auf Antrag des 
Schuldners eine Anordnung nach Absatz 2 
erlassen. Der Bundesgerichtshof kann auf 
Antrag des Gläubigers eine nach Absatz 2 
erlassene Anordnung des Beschwerdegerichts 
abändern oder aufheben. 

§ 53 

Unbeschränkte Fortsetzung der durch das
 

Gericht des ersten Rechtszuges zugelassenen
 


Zwangsvollstreckung
 


(1) Die Zwangsvollstreckung aus dem Titel, den 
der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des 
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Gerichts des ersten Rechtszugs mit der 
Vollstreckungsklausel versehen hat, ist auf 
Antrag des Gläubigers über Maßregeln zur 
Sicherung hinaus fortzusetzen, wenn das 
Zeugnis des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts vorgelegt wird, 
dass die Zwangsvollstreckung unbeschränkt 
stattfinden darf. 

(2) Das Zeugnis ist dem Gläubiger auf seinen 
Antrag zu erteilen, 

1.	 	 wenn der Schuldner bis zum Ablauf der 
Beschwerdefrist keine Beschwerdeschrift 
eingereicht hat, 

2.	 	 wenn das Beschwerdegericht die 
Beschwerde des Schuldners zurückgewiesen 
und keine Anordnung nach § 52 Absatz 2 
erlassen hat, 

3.	 	 wenn der Bundesgerichtshof die 
Anordnung des Beschwerdegerichts nach § 52 
Absatz 2 aufgehoben hat (§ 52 Absatz 3 Satz 
2) oder 

4.	 	 wenn der Bundesgerichtshof den Titel 
zur Zwangsvollstreckung zugelassen hat. 

(3) Aus dem Titel darf die Zwangsvollstreckung, 
selbst wenn sie auf Maßregeln der Sicherung 
beschränkt ist, nicht mehr stattfinden, sobald ein 
Beschluss des Beschwerdegerichts, dass der 
Titel zur Zwangsvollstreckung nicht zugelassen 
werde, verkündet oder zugestellt ist. 

§ 54 

Unbeschränkte Fortsetzung der durch das
 

Beschwerdegericht zugelassenen
 


Zwangsvollstreckung
 


(1) Die Zwangsvollstreckung aus dem Titel, zu 
dem der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle 
des Beschwerdegerichts die 
Vollstreckungsklausel mit dem Zusatz erteilt hat, 
dass die Zwangsvollstreckung auf Grund der 
Anordnung des Gerichts nicht über Maßregeln 
zur Sicherung hinausgehen darf (§ 45 Absatz 4 
Satz 3), ist auf Antrag des Gläubigers über 
Maßregeln zur Sicherung hinaus fortzusetzen, 
wenn das Zeugnis des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts vorgelegt wird, 
dass die Zwangsvollstreckung unbeschränkt 
stattfinden darf. 

(2) Das Zeugnis ist dem Gläubiger auf seinen 
Antrag zu erteilen, 

1.	 	 wenn der Schuldner bis zum Ablauf der 
Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde (§ 

46 Absatz 2) keine Beschwerdeschrift 
eingereicht hat, 

2.	 	 wenn der Bundesgerichtshof die 
Anordnung des Beschwerdegerichts nach § 52 
Absatz 2 aufgehoben hat (§ 52 Absatz 3 Satz 
2) oder 

3.	 	 wenn der Bundesgerichtshof die 
Rechtsbeschwerde des Schuldners 
zurückgewiesen hat. 

Unterabschnitt 4
 

Feststellung der Anerkennung einer
 


ausländischen Entscheidung
 


§ 55
 


Verfahren 

(1) Auf das Verfahren, das die Feststellung zum 
Gegenstand hat, ob eine Entscheidung aus 
einem anderen Staat anzuerkennen ist, sind die 
§§ 36 bis 38, 40 Absatz 2, die §§ 42 bis 45 
Absatz 1 bis 3, die §§ 46, 47 sowie 48 Absatz 1 
und 2 entsprechend anzuwenden. 

(2) Ist der Antrag auf Feststellung begründet, so 
beschließt das Gericht, die Entscheidung 
anzuerkennen. 

§ 56 

Kostenentscheidung 

In den Fällen des § 55 Absatz 2 sind die Kosten 
dem Antragsgegner aufzuerlegen. Dieser kann 
die Beschwerde (§ 43) auf die Entscheidung 
über den Kostenpunkt beschränken. In diesem 
Fall sind die Kosten dem Antragsteller 
aufzuerlegen, wenn der Antragsgegner durch 
sein Verhalten keine Veranlassung zu dem 
Antrag auf Feststellung gegeben hat. 

Abschnitt 4
 

Anerkennung und Vollstreckung von
 


Unterhaltstiteln nach völkerrechtlichen
 

Verträgen
 


Unterabschnitt 1
 

Allgemeines
 


§ 57
 


Anwendung von Vorschriften 

Auf die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung 
von ausländischen Unterhaltstiteln nach den in § 
1 Absatz 1 Nummer 2 bezeichneten 
völkerrechtlichen Verträgen sind die Vorschriften 
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der §§ 36 bis 56 entsprechend anzuwenden, 
soweit in diesem Abschnitt nichts anderes 
bestimmt ist. 

§ 58 

Anhörung 

Das Gericht entscheidet in dem Verfahren nach 
§ 36 ohne Anhörung des Antragsgegners. 

§ 59 

Beschwerdefrist 

(1) Die Beschwerde gegen die im ersten 
Rechtszug ergangene Entscheidung über den 
Antrag auf Erteilung der Vollstreckungsklausel 
ist innerhalb eines Monats nach Zustellung 
einzulegen. 

(2) Muss die Zustellung an den Antragsgegner 
im Ausland oder durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgen und hält das Gericht 
die Beschwerdefrist nach Absatz 1 nicht für 
ausreichend, so bestimmt es in dem Beschluss 
nach § 40 oder nachträglich durch besonderen 
Beschluss, der ohne mündliche Verhandlung 
ergeht, eine längere Beschwerdefrist. Die nach 
Satz 1 festgesetzte Frist für die Einlegung der 
Beschwerde ist auf der Bescheinigung über die 
bewirkte Zustellung (§ 42 Absatz 1 Satz 2) zu 
vermerken. Die Bestimmungen über den Beginn 
der Beschwerdefrist bleiben auch im Fall der 
nachträglichen Festsetzung unberührt. 

§ 60 

Beschränkung der
 

Zwangsvollstreckung kraft Gesetzes
 


Die Zwangsvollstreckung ist auf 
Sicherungsmaßregeln beschränkt, solange die 
Frist zur Einlegung der Beschwerde noch läuft 
und solange über die Beschwerde noch nicht 
entschieden ist. 

Unterabschnitt 2
 

Anerkennung und Vollstreckung von
 


Unterhaltstiteln nach dem Haager
 

Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 über
 


die Anerkennung und Vollstreckung von
 

Unterhaltsentscheidungen
 


§ 61
 


Einschränkung der Anerkennung und
 

Vollstreckung
 


(1) Öffentliche Urkunden aus einem anderen 
Vertragsstaat werden nur anerkannt und 
vollstreckt, wenn dieser Staat die Erklärung 
nach Artikel 25 des Übereinkommens 
abgegeben hat. 

(2) Die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen aus einem anderen 
Vertragsstaat über Unterhaltsansprüche 
zwischen Verwandten in der Seitenlinie und 
zwischen Verschwägerten ist auf Verlangen des 
Antragsgegners zu versagen, wenn 

1.	 	 nach den Sachvorschriften des Rechts 
desjenigen Staates, dem der Verpflichtete und 
der Berechtigte angehören, eine 
Unterhaltspflicht nicht besteht oder 

2.	 	 der Verpflichtete und der Berechtigte 
nicht die gleiche Staatsangehörigkeit haben 
und keine Unterhaltspflicht nach dem am 
gewöhnlichen Aufenthaltsort des 
Verpflichteten geltenden Recht besteht. 

§ 62 

Beschwerdeverfahren im 
Anwendungsbereich des 
Haager Übereinkommens 

(1) Abweichend von § 59 Absatz 2 Satz 1 
beträgt die Frist für die Beschwerde des 
Schuldners gegen die Zulassung der 
Zwangsvollstreckung zwei Monate, wenn die 
Zustellung an den Schuldner im Ausland 
erfolgen muss. 

(2) Das Oberlandesgericht kann seine 
Entscheidung über die Beschwerde gegen die 
Zulassung der Zwangsvollstreckung auf Antrag 
des Schuldners aussetzen, wenn gegen die 
Entscheidung im Ursprungsstaat ein 
ordentliches Rechtsmittel eingelegt wurde oder 
die Frist hierfür noch nicht verstrichen ist. Im 
letzteren Fall kann das Oberlandesgericht eine 
Frist bestimmen, innerhalb der das Rechtsmittel 
einzulegen ist. Das Gericht kann die 
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Zwangsvollstreckung auch von einer 
Sicherheitsleistung abhängig machen. 

(3) Absatz 2 ist in Verfahren auf Feststellung der 
Anerkennung einer Entscheidung entsprechend 
anwendbar. 

Unterabschnitt 3
 

Übereinkommen über die gerichtliche
 

Zuständigkeit und die Vollstreckung
 


gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und
 

Handelssachen vom 16. September 1988
 


§ 63
 


Sonderregelungen für das
 

Beschwerdeverfahren
 


(1) Die Frist für die Beschwerde des 
Antragsgegners gegen die Entscheidung über 
die Zulassung der Zwangsvollstreckung beträgt 
zwei Monate und beginnt von dem Tage an zu 
laufen, an dem die Entscheidung dem 
Antragsgegner entweder in Person oder in 
seiner Wohnung zugestellt worden ist, wenn der 
Antragsgegner seinen Wohnsitz oder seinen 
Sitz in einem anderen Vertragsstaat dieser 
Übereinkommen hat. Eine Verlängerung dieser 
Frist wegen weiter Entfernung ist 
ausgeschlossen. § 59 Absatz 2 ist nicht 
anzuwenden. 

(2) § 62 Absatz 2 und 3 ist entsprechend 
anzuwenden. 

Abschnitt 5
 

Verfahren bei förmlicher
 


Gegenseitigkeit
 


§ 64
 


Vollstreckbarkeit ausländischer Titel 

(1) Die Vollstreckbarkeit ausländischer Titel in 
Verfahren mit förmlicher Gegenseitigkeit nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 richtet sich nach 
§ 110 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 
Die Rechtskraft der Entscheidung ist für die 
Vollstreckbarerklärung nicht erforderlich. 

(2) Ist der ausländische Titel für vollstreckbar zu 
erklären, so kann das Gericht auf Antrag einer 
Partei in seinem Vollstreckungsbeschluss den in 
dem ausländischen Titel festgesetzten 
Unterhaltsbetrag hinsichtlich Höhe und Dauer 
der zu leistenden Zahlungen abändern. Ist die 
ausländische Entscheidung rechtskräftig, so ist 

eine Abänderung nur nach Maßgabe des § 238 
des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit zulässig. 

KAPITEL 3
 

VOLLSTRECKUNG,
 


VOLLSTRECKUNGSABWEHRANTRAG,
 

BESONDERES VERFAHREN;
 


SCHADENSERSATZ
 


Abschnitt 1
 

Vollstreckung,
 


Vollstreckungsabwehrantrag,
 

besonderes Verfahren
 


§ 65
 


Vollstreckung 

Für die Vollstreckung von ausländischen 
Unterhaltstiteln gilt § 120 Absatz 1 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, soweit in der Verordnung (EG) 
Nr. 4/2009 und in diesem Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist. 

§ 66 

Vollstreckungsabwehrantrag 

(1) Ist ein ausländischer Titel nach den Artikeln 
17 oder 48 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 
ohne Exequaturverfahren vollstreckbar, so kann 
der Schuldner Einwendungen, die sich gegen 
den Anspruch selbst richten, in einem Verfah
ren nach § 767 der Zivilprozessordnung nur 
geltend machen, wenn die Gründe, auf denen 
die Einwendungen beruhen, erst nach Erlass 
des Titels entstanden sind und im 
Ursprungsstaat nicht mehr durch ein 
Rechtsmittel oder durch einen Rechtsbehelf 
geltend gemacht werden können. 

(2) Ist die Zwangsvollstreckung aus einem Titel 
zugelassen, so kann der Schuldner 
Einwendungen gegen den Anspruch selbst in 
einem Verfahren nach § 767 der 
Zivilprozessordnung nur geltend machen, wenn 
die Gründe, auf denen seine Einwendungen 
beruhen, erst entstanden sind: 

1.	 	 nach Ablauf der Frist, innerhalb deren er 
die Beschwerde hätte einlegen können, oder 

2.	 	 falls die Beschwerde eingelegt worden 
ist, nach Beendigung dieses Verfahrens. 



 

       
      

        
     

       
         

  

     
     

     

          
      

        
    

    
       
      
   

         
      

       
    

        
      

       
     

      
           

  

      
       

         
             

      
      

    

      
     

      
    

    
    

   

  

    
   

   

         
      

      

        
     
          

   

  
   

 

  

   
  

      
       

     
        

      
       

     
   

      

     
       

    
     

        
       

      

        
    

    
       

    
    

    

       
      

        
    

        
       

       

  
  

  

  

       
    

       
      

55
 


(3) Der Antrag nach § 767 der 
Zivilprozessordnung ist bei dem Gericht zu 
stellen, das über den Antrag auf Erteilung der 
Vollstreckungsklausel entschieden hat. In den 
Fällen des Absatzes 1 richtet sich die 
Zuständigkeit nach § 35 Absatz 1 und 2. 

§ 67 

Verfahren nach Aufhebung oder
 

Änderung eines für vollstreckbar
 


erklärten ausländischen Titels im Ursprungsstaat
 


(1) Wird der Titel in dem Staat, in dem er 
errichtet worden ist, aufgehoben oder geändert 
und kann der Schuldner diese Tatsache in dem 
Verfahren zur Zulassung der 
Zwangsvollstreckung nicht mehr geltend 
machen, so kann er die Aufhebung oder 
Änderung der Zulassung in einem besonderen 
Verfahren beantragen. 

(2) Für die Entscheidung über den Antrag ist das 
Gericht ausschließlich zuständig, das im ersten 
Rechtszug über den Antrag auf Erteilung der 
Vollstreckungsklausel entschieden hat. 

(3) Der Antrag kann bei dem Gericht schriftlich 
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle gestellt 
werden. Über den Antrag kann ohne mündliche 
Verhandlung entschieden werden. Vor der 
Entscheidung, die durch Beschluss ergeht, ist 
der Gläubiger zu hören. § 45 Absatz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

(4) Der Beschluss unterliegt der Beschwerde. 
Die Frist für die Einlegung der Beschwerde 
beträgt einen Monat. Im Übrigen sind die §§ 58 
bis 60, 62, 63 Absatz 3 und die §§ 65 bis 74 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend anzuwenden. 

(5) Für die Einstellung der Zwangsvollstreckung 
und die Aufhebung bereits getroffener 
Vollstreckungsmaßregeln sind die §§ 769 und 
770 der Zivilprozessordnung entsprechend 
anzuwenden. Die 
Vollstreckungsmaßregel 
Sicherheitsleistung zulässig. 

Aufhebung 
ist auch 

einer 
ohne 

§ 68 

Aufhebung oder Änderung 
ausländischer Entscheidungen, deren 

Anerkennung festgestellt ist 

Wird die Entscheidung in dem Staat, in dem sie 
ergangen ist, aufgehoben oder abgeändert und 
kann die davon begünstigte Partei diese 

Tatsache nicht mehr in dem Verfahren über den 
Antrag auf Feststellung der Anerkennung 
geltend machen, so ist § 67 Absatz 1 bis 4 
entsprechend anzuwenden. 

Abschnitt 2
 

Schadensersatz wegen ungerechtfertigter
 


Vollstreckung
 


§ 69
 


Schadensersatz wegen 
ungerechtfertigter Vollstreckung 

(1) Wird die Zulassung der Zwangsvollstreckung 
auf die Beschwerde (§ 43) oder die 
Rechtsbeschwerde (§ 46) aufgehoben oder 
abgeändert, so ist der Gläubiger zum Ersatz des 
Schadens verpflichtet, der dem Schuldner durch 
die Vollstreckung des Titels oder durch eine 
Leistung zur Abwendung der Vollstreckung 
entstanden ist. 

(2) Das Gleiche gilt, wenn 

1.	 	 die Zulassung der Zwangsvollstreckung 
nach § 67 aufgehoben oder abgeändert wird, 
sofern die zur Zwangsvollstreckung 
zugelassene Entscheidung zum Zeitpunkt der 
Zulassung nach dem Recht des Staats, in dem 
sie ergangen ist, noch mit einem ordentlichen 
Rechtsmittel angefochten werden konnte oder 

2.	 	 ein nach Artikel 17 der Verordnung (EG) 
Nr. 4/2009 ohne Exequaturverfahren 
vollstreckbarer Titel im Ursprungsstaat 
aufgehoben wurde und der Titel zum Zeitpunkt 
der Zwangsvollstreckungsmaßnahme noch mit 
einem ordentlichen Rechtsmittel hätte 
angefochten werden können. 

(3) Für die Geltendmachung des Anspruchs ist 
das Gericht ausschließlich zuständig, das im 
ersten Rechtszug über den Antrag, den Titel mit 
der Vollstreckungsklausel zu versehen, 
entschieden hat. In den Fällen des Absatzes 2 
Nummer 2 richtet sich die Zuständigkeit nach 
§ 35 Absatz 1 und 2. 

KAPITEL 4
 

ENTSCHEIDUNGEN DEUTSCHER
 

GERICHTE; MAHNVERFAHREN
 


§ 70
 


Antrag des Schuldners nach Artikel 19 der
 

Verordnung (EG) Nr. 4/2009
 


(1) Der Antrag des Schuldners auf Nachprüfung 
der Entscheidung gemäß Artikel 19 der 
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Verordnung (EG) Nr. 4/2009 ist bei dem Gericht 
zu stellen, das die Entscheidung erlassen hat. 
§ 719 Absatz 1 der Zivilprozessordnung ist 
entsprechend anwendbar. 

(2) Hat der Schuldner den Antrag nicht innerhalb 
der Frist des Artikels 19 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 4/2009 eingereicht oder 
liegen die Voraussetzungen des Artikels 19 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 nicht 
vor, weist das Gericht den Antrag durch 
Beschluss zurück. Der Beschluss kann ohne 
mündliche Verhandlung ergehen. 

(3) Liegen die Voraussetzungen des Artikels 19 
der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 vor, so wird das 
Verfahren fortgeführt. Es wird in die Lage 
zurückversetzt, in der es sich vor Eintritt der 
Versäumnis befand. Die §§ 343 bis 346 der 
Zivilprozessordnung werden entsprechend 
angewendet. Auf Antrag des Schuldners ist die 
Zwangsvollstreckung auch ohne 
Sicherheitsleistung einzustellen. 

§ 71 

Bescheinigungen zu inländischen Titeln 

(1) Die Gerichte, Behörden oder Notare, denen 
die Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung 
obliegt, sind zuständig für die Ausstellung 

1.	 	 des Formblatts nach Artikel 20 Absatz 1 
Buchstabe b, Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b, 
Artikel 40 Absatz 2 und Artikel 48 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 4/2009, 

2.	 	 der Bescheinigungen nach den Artikeln 
54, 57 und 58 des Übereinkommens vom 30. 
Oktober 2007 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen. 

(2) Soweit nach Absatz 1 die Gerichte für die 
Ausstellung des Formblatts oder der 
Bescheinigungen zuständig sind, werden diese 
Unterlagen von dem Gericht des ersten 
Rechtszuges ausgestellt oder, wenn das 
Verfahren bei einem höheren Gericht anhängig 
ist, von diesem. Funktionell zuständig ist die 
Stelle, der die Erteilung einer vollstreckbaren 
Ausfertigung obliegt. Für die Anfechtbarkeit der 
Entscheidung über die Ausstellung des 
Formblatts oder der Bescheinigung gelten die 
Vorschriften über die Anfechtbarkeit der 
Entscheidung über die Erteilung der 
Vollstreckungsklausel entsprechend. 

(3) Die Ausstellung des Formblatts nach Artikel 
20 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 48 Absatz 

3 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 schließt das 
Recht auf Erteilung einer Klausel nach § 724 der 
Zivilprozessordnung nicht aus. 

§ 72 

Bezifferung dynamisierter
 

Unterhaltstitel zur
 


Zwangsvollstreckung im Ausland
 


Soll ein Unterhaltstitel, der den Unterhalt nach 
§ 1612a des Bürgerlichen Gesetzbuchs als 
Prozentsatz des Mindestunterhalts festsetzt, im 
Ausland vollstreckt werden, gilt § 245 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit. 

§ 73 

Vervollständigung inländischer
 

Entscheidungen zur Verwendung im Ausland
 


(1) Will ein Beteiligter einen Versäumnis- oder 
Anerkenntnisbeschluss, der nach § 38 Absatz 4 
des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit in verkürzter Form 
abgefasst worden ist, in einem anderen 
Vertrags- oder Mitgliedstaat geltend machen, so 
ist der Beschluss auf Antrag dieses Beteiligten 
zu vervollständigen. Der Antrag kann bei dem 
Gericht, das den Beschluss erlassen hat, 
schriftlich gestellt oder zu Protokoll der 
Geschäftsstelle erklärt werden. Über den Antrag 
wird ohne mündliche Verhandlung entschieden. 

(2) Zur Vervollständigung des Beschlusses sind 
die Gründe nachträglich abzufassen, von den 
Richtern gesondert zu unterschreiben und der 
Geschäftsstelle zu übergeben; die Gründe 
können auch von Richtern unterschrieben 
werden, die bei dem Beschluss nicht mitgewirkt 
haben. 

(3) Für die Berichtigung der 
Sachverhaltsdarstellung in den nachträglich 
abgefassten Gründen gelten § 113 Absatz 1 
Satz 2 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit und § 320 der 
Zivilprozessordnung. Jedoch können bei der 
Entscheidung über einen Antrag auf 
Berichtigung auch solche Richter mitwirken, die 
bei dem Beschluss oder der nachträglichen 
Abfassung der Gründe nicht mitgewirkt haben. 

(4) Die vorstehenden Absätze gelten 
entsprechend für die Vervollständigung von 
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Arrestbefehlen und einstweiligen Anordnungen, 
die in einem anderen Vertrags- oder 
Mitgliedstaat geltend gemacht werden sollen 
und nicht mit einer Begründung versehen sind. 

§ 74 

Vollstreckungsklausel zur Verwendung im
 

Ausland
 


Vollstreckungsbescheide, Arrestbefehle und 
einstweilige Anordnungen, deren 
Zwangsvollstreckung in einem anderen 
Vertrags- oder Mitgliedstaat betrieben werden 
soll, sind auch dann mit der 
Vollstreckungsklausel zu versehen, wenn dies 
für eine Zwangsvollstreckung im Inland nach 
§ 796 Absatz 1, § 929 Absatz 1 der 
Zivilprozessordnung und nach den § 53 Absatz 
1 und § 119 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht erforderlich 
wäre. 

§ 75 

Mahnverfahren mit Zustellung 
im Ausland 

(1) Das Mahnverfahren findet auch statt, wenn 
die Zustellung des Mahnbescheids in einem 
anderen Vertrags- oder Mitgliedstaat erfolgen 
muss. In diesem Fall kann der Anspruch auch 
die Zahlung einer bestimmten Geldsumme in 
ausländischer Währung zum Gegenstand 
haben. 

(2) Macht der Antragsteller geltend, dass das 
angerufene Gericht auf Grund einer 
Gerichtsstandsvereinbarung zuständig sei, so 
hat er dem Mahnantrag die erforderlichen 
Schriftstücke über die Vereinbarung beizufügen. 

(3) Die Widerspruchsfrist (§ 692 Absatz 1 
Nummer 3 der Zivilprozessordnung) beträgt 
einen Monat. 

Kapitel 5
 

Kosten; Übergangsvorschriften
 


Abschnitt 1
 

Kosten
 


§ 76
 


Übersetzungen 

Die Höhe der Vergütung für die von der 
zentralen Behörde veranlassten Übersetzungen 

richtet sich nach dem Justizvergütungs- und 
Entschädigungsgesetz. 

Abschnitt 2 
Übergangsvorschriften 

§ 77 

Übergangsvorschriften 

(1) Die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung 
eines ausländischen Unterhaltstitels richtet sich 
für die am 18. Juni 2011 bereits eingeleiteten 
Verfahren nach dem Anerkennungs- und 
Vollstreckungsausführungsgesetz in der 
Fassung vom 3. Dezember 2009 (BGBl. I S. 
3830) im Anwendungsbereich 

1.	 	 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des 
Rates vom 22. Dezember 2000 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
(ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1), 

2.	 	 des Abkommens vom 19. Oktober 2005 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
dem Königreich Dänemark über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
(ABl. L 299 vom 16.11.2005, S. 62), 

3.	 	 des Übereinkommens vom 30. Oktober 
2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und 
die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
(ABl. L 339 vom 21.12.2007, S. 3), 

4.	 	 des Übereinkommens vom 16. 
September 1988 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (BGBl. 1994 II S. 2658) und 

5. des Haager Übereinkommens vom 
2. Oktober 1973 über die Anerkennung und 
Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen 
(BGBl. 1986 II S. 826). 

(2) Die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung 
eines ausländischen Titels richtet sich für 
Verfahren mit förmlicher Gegenseitigkeit (§ 1 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3), die am 18. Juni 
2011 bereits eingeleitet sind, nach dem 
Auslandsunterhaltsgesetz vom 19. Dezember 
1986 (BGBl. I S. 2563), das zuletzt durch Artikel 
4 Absatz 10 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 3171) geändert worden ist. 
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(3) Die gerichtliche Zuständigkeit für am 18. Juni 
2011 noch nicht abgeschlossene 
Unterhaltssachen und anhängige Verfahren auf 
Gewährung von Verfahrenskostenhilfe bleibt 
unberührt. 

(4) Die §§ 30 bis 34 sind nur auf Titel 
anwendbar, die auf der Grundlage des Haager 

Protokolls vom 23. November 2007 über das 
anwendbare Recht (ABl. L 331 vom 16.12. 
2009, S. 19) ergangen sind. 

(5) Die §§ 16 bis 19 sind auch auf Ersuchen 
anzuwenden, die bei der zentralen Behörde am 
18. Juni 2011 bereits anhängig sind. 
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2. EG-UnterhaltsVO 

VERORDNUNG (EG) Nr. 4/2009 DES RATES vom 18. Dezember 2008 

über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 

und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen (ABl. EU 2009 Nr. L 7 S. 1, ber. ABL EU 2011, Nr. L 131 S. 

26 v. 18. Mai 2011 

KAPITEL I
 

ANWENDUNGSBEREICH UND
 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
 


Artikel 1
 


Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung findet Anwendung auf 
Unterhaltspflichten, die auf einem Familien-, 
Verwandtschafts-, oder eherechtlichen 
Verhältnis oder auf Schwägerschaft beruhen. 

(2) In dieser Verordnung bezeichnet der Begriff 
"Mitgliedstaat" alle Mitgliedstaaten, auf die diese 
Verordnung anwendbar ist. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der 
Begriff 

1. "Entscheidung" eine von einem Gericht eines 
Mitgliedstaats in Unterhaltssachen erlassene 
Entscheidung ungeachtet ihrer Bezeichnung 
wie Urteil, Beschluss, Zahlungsbefehl oder 
Vollstreckungsbescheid, einschließlich des 
Kostenfestsetzungsbeschlusses eines 
Gerichtsbediensteten. Für die Zwecke der 
Kapitel VII und VIII bezeichnet der Begriff 
"Entscheidung" auch eine in einem Drittstaat 
erlassene Entscheidung in Unterhaltssachen; 

2.	 	"gerichtlicher Vergleich" einen von einem 
Gericht gebilligten oder vor einem Gericht im 
Laufe eines Verfahrens geschlossenen 
Vergleich in Unterhaltssachen; 

3. „öffentliche Urkunde" 

a) ein Schriftstück in Unterhaltssachen, das 
als öffentliche Urkunde im 
Ursprungsmitgliedstaat förmlich errichtet 
oder eingetragen worden ist und dessen 
Beweiskraft 

i) sich auf die Unterschrift und den Inhalt der 
öffentlichen Urkunde bezieht und 

ii) durch eine Behörde oder eine andere hierzu 
ermächtigte Stelle festgestellt worden ist; 
oder 

b) eine mit einer Verwaltungsbehörde des 
Ursprungsmitgliedstaats geschlossene oder 
von ihr beglaubigte Unterhaltsvereinbarung; 

4. "Ursprungsmitgliedstaat" den Mitgliedstaat, in 
dem die Entscheidung ergangen, der 
gerichtliche Vergleich gebilligt oder 
geschlossen oder die öffentliche Urkunde 
ausgestellt worden ist; 

5.	 	 "Vollstreckungsmitgliedstaat" den 
Mitgliedstaat, in dem die Vollstreckung der 
Entscheidung, des gerichtlichen Vergleichs 
oder der öffentlichen Urkunde betrieben wird; 

6. "ersuchender Mitgliedstaat" den Mitgliedstaat, 
dessen Zentrale Behörde einen Antrag nach 
Kapitel VII übermittelt; 

7.	 	"ersuchter Mitgliedstaat" den Mitgliedstaat, 
dessen Zentrale Behörde einen Antrag nach 
Kapitel VII erhält; 

8. "Vertragsstaat des Haager Übereinkommens 
von 2007" einen Vertragsstaat des Haager 
Übereinkommens vom 23. November 2007 
über die internationale Geltendmachung der 
Unterhaltsansprüche von Kindern und anderen 
Familienangehörigen (nachstehend "Haager 
Übereinkommen von 2007" genannt), soweit 
dieses Übereinkommen zwischen der 
Gemeinschaft und dem betreffenden Staat 
anwendbar ist; 

9.	 	"Ursprungsgericht" das Gericht, das die zu 
vollstreckende Entscheidung erlassen hat; 

10. "berechtigte Person" jede natürliche Person, 
der Unterhalt zusteht oder angeblich zusteht; 

11.	 	 "verpflichtete Person" jede natürliche 
Person, die Unterhalt leisten muss oder 
angeblich leisten muss. 

(2) Im Sinne dieser Verordnung schließt der 
Begriff "Gericht" auch die Verwaltungsbehörden 
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der Mitgliedstaaten mit Zuständigkeit in 
Unterhaltssachen ein, sofern diese Behörden 
ihre Unparteilichkeit und das Recht der Parteien 
auf rechtliches Gehör garantieren und ihre 
Entscheidungen nach dem Recht des 
Mitgliedstaats, in dem sie ihren Sitz hat, 

i) vor Gericht angefochten oder von einem 
Gericht nachgeprüft werden können und 

ii) eine mit einer Entscheidung eines Gerichts 
zu der gleichen Angelegenheit vergleichbare 
Rechtskraft und Wirksamkeit haben. 

Die betreffenden Verwaltungsbehörden sind in 
Anhang X aufgelistet. Dieser Anhang wird auf 
Antrag des Mitgliedstaats, in dem die 
betreffende Verwaltungsbehörde ihren Sitz hat, 
nach dem Verwaltungsverfahren des Artikels 73 
Absatz 2 erstellt und geändert. 

(3) Im Sinne der Artikel 3, 4 und 6 tritt der Begriff 
"Wohnsitz" in den Mitgliedstaaten, die diesen 
Begriff als Anknüpfungspunkt in Familiensachen 
verwenden, an die Stelle des Begriffs 
"Staatsangehörigkeit". 

Im Sinne des Artikels 6 gilt, dass Parteien, die 
ihren "Wohnsitz" in 
Gebietseinheiten desselben 
haben, ihren gemeinsamen 
diesem Mitgliedstaat haben. 

verschiedenen 
Mitgliedstaats 

"Wohnsitz" in 

KAPITEL II 
ZUSTÄNDIGKEIT 

Artikel 3 

Allgemeine Bestimmungen 

Zuständig für Entscheidungen in 
Unterhaltssachen in den Mitgliedstaaten ist 

a) das Gericht des Ortes, an dem der Beklagte 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder 

b) das Gericht des Ortes, an dem die 
berechtigte Person ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, oder 

c) das Gericht, das nach seinem Recht für ein 
Verfahren in Bezug auf den Personenstand 
zuständig ist, wenn in der Nebensache zu 
diesem Verfahren über eine Unterhaltssache 
zu entscheiden ist, es sei denn, diese 
Zuständigkeit begründet sich einzig auf der 
Staatsangehörigkeit einer der Parteien, oder 

d) das Gericht, das nach seinem Recht für ein 
Verfahren in Bezug auf die elterliche 
Verantwortung zuständig ist, wenn in der 
Nebensache zu diesem Verfahren über eine 
Unterhaltssache zu entscheiden ist, es sei 

denn, diese Zuständigkeit beruht einzig auf 
der Staatsangehörigkeit einer der Parteien. 

Artikel 4 

Gerichtsstandsvereinbarungen 

(1) Die Parteien können vereinbaren, dass das 
folgende Gericht oder die folgenden Gerichte 
eines Mitgliedstaats zur Beilegung von zwischen 
ihnen bereits entstandenen oder künftig 
entstehenden Streitigkeiten betreffend 
Unterhaltspflichten zuständig ist bzw. sind: 

a) ein Gericht oder die Gerichte eines 
Mitgliedstaats, in dem eine der Parteien 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

b) ein Gericht oder die Gerichte des 
Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit 
eine der Parteien besitzt; 

c) hinsichtlich Unterhaltspflichten zwischen 
Ehegatten oder früheren Ehegatten 

i) das Gericht, das für Streitigkeiten 
zwischen den Ehegatten oder früheren 
Ehegatten in Ehesachen zuständig ist, 
oder 

ii) ein Gericht oder die Gerichte des 
Mitgliedstaats, in dem die Ehegatten 
mindestens ein Jahr lang ihren letzten 
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatten. 

Die in den Buchstaben a, b oder c genannten 
Voraussetzungen müssen zum Zeitpunkt des 
Abschlusses der Gerichtsstandsvereinbarung 
oder zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts 
erfüllt sein. 

Die durch Vereinbarung festgelegte 
Zuständigkeit ist ausschließlich, sofern die 
Parteien nichts anderes vereinbaren. 

(2) Eine Gerichtsstandsvereinbarung bedarf der 
Schriftform. Elektronische Übermittlungen, die 
eine dauerhafte Aufzeichnung der Vereinbarung 
ermöglichen, erfüllen die Schriftform. 

(3) Dieser Artikel gilt nicht bei einer Streitigkeit 
über eine Unterhaltspflicht gegenüber einem 
Kind, das noch nicht das 18. Lebensjahr 
vollendet hat. 

(4) Haben die Parteien vereinbart, dass ein 
Gericht oder die Gerichte eines Staates, der 
dem am 30. Oktober 2007 in Lugano 
unterzeichneten Übereinkommen über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil
und Handelssachen [18] (nachstehend 
"Übereinkommen von Lugano" genannt) 
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angehört und bei dem es sich nicht um einen
 

Mitgliedstaat handelt, ausschließlich zuständig
 

sein soll bzw. 
Übereinkommen 
Streitigkeiten nach 

sollen, 
anwendbar, 

Absatz 3. 

so ist dieses 
außer für 

Artikel 5 

Durch rügelose Einlassung begründete 
Zuständigkeit 

Sofern das Gericht eines Mitgliedstaats nicht 
bereits nach anderen Vorschriften dieser 
Verordnung zuständig ist, wird es zuständig, 
wenn sich der Beklagte auf das Verfahren 
einlässt. Dies gilt nicht, wenn der Beklagte sich 
einlässt, um den Mangel der Zuständigkeit 
geltend zu machen. 

Artikel 6 

Auffangzuständigkeit 

Ergibt sich weder eine Zuständigkeit eines 
Gerichts eines Mitgliedstaats gemäß der Artikel 
3, 4 und 5 noch eine Zuständigkeit eines 
Gerichts eines Staates, der dem 
Übereinkommen von Lugano angehört und der 
kein Mitgliedstaat ist, gemäß der Bestimmungen 
dieses Übereinkommens, so sind die Gerichte 
des Mitgliedstaats der gemeinsamen 
Staatsangehörigkeit der Parteien zuständig. 

Artikel 7 

Notzuständigkeit (forum necessitatis) 

Ergibt sich keine Zuständigkeit eines Gerichts 
eines Mitgliedstaats gemäß der Artikel 3, 4, 5 
und 6, so können die Gerichte eines 
Mitgliedstaats in Ausnahmefällen über den 
Rechtsstreit entscheiden, wenn es nicht 
zumutbar ist oder es sich als unmöglich erweist, 
ein Verfahren in einem Drittstaat, zu dem der 
Rechtsstreit einen engen Bezug aufweist, 
einzuleiten oder zu führen. 

Der Rechtsstreit muss einen ausreichenden 
Bezug zu dem Mitgliedstaat des angerufenen 
Gerichts aufweisen. 

Artikel 8 

Verfahrensbegrenzung 

(1) Ist eine Entscheidung in einem Mitgliedstaat 
oder einem Vertragsstaat des Haager 
Übereinkommens von 2007 ergangen, in dem 
die berechtigte Person ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, so kann die verpflichtete Person 
kein Verfahren in einem anderen Mitgliedstaat 
einleiten, um eine Änderung der Entscheidung 
oder eine neue Entscheidung herbeizuführen, 
solange die berechtigte Person ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt weiterhin in dem Staat 
hat, in dem die Entscheidung ergangen ist. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, 

a) wenn die gerichtliche Zuständigkeit jenes 
anderen Mitgliedstaats auf der Grundlage 
einer Vereinbarung nach Artikel 4 zwischen 
den Parteien festgelegt wurde; 

b) wenn die berechtigte Person sich aufgrund 
von Artikel 5 der gerichtlichen Zuständigkeit 
jenes anderen Mitgliedstaats unterworfen 
hat; 

c) wenn die zuständige Behörde des 
Ursprungsstaats, der dem Haager 
Übereinkommen von 2007 angehört, ihre 
Zuständigkeit für die Änderung der 
Entscheidung oder für das Erlassen einer 
neuen Entscheidung nicht ausüben kann 
oder die Ausübung ablehnt; oder 

d) wenn die im Ursprungsstaat, der dem 
Haager Übereinkommen von 2007 angehört, 
ergangene Entscheidung in dem 
Mitgliedstaat, in dem ein Verfahren zur 
Änderung der Entscheidung oder 
Herbeiführung einer neuen Entscheidung 
beabsichtigt ist, nicht anerkannt oder für 
vollstreckbar erklärt werden kann. 

Artikel 9 

Anrufung eines Gerichts 

Für die Zwecke dieses Kapitels gilt ein Gericht 
als angerufen 

a) zu dem Zeitpunkt, zu dem das 
verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein 
gleichwertiges Schriftstück bei Gericht 
eingereicht worden ist, vorausgesetzt, dass 
der Kläger es in der Folge nicht versäumt 
hat, die ihm obliegenden Maßnahmen zu 
treffen, um die Zustellung des Schriftstücks 
an den Beklagten zu bewirken, oder 

b) falls die Zustellung an den Beklagten vor 
Einreichung des Schriftstücks bei Gericht zu 
bewirken ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
für die Zustellung verantwortliche Stelle das 
Schriftstück erhalten hat, vorausgesetzt, 
dass der Kläger es in der Folge nicht 
versäumt hat, die ihm obliegenden 
Maßnahmen zu treffen, um das Schriftstück 
bei Gericht einzureichen. 
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später angerufene Gericht zugunsten dieses 
Artikel 10 Gerichts für unzuständig. 

Prüfung der Zuständigkeit 

Das Gericht eines Mitgliedstaats, das in einer 
Sache angerufen wird, für die es nach dieser 
Verordnung nicht zuständig ist, erklärt sich von 
Amts wegen für unzuständig. 

Artikel 11 

Prüfung der Zulässigkeit 

(1) Lässt sich ein Beklagter, der seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines 
anderen Staates als des Mitgliedstaats hat, in 
dem das Verfahren eingeleitet wurde, auf das 
Verfahren nicht ein, so setzt das zuständige 
Gericht das Verfahren so lange aus, bis 
festgestellt ist, dass es dem Beklagten möglich 
war, das verfahrenseinleitende Schriftstück oder 
ein gleichwertiges Schriftstück so rechtzeitig zu 
empfangen, dass er sich verteidigen konnte 
oder dass alle hierzu erforderlichen Maßnahmen 
getroffen wurden. 

(2) Anstelle des Absatzes 1 dieses Artikels 
findet Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 
1393/2007 Anwendung, wenn das 
verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein 
gleichwertiges Schriftstück nach Maßgabe jener 
Verordnung von einem Mitgliedstaat in einen 
anderen zuzustellen war. 

(3) Sind die Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1393/2007 nicht anwendbar, so gilt 
Artikel 15 des Haager Übereinkommens vom 15. 
November 1965 über die Zustellung gerichtlicher 
und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland 
in Zivil- und Handelssachen, wenn das 
verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein 
gleichwertiges Schriftstück nach Maßgabe 
dieses Übereinkommens ins Ausland zu 
übermitteln war. 

Artikel 12 

Rechtshängigkeit 

(1) Werden bei Gerichten verschiedener 
Mitgliedstaaten Verfahren wegen desselben 
Anspruchs zwischen denselben Parteien 
anhängig gemacht, so setzt das später 
angerufene Gericht das Verfahren von Amts 
wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst 
angerufenen Gerichts feststeht. 

(2) Sobald die Zuständigkeit des zuerst 
angerufenen Gerichts feststeht, erklärt sich das 

Artikel 13 

Aussetzung wegen Sachzusammenhang 

(1) Sind bei Gerichten verschiedener 
Mitgliedstaaten Verfahren, die im 
Zusammenhang stehen, anhängig, so kann 
jedes später angerufene Gericht das Verfahren 
aussetzen. 

(2) Sind diese Verfahren in erster Instanz 
anhängig, so kann sich jedes später angerufene 
Gericht auf Antrag einer Partei auch für 
unzuständig erklären, wenn das zuerst 
angerufene Gericht für die betreffenden 
Verfahren zuständig ist und die Verbindung der 
Verfahren nach seinem Recht zulässig ist. 

(3) Verfahren stehen im Sinne dieses Artikels im 
Zusammenhang, wenn zwischen ihnen eine so 
enge Beziehung gegeben ist, dass eine 
gemeinsame Verhandlung und Entscheidung 
geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in 
getrennten Verfahren widersprechende 
Entscheidungen ergehen könnten. 

Artikel 14 

Einstweilige Maßnahmen einschließlich
 

Sicherungsmaßnahmen
 


Die im Recht eines Mitgliedstaats vorgesehenen 
einstweiligen Maßnahmen einschließlich 
solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind, 
können bei den Gerichten dieses Staates auch 
dann beantragt werden, wenn für die 
Entscheidung in der Hauptsache das Gericht 
eines anderen Mitgliedstaats aufgrund dieser 
Verordnung zuständig ist. 

KAPITEL III
 

ANWENDBARES RECHT
 


Artikel 15
 


Bestimmung des anwendbaren Rechts 

Das auf Unterhaltspflichten anwendbare Recht 
bestimmt sich für die Mitgliedstaaten, die durch 
das Haager Protokoll vom 23. November 2007 
über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende 
Recht (nachstehend "Haager Protokoll von 
2007" genannt) gebunden sind, nach jenem 
Protokoll. 
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KAPITEL IV
 

ANERKENNUNG, VOLLSTRECKBAR-KEIT
 


UND VOLLSTRECKUNG VON
 

ENTSCHEIDUNGEN
 


Artikel 16
 


Geltungsbereich dieses Kapitels 

(1) Dieses Kapitel regelt die Anerkennung, die 
Vollstreckbarkeit und die Vollstreckung der unter 
diese Verordnung fallenden Entscheidungen. 

(2) Abschnitt 1 gilt für Entscheidungen, die in 
einem Mitgliedstaat, der durch das Haager 
Protokoll von 2007 gebunden ist, ergangen sind. 

(3) Abschnitt 2 gilt für Entscheidungen, die in 
einem Mitgliedstaat, der nicht durch das Haager 
Protokoll von 2007 gebunden ist, ergangen sind. 

(4) Abschnitt 3 gilt für alle Entscheidungen. 

ABSCHNITT 1 

In einem Mitgliedstaat, der durch das Haager
 

Protokoll von 2007 gebunden ist, ergangene
 


Entscheidungen
 


Artikel 17 

Abschaffung des Exequaturverfahrens 

(1) Eine in einem Mitgliedstaat, der durch das 
Haager Protokoll von 2007 gebunden ist, 
ergangene Entscheidung wird in einem anderen 
Mitgliedstaat anerkannt, ohne dass es hierfür 
eines besonderen Verfahrens bedarf und ohne 
dass die Anerkennung angefochten werden 
kann. 

(2) Eine in einem Mitgliedstaat, der durch das 
Haager Protokoll von 2007 gebunden ist, 
ergangene Entscheidung, die in diesem Staat 
vollstreckbar ist, ist in einem anderen 
Mitgliedstaat vollstreckbar, ohne dass es einer 
Vollstreckbarerklärung bedarf. 

Artikel 18 

Sicherungsmaßnahmen 

Eine vollstreckbare Entscheidung umfasst von 
Rechts wegen die Befugnis, alle auf eine 
Sicherung gerichteten Maßnahmen zu 
veranlassen, die im Recht des 
Vollstreckungsmitgliedstaats vorgesehen sind. 

Artikel 19 

Recht auf Nachprüfung 

(1) Ein Antragsgegner, der sich im 
Ursprungsmitgliedstaat nicht auf das Verfahren 
eingelassen hat, hat das Recht, eine 
Nachprüfung der Entscheidung durch das 
zuständige Gericht dieses Mitgliedstaats zu 
beantragen, wenn 

a) ihm das verfahrenseinleitende Schriftstück 
oder ein gleichwertiges Schriftstück nicht so 
rechtzeitig und in einer Weise zugestellt 
worden ist, dass er sich verteidigen konnte, 
oder 

b) er aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund 
außergewöhnlicher Umstände ohne eigenes 
Verschulden nicht in der Lage gewesen ist, 
Einspruch gegen die Unterhaltsforderung zu 
erheben, 

es sei denn, er hat gegen die Entscheidung 
keinen Rechtsbehelf eingelegt, obwohl er die 
Möglichkeit dazu hatte. 

(2) Die Frist für den Antrag auf Nachprüfung der 
Entscheidung beginnt mit dem Tag, an dem der 
Antragsgegner vom Inhalt der Entscheidung 
tatsächlich Kenntnis genommen hat und in der 
Lage war, entsprechend tätig zu werden, 
spätestens aber mit dem Tag der ersten 
Vollstreckungsmaßnahme, die zur Folge hatte, 
dass die Vermögensgegenstände des 
Antragsgegners ganz oder teilweise dessen 
Verfügung entzogen wurden. Der Antragsgegner 
wird unverzüglich tätig, in jedem Fall aber 
innerhalb einer Frist von 45 Tagen. Eine 
Verlängerung dieser Frist wegen weiter 
Entfernung ist ausgeschlossen. 

(3) Weist das Gericht den Antrag auf 
Nachprüfung nach Absatz 1 mit der Begründung 
zurück, dass keine der Voraussetzungen für 
eine Nachprüfung nach jenem Absatz erfüllt ist, 
bleibt die Entscheidung in Kraft. 

Entscheidet das Gericht, dass eine Nachprüfung 
aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe 
gerechtfertigt ist, so wird die Entscheidung für 
nichtig erklärt. Die berechtigte Person verliert 
jedoch nicht die Vorteile, die sich aus der 
Unterbrechung der Verjährungs- oder 
Ausschlussfristen ergeben, noch das Recht, im 
ursprünglichen Verfahren möglicherweise 
zuerkannte Unterhaltsansprüche rückwirkend 
geltend zu machen. 
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Artikel 20 

Schriftstücke zum Zwecke der Vollstreckung 

(1) Für die Vollstreckung einer Entscheidung in 
einem anderen Mitgliedstaat legt der 
Antragsteller den zuständigen 
Vollstreckungsbehörden folgende Schriftstücke 
vor: 

a) eine Ausfertigung der Entscheidung, die die 
für ihre Beweiskraft erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt, 

b) einen Auszug aus der Entscheidung, den 
die zuständige Behörde des 
Ursprungsmitgliedstaats unter Verwendung 
des in Anhang I vorgesehenen Formblatts 
erstellt hat; 

c) gegebenenfalls ein Schriftstück, aus dem 
die Höhe der Zahlungsrückstände und das 
Datum der Berechnung hervorgehen; 

d) gegebenenfalls eine Transskript oder eine 
Übersetzung des Inhalts des in Buchstabe b 
genannten Formblatts in die Amtssprache 
des Vollstreckungsmitgliedstaats oder — 
falls es in diesem Mitgliedstaat mehrere 
Amtssprachen gibt — nach Maßgabe des 
Rechts dieses Mitgliedstaats in die 
Verfahrenssprache oder eine der 
Verfahrenssprachen des Ortes, an dem die 
Vollstreckung betrieben wird, oder in eine 
sonstige Sprache, für die der 
Vollstreckungsmitgliedstaat erklärt hat, dass 
er sie zulässt. Jeder Mitgliedstaat kann 
angeben, welche Amtssprache oder 
Amtssprachen der Organe der Europäischen 
Union er neben seiner oder seinen eigenen 
für das Ausfüllen des Formblatts zulässt. 

(2) Die zuständigen Behörden des 
Vollstreckungsmitgliedstaats können vom 
Antragsteller nicht verlangen, dass dieser eine 
Übersetzung der Entscheidung vorlegt. Eine 
Übersetzung kann jedoch verlangt werden, 
wenn die Vollstreckung der Entscheidung 
angefochten wird. 

(3) Eine Übersetzung aufgrund dieses Artikels 
ist von einer Person zu erstellen, die zur 
Anfertigung von Übersetzungen in einem der 
Mitgliedstaaten befugt ist. 

Artikel 21 

Verweigerung oder Aussetzung der
 

Vollstreckung
 


(1) Die im Recht des 
Vollstreckungsmitgliedstaats vorgesehenen 
Gründe für die Verweigerung oder Aussetzung 
der Vollstreckung gelten, sofern sie nicht mit der 
Anwendung der Absätze 2 und 3 unvereinbar 
sind. 

(2) Die zuständige Behörde des 
Vollstreckungsmitgliedstaats verweigert auf 
Antrag der verpflichteten Person die 
Vollstreckung der Entscheidung des 
Ursprungsgerichts insgesamt oder teilweise, 
wenn das Recht auf Vollstreckung der 
Entscheidung des Ursprungsgerichts entweder 
nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats 
oder nach dem Recht des 
Vollstreckungsmitgliedstaats verjährt ist, wobei 
die längere Verjährungsfrist gilt. 

Darüber hinaus kann die zuständige Behörde 
des Vollstreckungsmitgliedstaats auf Antrag der 
verpflichteten Person die Vollstreckung der 
Entscheidung des Ursprungsgerichts insgesamt 
oder teilweise verweigern, wenn die 
Entscheidung mit einer im 
Vollstreckungsmitgliedstaat ergangenen 
Entscheidung oder einer in einem anderen 
Mitgliedstaat oder einem Drittstaat ergangenen 
Entscheidung, die die notwendigen 
Voraussetzungen für ihre Anerkennung im 
Vollstreckungsmitgliedstaat erfüllt, unvereinbar 
ist. 

Eine Entscheidung, die bewirkt, dass eine 
frühere Unterhaltsentscheidung aufgrund 
geänderter Umstände geändert wird, gilt nicht 
als unvereinbare Entscheidung im Sinne des 
Unterabsatzes 2. 

(3) Die zuständige Behörde des 
Vollstreckungsmitgliedstaats kann auf Antrag 
der verpflichteten Person die Vollstreckung der 
Entscheidung des Ursprungsgerichts insgesamt 
oder teilweise aussetzen, wenn das zuständige 
Gericht des Ursprungsmitgliedstaats mit einem 
Antrag auf Nachprüfung der Entscheidung des 
Ursprungsgerichts nach Artikel 19 befasst 
wurde. 

Darüber hinaus setzt die zuständige Behörde 
des Vollstreckungsmitgliedstaats auf Antrag der 
verpflichteten Person die Vollstreckung der 
Entscheidung des Ursprungsgerichts aus, wenn 
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die Vollstreckbarkeit im Ursprungsmitgliedstaat 
ausgesetzt ist. 

Artikel 22 

Keine Auswirkung auf das Bestehen eines
 

Familienverhältnisses
 


Die Anerkennung und Vollstreckung einer 
Unterhaltsentscheidung aufgrund dieser 
Verordnung bewirkt in keiner Weise die 
Anerkennung von Familien-, Verwandtschafts-, 
oder eherechtlichen Verhältnissen oder 
Schwägerschaft, die der Unterhaltspflicht 
zugrunde liegen, die zu der Entscheidung 
geführt hat. 

ABSCHNITT 2 

In einem Mitgliedstaat, der nicht durch das 
Haager Protokoll von 2007 gebunden ist, 

ergangene Entscheidungen 

Artikel 23 

Anerkennung 

(1) Die in einem Mitgliedstaat, der nicht durch 
das Haager Protokoll von 2007 gebunden ist, 
ergangenen Entscheidungen werden in den 
anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass 
es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf. 

(2) Bildet die Frage, ob eine Entscheidung 
anzuerkennen ist, als solche den Gegenstand 
eines Streites, so kann jede Partei, welche die 
Anerkennung geltend macht, in dem Verfahren 
nach diesem Abschnitt die Feststellung 
beantragen, dass die Entscheidung 
anzuerkennen ist. 

(3) Wird die Anerkennung in einem Rechtsstreit 
vor dem Gericht eines Mitgliedstaats, dessen 
Entscheidung von der Anerkennung abhängt, 
verlangt, so kann dieses Gericht über die 
Anerkennung entscheiden. 

Artikel 24 

Gründe für die Versagung der Anerkennung 

Eine Entscheidung wird nicht anerkannt, 

a) wenn die Anerkennung der öffentlichen 
Ordnung (ordre public) des Mitgliedstaats, in 
dem sie geltend gemacht wird, offensichtlich 
widersprechen würde. Die Vorschriften über 
die Zuständigkeit gehören nicht zur 
öffentlichen Ordnung (ordre public); 

b) wenn dem Antragsgegner, der sich in dem 
Verfahren nicht eingelassen hat, das 
verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein 
gleichwertiges Schriftstück nicht so 
rechtzeitig und in einer Weise zugestellt 
worden ist, dass er sich verteidigen konnte, 
es sei denn, der Antragsgegner hat gegen 
die Entscheidung keinen Rechtsbehelf 
eingelegt, obwohl er die Möglichkeit dazu 
hatte; 

c) wenn sie mit einer Entscheidung 
unvereinbar ist, die zwischen denselben 
Parteien in dem Mitgliedstaat, in dem die 
Anerkennung geltend gemacht wird, 
ergangen ist; 

d) wenn sie mit einer früheren Entscheidung 
unvereinbar ist, die in einem anderen 
Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat 
zwischen denselben Parteien in einem 
Rechtsstreit wegen desselben Anspruchs 
ergangen ist, sofern die frühere 
Entscheidung die notwendigen 
Voraussetzungen für ihre Anerkennung in 
dem Mitgliedstaat erfüllt, in dem die 
Anerkennung geltend gemacht wird. 

Eine Entscheidung, die bewirkt, dass eine 
frühere Unterhaltsentscheidung aufgrund 
geänderter Umstände geändert wird, gilt nicht 
als unvereinbare Entscheidung im Sinne der 
Buchstaben c oder d. 

Artikel 25 

Aussetzung des Anerkennungsverfahrens 

Das Gericht eines Mitgliedstaats, vor dem die 
Anerkennung einer Entscheidung geltend 
gemacht wird, die in einem Mitgliedstaat 
ergangenen ist, der nicht durch das Haager 
Protokoll von 2007 gebunden ist, setzt das 
Verfahren aus, wenn die Vollstreckung der 
Entscheidung im Ursprungsmitgliedstaat wegen 
der Einlegung eines Rechtsbehelfs einstweilen 
eingestellt ist. 

Artikel 26 

Vollstreckbarkeit 

Eine Entscheidung, die in einem Mitgliedstaat 
ergangen ist, der nicht durch das Haager 
Protokoll von 2007 gebunden ist, die in diesem 
Staat vollstreckbar ist, wird in einem anderen 
Mitgliedstaat vollstreckt, wenn sie dort auf 
Antrag eines Berechtigten für vollstreckbar 
erklärt worden ist. 
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Artikel 27 

Örtlich zuständiges Gericht 

(1) Der Antrag auf Vollstreckbarerklärung ist an 
das Gericht oder an die zuständige Behörde des 
Vollstreckungsmitgliedstaats zu richten, das 
beziehungsweise die der Kommission von 
diesem Mitgliedstaat gemäß Artikel 71 notifiziert 
wurde. 

(2) Die örtliche Zuständigkeit wird durch den Ort 
des gewöhnlichen Aufenthalts der Partei, gegen 
die die Vollstreckung erwirkt werden soll, oder 
durch den Ort, an dem die Vollstreckung 
durchgeführt werden soll, bestimmt. 

Artikel 28 

Verfahren 

(1) Dem Antrag auf Vollstreckbarerklärung sind 
folgende Schriftstücke beizufügen: 

a) eine Ausfertigung der Entscheidung, die die 
für ihre Beweiskraft erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt, 

b) einen durch das Ursprungsgericht unter 
Verwendung des Formblatts in Anhang II 
erstellten Auszug aus der Entscheidung, 
unbeschadet des Artikels 29; 

c) gegebenenfalls eine Transskript oder eine 
Übersetzung des Inhalts des in Buchstabe b 
genannten Formblatts in die Amtssprache 
des Vollstreckungsmitgliedstaats oder — 
falls es in diesem Mitgliedstaat mehrere 
Amtssprachen gibt — nach Maßgabe des 
Rechts dieses Mitgliedstaats — in die oder 
eine der Verfahrenssprachen des Ortes, an 
dem der Antrag gestellt wird, oder in eine 
sonstige Sprache, die der 
Vollstreckungsmitgliedstaat für zulässig 
erklärt hat. Jeder Mitgliedstaat kann 
angeben, welche Amtssprache oder 
Amtssprachen der Organe der Europäischen 
Union er neben seiner oder seinen eigenen 
für das Ausfüllen des Formblatts zulässt. 

(2) Das Gericht oder die zuständige Behörde, 
bei dem beziehungsweise bei der der Antrag 
gestellt wird, kann vom Antragsteller nicht 
verlangen, dass dieser eine Übersetzung der 
Entscheidung vorlegt. Eine Übersetzung kann 
jedoch im Rahmen des Rechtsbehelfs nach 
Artikel 32 oder Artikel 33 verlangt werden. 

(3) Eine Übersetzung aufgrund dieses Artikels 
ist von einer Person zu erstellen, die zur 
Anfertigung von Übersetzungen in einem der 
Mitgliedstaaten befugt ist. 

Artikel 29 

Nichtvorlage des Auszugs 

(1) Wird der Auszug nach Artikel 28 Absatz 1 
Buchstabe b nicht vorgelegt, so kann das 
Gericht oder die zuständige Behörde eine Frist 
bestimmen, innerhalb deren er vorzulegen ist, 
oder sich mit einem gleichwertigen Schriftstück 
begnügen oder von der Vorlage des Auszugs 
befreien, wenn es eine weitere Klärung nicht für 
erforderlich hält. 

(2) In dem Fall nach Absatz 1 ist auf Verlangen 
des Gerichts oder der zuständigen Behörde eine 
Übersetzung der Schriftstücke vorzulegen. Die 
Übersetzung ist von einer Person zu erstellen, 
die zur Anfertigung von Übersetzungen in einem 
der Mitgliedstaaten befugt ist. 

Artikel 30 

Vollstreckbarerklärung 

Sobald die in Artikel 28 vorgesehenen 
Förmlichkeiten erfüllt sind, spätestens aber 30 
Tage nachdem diese Förmlichkeiten erfüllt sind, 
es sei denn, dies erweist sich aufgrund 
außergewöhnlicher Umstände als nicht möglich, 
wird die Entscheidung für vollstreckbar erklärt, 
ohne dass eine Prüfung gemäß Artikel 24 
erfolgt. Die Partei, gegen die die Vollstreckung 
erwirkt werden soll, erhält in diesem Abschnitt 
des Verfahrens keine Gelegenheit, eine 
Erklärung abzugeben. 

Artikel 31 

Mitteilung der Entscheidung über den Antrag auf 
Vollstreckbarerklärung 

(1) Die Entscheidung über den Antrag auf 
Vollstreckbarerklärung wird dem Antragsteller 
unverzüglich in der Form mitgeteilt, die das 
Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats vorsieht. 

(2) Die Vollstreckbarerklärung und, soweit dies 
noch nicht geschehen ist, die Entscheidung 
werden der Partei, gegen die die Vollstreckung 
erwirkt werden soll, zugestellt. 

Artikel 32 

Rechtsbehelf gegen die Entscheidung über den 
Antrag 

(1) Gegen die Entscheidung über den Antrag auf 
Vollstreckbarerklärung kann jede Partei einen 
Rechtsbehelf einlegen. 
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(2) Der Rechtsbehelf wird bei dem Gericht 
eingelegt, das der betreffende Mitgliedstaat der 
Kommission nach Artikel 71 notifiziert hat. 

(3) Über den Rechtsbehelf wird nach den 
Vorschriften entschieden, die für Verfahren mit 
beiderseitigem rechtlichen Gehör maßgebend 
sind. 

(4) Lässt sich die Partei, gegen die die 
Vollstreckung erwirkt werden soll, in dem 
Verfahren vor dem mit dem Rechtsbehelf des 
Antragstellers befassten Gericht nicht ein, so ist 
Artikel 11 auch dann anzuwenden, wenn die 
Partei, gegen die die Vollstreckung erwirkt 
werden soll, ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht 
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat. 

(5) Der Rechtsbehelf gegen die 
Vollstreckbarerklärung ist innerhalb von 30 
Tagen nach ihrer Zustellung einzulegen. Hat die 
Partei, gegen die die Vollstreckung erwirkt 
werden soll, ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats als 
dem, in dem die Vollstreckbarerklärung 
ergangen ist, so beträgt die Frist für den 
Rechtsbehelf 45 Tage und beginnt von dem 
Tage an zu laufen, an dem die 
Vollstreckbarerklärung ihr entweder in Person 
oder in ihrer Wohnung zugestellt worden ist. 
Eine Verlängerung dieser Frist wegen weiter 
Entfernung ist ausgeschlossen. 

Artikel 33 

Rechtsmittel gegen die Entscheidung über den 
Rechtsbehelf 

Die über den Rechtsbehelf ergangene 
Entscheidung kann nur im Wege des Verfahrens 
angefochten werden, das der betreffende 
Mitgliedstaat der Kommission nach Artikel 71 
notifiziert hat. 

Artikel 34 

Versagung oder Aufhebung einer
 

Vollstreckbarerklärung
 


(1) Die Vollstreckbarerklärung darf von dem mit 
einem Rechtsbehelf nach Artikel 32 oder Artikel 
33 befassten Gericht nur aus einem der in 
Artikel 24 aufgeführten Gründe versagt oder 
aufgehoben werden. 

(2) Vorbehaltlich des Artikels 32 Absatz 4 erlässt 
das mit einem Rechtsbehelf nach Artikel 32 
befasste Gericht seine Entscheidung innerhalb 
von 90 Tagen nach seiner Befassung, es sei 

denn, dies erweist sich aufgrund 
außergewöhnlicher Umstände als nicht möglich. 

(3) Das mit einem Rechtsbehelf nach Artikel 33 
befasste Gericht erlässt seine Entscheidung 
unverzüglich. 

Artikel 35 

Aussetzung des Verfahrens 

Das mit einem Rechtsbehelf nach Artikel 32 
oder Artikel 33 befasste Gericht setzt auf Antrag 
der Partei, gegen die die Vollstreckung erwirkt 
werden soll, das Verfahren aus, wenn die 
Vollstreckung der Entscheidung im 
Ursprungsmitgliedstaat wegen der Einlegung 
eines Rechtsbehelfs einstweilen eingestellt ist. 

Artikel 36 

Einstweilige Maßnahmen einschließlich
 

Sicherungsmaßnahmen
 


(1) Ist eine Entscheidung nach diesem Abschnitt 
anzuerkennen, so ist der Antragsteller nicht 
daran gehindert, einstweilige Maßnahmen 
einschließlich solcher, die auf eine Sicherung 
gerichtet sind, nach dem Recht des 
Vollstreckungsmitgliedstaats in Anspruch zu 
nehmen, ohne dass es einer 
Vollstreckbarerklärung nach Artikel 30 bedarf. 

(2) Die Vollstreckbarerklärung umfasst von 
Rechts wegen die Befugnis, solche Maßnahmen 
zu veranlassen. 

(3) Solange die in Artikel 32 Absatz 5 
vorgesehene Frist für den Rechtsbehelf gegen 
die Vollstreckbarerklärung läuft und solange 
über den Rechtsbehelf nicht entschieden ist, 
darf die Zwangsvollstreckung in das Vermögen 
der Partei, gegen die die Vollstreckung erwirkt 
werden soll, nicht über Maßnahmen zur 
Sicherung hinausgehen. 

Artikel 37 

Teilvollstreckbarkeit 

(1) Ist durch die Entscheidung über mehrere mit 
dem Antrag geltend gemachte Ansprüche 
erkannt worden und kann die 
Vollstreckbarerklärung nicht für alle Ansprüche 
erteilt werden, so erteilt das Gericht oder die 
zuständige Behörde sie für einen oder mehrere 
dieser Ansprüche. 

(2) Der Antragsteller kann beantragen, dass die 
Vollstreckbarerklärung nur für einen Teil des 
Gegenstands der Entscheidung erteilt wird. 



 

  

    

    
   

    
    

  
  

  

  

     
     

      
     

   

  

    

       
       

       
      

     
     

  

       
      

      
     

    
      

     

     
      

       
     
      

        
    

        
      

     
      

      
       

      
      

    
     

        
     

      
        

      
   

  

    
  

     
      

     
    

     
    

    
       

    
  

 

        
      

      
     

     
     

      
   

  

    

     
       

      
      

    

  

      

       
     

      
 

68
 


Artikel 38 

Keine Stempelabgaben oder Gebühren 

Im Vollstreckungsmitgliedstaat dürfen im 
Vollstreckbarerklärungsverfahren keine nach 
dem Streitwert abgestuften Stempelabgaben 
oder Gebühren erhoben werden. 

ABSCHNITT 3
 

Gemeinsame Bestimmungen
 


Artikel 39
 


Vorläufige Vollstreckbarkeit 

Das Ursprungsgericht kann die Entscheidung 
ungeachtet eines etwaigen Rechtsbehelfs für 
vorläufig vollstreckbar erklären, auch wenn das 
innerstaatliche Recht keine Vollstreckbarkeit von 
Rechts wegen vorsieht. 

Artikel 40 

Durchsetzung einer anerkannten Entscheidung 

(1) Eine Partei, die in einem anderen 
Mitgliedstaat eine im Sinne des Artikel 17 
Absatz 1 oder des Abschnitt 2 anerkannte 
Entscheidung geltend machen will, hat eine 
Ausfertigung der Entscheidung vorzulegen, die 
die für ihre Beweiskraft erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt. 

(2) Das Gericht, bei dem die anerkannte 
Entscheidung geltend gemacht wird, kann die 
Partei, die die anerkannte Entscheidung geltend 
macht, gegebenenfalls auffordern, einen vom 
Ursprungsgericht erstellten Auszug unter 
Verwendung des Formblatts in Anhang I 
beziehungsweise in Anhang II vorzulegen. 

Das Ursprungsgericht erstellt diesen Auszug 
auch auf Antrag jeder betroffenen Partei. 

(3) Gegebenenfalls übermittelt die Partei, die die 
anerkannte Entscheidung geltend macht, eine 
Transskript oder eine Übersetzung des Inhalts 
des in Absatz 2 genannten Formblatts in die 
Amtssprache des betreffenden Mitgliedstaats 
oder — falls es in diesem Mitgliedstaat mehrere 
Amtssprachen gibt — nach Maßgabe der 
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats — in 
die oder eine der Verfahrenssprachen des 
Ortes, an dem die anerkannte Entscheidung 
geltend gemacht wird, oder in eine sonstige 
Sprache, die der betreffende Mitgliedstaat für 
zulässig erklärt hat. Jeder Mitgliedstaat kann 
angeben, welche Amtssprache oder 
Amtssprachen der Organe der Europäischen 

Union er neben seiner oder seinen eigenen für 
das Ausfüllen des Formblatts zulässt. 

(4) Eine Übersetzung aufgrund dieses Artikels 
ist von einer Person zu erstellen, die zur 
Anfertigung von Übersetzungen in einem der 
Mitgliedstaaten befugt ist. 

Artikel 41 

Vollstreckungsverfahren und Bedingungen für 
die Vollstreckung 

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Verordnung gilt für das Verfahren zur 
Vollstreckung der in einem anderen 
Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen das 
Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats. Eine in 
einem Mitgliedstaat ergangene Entscheidung, 
die im Vollstreckungsmitgliedstaat vollstreckbar 
ist, wird dort unter den gleichen Bedingungen 
vollstreckt wie eine im 
Vollstreckungsmitgliedstaat ergangene 
Entscheidung. 

(2) Von der Partei, die die Vollstreckung einer 
Entscheidung beantragt, die in einem anderen 
Mitgliedstaat ergangen ist, kann nicht verlangt 
werden, dass sie im Vollstreckungsmitgliedstaat 
über eine Postanschrift oder einen 
bevollmächtigten Vertreter verfügt, außer bei 
den Personen, die im Bereich der 
Vollstreckungsverfahren zuständig sind. 

Artikel 42 

Verbot der sachlichen Nachprüfung 

Eine in einem Mitgliedstaat ergangene 
Entscheidung darf in dem Mitgliedstaat, in dem 
die Anerkennung, die Vollstreckbarkeit oder die 
Vollstreckung beantragt wird, in der Sache 
selbst nicht nachgeprüft werden. 

Artikel 43 

Kein Vorrang der Eintreibung von Kosten 

Die Eintreibung von Kosten, die bei der 
Anwendung dieser Verordnung entstehen, hat 
keinen Vorrang vor der Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen. 
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KAPITEL V
 

ZUGANG ZUM RECHT
 


Artikel 44
 


Anspruch auf Prozesskostenhilfe 

(1) Die an einem Rechtsstreit im Sinne dieser 
Verordnung beteiligten Parteien genießen nach 
Maßgabe der in diesem Kapitel niedergelegten 
Bedingungen effektiven Zugang zum Recht in 
einem anderen Mitgliedstaat, einschließlich im 
Rahmen von Vollstreckungsverfahren und 
Rechtsbehelfen. 

In den Fällen gemäß Kapitel VII wird der 
effektive Zugang zum Recht durch den 
ersuchten Mitgliedstaat gegenüber jedem 
Antragsteller gewährleistet, der seinen 
Aufenthalt im ersuchenden Mitgliedstaat hat. 

(2) Um einen solchen effektiven Zugang zu 
gewährleisten, leisten die Mitgliedstaaten 
Prozesskostenhilfe im Einklang mit diesem 
Kapitel, sofern nicht Absatz 3 gilt. 

(3) In den Fällen gemäß Kapitel VII ist ein 
Mitgliedstaat nicht verpflichtet, 
Prozesskostenhilfe zu leisten, wenn und soweit 
die Verfahren in diesem Mitgliedstaat es den 
Parteien gestatten, die Sache ohne 
Prozesskostenhilfe zu betreiben, und die 
Zentrale Behörde die nötigen Dienstleistungen 
unentgeltlich erbringt. 

(4) Die Voraussetzungen für den Zugang zu 
Prozesskostenhilfe dürfen nicht enger als 
diejenigen, die für vergleichbare innerstaatliche 
Fälle gelten, sein. 

(5) In Verfahren, die Unterhaltspflichten 
betreffen, wird für die Zahlung von 
Verfahrenskosten keine Sicherheitsleistung oder 
Hinterlegung gleich welcher Bezeichnung 
auferlegt. 

Artikel 45 

Gegenstand der Prozesskostenhilfe 

Nach diesem Kapitel gewährte 
Prozesskostenhilfe ist die Unterstützung, die 
erforderlich ist, damit die Parteien ihre Rechte in 
Erfahrung bringen und geltend machen können 
und damit sichergestellt werden kann, dass ihre 
Anträge, die über die Zentralen Behörden oder 
direkt an die zuständigen Behörden übermittelt 
werden, in umfassender und wirksamer Weise 
bearbeitet werden. Sie umfasst soweit 
erforderlich Folgendes: 

a) eine vorprozessuale Rechtsberatung im 
Hinblick auf eine außergerichtliche 
Streitbeilegung; 

b) den Rechtsbeistand bei Anrufung einer 
Behörde oder eines Gerichts und die 
rechtliche Vertretung vor Gericht; 

c) eine Befreiung von den Gerichtskosten und 
den Kosten für Personen, die mit der 
Wahrnehmung von Aufgaben während des 
Prozesses beauftragt werden, oder eine 
Unterstützung bei solchen Kosten; 

d) in Mitgliedstaaten, in denen die 
unterliegende Partei die Kosten der 
Gegenpartei übernehmen muss, im Falle 
einer Prozessniederlage des Empfängers 
der Prozesskostenhilfe auch die Kosten der 
Gegenpartei, sofern die Prozesskostenhilfe 
diese Kosten umfasst hätte, wenn der 
Empfänger seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
im Mitgliedstaat des angerufenen Gerichts 
gehabt hätte; 

e) Dolmetscherleistungen; 

f) Übersetzung der vom Gericht oder von der 
zuständigen Behörde verlangten und vom 
Empfänger der Prozesskostenhilfe 
vorgelegten Schriftstücke, die für die 
Entscheidung des Rechtsstreits erforderlich 
sind; 

g) Reisekosten, die vom Empfänger der 
Prozesskostenhilfe zu tragen sind, wenn das 
Recht oder das Gericht des betreffenden 
Mitgliedstaats die Anwesenheit der mit der 
Darlegung des Falles des Empfängers 
befassten Personen bei Gericht verlangen 
und das Gericht entscheidet, dass die 
betreffenden Personen nicht auf andere 
Weise zur Zufriedenheit des Gerichts gehört 
werden können. 

Artikel 46 

Unentgeltliche Prozesskostenhilfe bei Anträgen 
auf Unterhaltsleistungen für Kinder, die über die 

Zentralen Behörden gestellt werden 

(1) Der ersuchte Mitgliedstaat leistet 
unentgeltliche Prozesskostenhilfe für alle von 
einer berechtigten Person nach Artikel 56 
gestellten Anträge in Bezug auf 
Unterhaltspflichten aus einer Eltern-Kind-
Beziehung gegenüber einer Person, die das 21. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 kann die 
zuständige Behörde des ersuchten 
Mitgliedstaats in Bezug auf andere Anträge als 
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solche nach Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben a 
und b die Gewährung unentgeltlicher 
Prozesskostenhilfe ablehnen, wenn sie den 
Antrag oder einen Rechtsbehelf für offensichtlich 
unbegründet erachtet. 

Artikel 47 

Fälle, die nicht unter Artikel 46 fallen 

(1) In Fällen, die nicht unter Artikel 46 fallen, 
kann vorbehaltlich der Artikel 44 und 45 die 
Gewährung der Prozesskostenhilfe gemäß dem 
innerstaatlichen Recht insbesondere von den 
Voraussetzungen der Prüfung der Mittel des 
Antragstellers oder der Begründetheit des 
Antrags abhängig gemacht werden. 

(2) Ist einer Partei im Ursprungsmitgliedstaat 
ganz oder teilweise Prozesskostenhilfe oder 
Kosten- und Gebührenbefreiung gewährt 
worden, so genießt sie ungeachtet des Absatzes 
1 in jedem Anerkennungs-, 
Vollstreckbarerklärungs oder 
Vollstreckungsverfahren hinsichtlich der 
Prozesskostenhilfe oder der Kosten- und 
Gebührenbefreiung die günstigste oder 
umfassendste Behandlung, die das Recht des 
Vollstreckungsmitgliedstaats vorsieht. 

(3) Hat eine Partei im Ursprungsmitgliedstaat ein 
unentgeltliches Verfahren vor einer in Anhang X 
aufgeführten Verwaltungsbehörde in Anspruch 
nehmen können, so hat sie ungeachtet des 
Absatzes 1 in jedem Anerkennungs-, 
Vollstreckbarerklärungs- oder 
Vollstreckungsverfahren Anspruch auf 
Prozesskostenhilfe nach Absatz 2. Zu diesem 
Zweck muss sie ein von der zuständigen 
Behörde des Ursprungsmitgliedstaats erstelltes 
Schriftstück vorgelegen, mit dem bescheinigt 
wird, dass sie die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen erfüllt, um ganz oder teilweise 
Prozesskostenhilfe oder Kosten- und 
Gebührenbefreiung in Anspruch nehmen zu 
können. 

Die für die Zwecke dieses Absatzes zuständigen 
Behörden sind in Anhang XI aufgelistet. Dieser 
Anhang wird nach dem Verwaltungsverfahren 
des Artikels 73 Absatz 2 erstellt und geändert. 

KAPITEL VI
 

GERICHTLICHE VERGLEICHE UND
 


ÖFFENTLICHE URKUNDEN
 


Artikel 48
 


Anwendung dieser Verordnung auf gerichtliche 
Vergleiche und öffentliche Urkunden 

(1) Die im Ursprungsmitgliedstaat 
vollstreckbaren gerichtlichen Vergleiche und 
öffentlichen Urkunden sind in einem anderen 
Mitgliedstaat ebenso wie Entscheidungen 
gemäß Kapitel IV anzuerkennen und in der 
gleichen Weise vollstreckbar. 

(2) Die Bestimmungen dieser Verordnung 
gelten, soweit erforderlich, auch für gerichtliche 
Vergleiche und öffentliche Urkunden. 

(3) Die zuständige Behörde des 
Ursprungsmitgliedstaats erstellt auf Antrag jeder 
betroffenen Partei einen Auszug des 
gerichtlichen Vergleichs oder der öffentlichen 
Urkunde unter Verwendung, je nach Fall, der in 
den Anhängen I und II oder in den Anhängen III 
und IV vorgesehenen Formblätter. 

KAPITEL VII
 

ZUSAMMENARBEIT DER ZENTRALEN
 


BEHÖRDEN
 


Artikel 49
 


Bestimmung der Zentralen Behörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat bestimmt eine Zentrale 
Behörde, welche die ihr durch diese Verordnung 
übertragenen Aufgaben wahrnimmt. 

(2) Einem Mitgliedstaat, der ein Bundesstaat ist, 
einem Mitgliedstaat mit mehreren 
Rechtssystemen oder einem Mitgliedstaat, der 
aus autonomen Gebietseinheiten besteht, steht 
es frei, mehrere Zentrale Behörden zu 
bestimmen, deren räumliche und persönliche 
Zuständigkeit er festlegt. Macht ein Mitgliedstaat 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, so bestimmt 
er die Zentrale Behörde, an die Mitteilungen zur 
Übermittlung an die zuständige Zentrale 
Behörde in diesem Staat gerichtet werden 
können. Wurde eine Mitteilung an eine nicht 
zuständige Zentrale Behörde gerichtet, so hat 
diese die Mitteilung an die zuständige Zentrale 
Behörde weiterzuleiten und den Absender 
davon in Kenntnis zu setzen. 

(3) Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die 
Kommission im Einklang mit Artikel 71 über die 
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Bestimmung der Zentralen Behörde oder der 
Zentralen Behörden sowie über deren 
Kontaktdaten und gegebenenfalls deren 
Zuständigkeit nach Absatz 2. 

Artikel 50 

Allgemeine Aufgaben der Zentralen Behörden 

(1) Die Zentralen Behörden 

a) arbeiten zusammen, insbesondere durch 
den Austausch von Informationen, und 
fördern die Zusammenarbeit der 
zuständigen Behörden ihrer Mitgliedstaaten, 
um die Ziele dieser Verordnung zu 
verwirklichen; 

b) suchen, soweit möglich, nach Lösungen für 
Schwierigkeiten, die bei der Anwendung 
dieser Verordnung auftreten. 

(2) Die Zentralen Behörden ergreifen 
Maßnahmen, um die Anwendung dieser 
Verordnung zu erleichtern und die 
Zusammenarbeit untereinander zu stärken. 
Hierzu wird das mit der Entscheidung 
2001/470/EG eingerichtete Europäische 
Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen 
genutzt. 

Artikel 51 

Besondere Aufgaben der Zentralen Behörden 

(1) Die Zentralen Behörden leisten bei Anträgen 
nach Artikel 56 Hilfe, indem sie insbesondere 

a) diese Anträge übermitteln und 
entgegennehmen; 

b) Verfahren bezüglich dieser Anträge 
einleiten oder die Einleitung solcher 
Verfahren erleichtern. 

(2) In Bezug auf diese Anträge treffen die 
Zentralen Behörden alle angemessenen 
Maßnahmen, um 

a) Prozesskostenhilfe zu gewähren oder die 
Gewährung von Prozesskostenhilfe zu 
erleichtern, wenn die Umstände es 
erfordern; 

b) dabei behilflich zu sein, den Aufenthaltsort 
der verpflichteten oder der berechtigten 
Person ausfindig zu machen, insbesondere 
in Anwendung der Artikel 61, 62 und 63; 

c) die Erlangung einschlägiger Informationen 
über das Einkommen und, wenn nötig, das 
Vermögen der verpflichteten oder der 
berechtigten Person einschließlich der 
Belegenheit von Vermögensgegenständen 

zu erleichtern, insbesondere in Anwendung 
der Artikel 61, 62 und 63; 

d) gütliche Regelungen zu fördern, um die 
freiwillige Zahlung von Unterhalt zu 
erreichen, wenn angebracht durch 
Mediation, Schlichtung oder ähnliche Mittel; 

e) die fortlaufende Vollstreckung von 
Unterhaltsentscheidungen einschließlich der 
Zahlungsrückstände zu erleichtern; 

f) die Eintreibung und zügige Überweisung von 
Unterhalt zu erleichtern; 

g) unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 
1206/2001 die Beweiserhebung, sei es 
durch Urkunden oder durch andere 
Beweismittel, zu erleichtern; 

h) bei der Feststellung der Abstammung Hilfe 
zu leisten, wenn dies zur Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen notwendig ist; 

i) Verfahren zur Erwirkung notwendiger 
vorläufiger Maßnahmen, die auf das 
betreffende Hoheitsgebiet beschränkt sind 
und auf die Absicherung des Erfolgs eines 
anhängigen Unterhaltsantrags abzielen, 
einzuleiten oder die Einleitung solcher 
Verfahren zu erleichtern; 

j) unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 
1393/2007 die Zustellung von Schriftstücken 
zu erleichtern. 

(3) Die Aufgaben, die nach diesem Artikel der 
Zentralen Behörde übertragen sind, können in 
dem vom Recht des betroffenen Mitgliedstaats 
vorgesehenen Umfang von öffentliche Aufgaben 
wahrnehmenden Einrichtungen oder anderen 
der Aufsicht der zuständigen Behörden dieses 
Mitgliedstaats unterliegenden Stellen 
wahrgenommen werden. Der Mitgliedstaat teilt 
der Kommission gemäß Artikel 71 die 
Bestimmung solcher Einrichtungen oder 
anderen Stellen sowie deren Kontaktdaten und 
Zuständigkeit mit. 

(4) Dieser Artikel und Artikel 53 verpflichten eine 
Zentrale Behörde nicht zur Ausübung von 
Befugnissen, die nach dem Recht des ersuchten 
Mitgliedstaats ausschließlich den Gerichten 
zustehen. 

Artikel 52 

Vollmacht 

Die Zentrale Behörde des ersuchten 
Mitgliedstaats kann vom Antragsteller eine 
Vollmacht nur verlangen, wenn sie in seinem 
Namen in Gerichtsverfahren oder in Verfahren 
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vor anderen Behörden tätig wird, oder um einen 
Vertreter für diese Zwecke zu bestimmen. 

Artikel 53 

Ersuchen um Durchführung besonderer 
Maßnahmen 

(1) Eine Zentrale Behörde kann unter Angabe 
der Gründe eine andere Zentrale Behörde auch 
dann ersuchen, angemessene besondere 
Maßnahmen nach Artikel 51 Absatz 2 
Buchstaben b, c, g, h, i und j zu treffen, wenn 
kein Antrag nach Artikel 56 anhängig ist. Die 
ersuchte Zentrale Behörde trifft, wenn sie es für 
notwendig erachtet, angemessene Maßnahmen, 
um einem potenziellen Antragsteller bei der 
Einreichung eines Antrags nach Artikel 56 oder 
bei der Feststellung behilflich zu sein, ob ein 
solcher Antrag gestellt werden soll. 

(2) Im Falle eines Ersuchens hinsichtlich 
besonderer Maßnahmen im Sinne des Artikels 
51 Absatz 2 Buchstaben b und c holt die 
ersuchte Zentrale Behörde die erbetenen 
Informationen ein, erforderlichenfalls in 
Anwendung von Artikel 61. Informationen nach 
Artikel 61 Absatz 2 Buchstaben b, c und d 
dürfen jedoch erst eingeholt werden, wenn die 
berechtigte Person eine Ausfertigung einer zu 
vollstreckenden Entscheidung, eines zu 
vollstreckenden gerichtlichen Vergleichs oder 
einer zu vollstreckenden öffentlichen Urkunde, 
gegebenenfalls zusammen mit dem Auszug 
nach den Artikeln 20, 28 oder 48, vorlegt. 

Die ersuchte Zentrale Behörde übermittelt die 
eingeholten Informationen an die ersuchende 
Zentrale Behörde. Wurden diese Informationen 
in Anwendung von Artikel 61 eingeholt, wird 
dabei nur die Anschrift des potenziellen 
Antragsgegners im ersuchten Mitgliedstaat 
übermittelt. Im Rahmen eines Ersuchens im 
Hinblick auf die Anerkennung, die 
Vollstreckbarkeitserklärung oder die 
Vollstreckung wird dabei im Übrigen nur 
angegeben, ob überhaupt Einkommen oder 
Vermögen der verpflichteten Person in diesem 
Staat bestehen. 

Ist die ersuchte Zentrale Behörde nicht in der 
Lage, die erbetenen Informationen zur 
Verfügung zu stellen, so teilt sie dies der 
ersuchenden Zentralen Behörde unverzüglich 
unter Angabe der Gründe mit. 

(3) Eine Zentrale Behörde kann auf Ersuchen 
einer anderen Zentralen Behörde auch 
besondere Maßnahmen in einem Fall mit 

Auslandsbezug treffen, der die Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen betrifft und im 
ersuchenden Mitgliedstaat anhängig ist. 

(4) Die Zentralen Behörden verwenden für 
Ersuchen nach diesem Artikel das in Anhang V 
vorgesehene Formblatt. 

Artikel 54 

Kosten der Zentralen Behörde 

(1) Jede Zentrale Behörde trägt die Kosten, die 
ihr durch die Anwendung dieser Verordnung 
entstehen. 

(2) Die Zentralen Behörden dürfen vom 
Antragsteller für ihre nach dieser Verordnung 
erbrachten Dienstleistungen keine Gebühren 
erheben, außer für außergewöhnliche Kosten, 
die sich aus einem Ersuchen um besondere 
Maßnahmen nach Artikel 53 ergeben. 

Für die Zwecke dieses Absatzes gelten die 
Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung 
des Aufenthaltsorts der verpflichteten Person 
nicht als außergewöhnlich. 

(3) Die ersuchte Zentrale Behörde kann sich die 
außergewöhnlichen Kosten nach Absatz 2 nur 
erstatten lassen, wenn der Antragsteller im 
Voraus zugestimmt hat, dass die 
Dienstleistungen mit einem Kostenaufwand in 
der betreffenden Höhe erbracht werden. 

Artikel 55 

Übermittlung von Anträgen über die Zentralen 
Behörden 

Anträge nach diesem Kapitel sind über die 
Zentrale Behörde des Mitgliedstaats, in dem der 
Antragsteller seinen Aufenthalt hat, bei der 
Zentralen Behörde des ersuchten Mitgliedstaats 
zu stellen. 

Artikel 56 

Zur Verfügung stehende Anträge 

(1) Eine berechtigte Person, die 
Unterhaltsansprüche nach dieser Verordnung 
geltend machen will, kann Folgendes 
beantragen: 

a) Anerkennung oder Anerkennung und 
Vollstreckbarerklärung einer Entscheidung; 

b) Vollstreckung einer im ersuchten 
Mitgliedstaat ergangenen oder anerkannten 
Entscheidung; 
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c) Herbeiführen einer Entscheidung im 
ersuchten Mitgliedstaat, wenn keine 
Entscheidung vorliegt, einschließlich, soweit 
erforderlich, der Feststellung der 
Abstammung; 

d) Herbeiführen einer Entscheidung im 
ersuchten Mitgliedstaat, wenn die 
Anerkennung und Vollstreckbarerklärung 
einer Entscheidung, die in einem anderen 
Staat als dem ersuchten Mitgliedstaat 
ergangen ist, nicht möglich ist; 

e) Änderung einer im ersuchten Mitgliedstaat 
ergangenen Entscheidung; 

f) Änderung einer Entscheidung, die in einem 
anderen Staat als dem ersuchten 
Mitgliedstaat ergangen ist. 

(2) Eine verpflichtete Person, gegen die eine 
Unterhaltsentscheidung vorliegt, kann 
Folgendes beantragen: 

a) Anerkennung einer Entscheidung, die die 
Aussetzung oder Einschränkung der 
Vollstreckung einer früheren Entscheidung 
im ersuchten Mitgliedstaat bewirkt; 

b) Änderung einer im ersuchten Mitgliedstaat 
ergangenen Entscheidung; 

c) Änderung einer Entscheidung, die in einem 
anderen Staat als dem ersuchten 
Mitgliedstaat ergangen ist. 

(3) Bei Anträgen nach diesem Artikel werden der 
Beistand und die Vertretung nach Artikel 45 
Buchstabe b durch die Zentrale Behörde des 
ersuchten Mitgliedstaats entweder unmittelbar 
oder über öffentliche Aufgaben wahrnehmende 
Einrichtungen oder andere Stellen oder 
Personen geleistet. 

(4) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes 
bestimmt ist, werden Anträge gemäß den 
Absätzen 1 und 2 nach dem Recht des 
ersuchten Mitgliedstaats behandelt und 
unterliegen den in diesem Mitgliedstaat 
geltenden Zuständigkeitsvorschriften. 

Artikel 57 

Inhalt des Antrags 

(1) Für Anträge nach Artikel 56 ist das in 
Anhang VI oder in Anhang VII vorgesehene 
Formblatt zu verwenden. 

(2) Anträge nach Artikel 56 müssen mindestens 
folgende Angaben enthalten: 

a) eine Erklärung in Bezug auf die Art des 
Antrags oder der Anträge; 

b) den Namen und die Kontaktdaten des 
Antragstellers, einschließlich seiner Anschrift 
und seines Geburtsdatums; 

c) den Namen und, sofern bekannt, die 
Anschrift sowie das Geburtsdatum des 
Antragsgegners; 

d) den Namen und das Geburtsdatum jeder 
Person, für die Unterhalt verlangt wird; 

e) die Gründe, auf die sich der Antrag stützt; 

f) wenn die berechtigte Person den Antrag 
stellt, Angaben zu dem Ort, an dem die 
Unterhaltszahlungen geleistet oder an den 
sie elektronisch überwiesen werden sollen; 

g) den Namen und die Kontaktdaten der 
Person oder Stelle in der Zentralen Behörde 
des ersuchenden Mitgliedstaats, die für die 
Bearbeitung des Antrags zuständig ist. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 Buchstabe b 
kann die persönliche Anschrift des 
Antragstellers im Falle familiärer Gewalt durch 
eine andere Anschrift ersetzt werden, sofern das 
innerstaatliche Recht des ersuchten 
Mitgliedstaats nicht vorschreibt, dass der 
Antragsteller für die Zwecke des Verfahrens 
seine persönliche Anschrift angibt. 

(4) Wenn angebracht und soweit bekannt, muss 
der Antrag außerdem Folgendes enthalten: 

a) Angaben über die finanziellen Verhältnisse 
der berechtigten Person; 

b) Angaben über die finanziellen Verhältnisse 
der verpflichteten Person, einschließlich des 
Namens und der Anschrift des Arbeitgebers 
der verpflichteten Person, sowie Art und 
Belegenheit der Vermögensgegenstände der 
verpflichteten Person; 

c) alle anderen Angaben, die es gestatten, den 
Aufenthaltsort des Antragsgegners ausfindig 
zu machen. 

(5) Dem Antrag sind alle erforderlichen Angaben 
oder schriftlichen Belege einschließlich 
gegebenenfalls Unterlagen zum Nachweis des 
Anspruchs des Antragstellers auf 
Prozesskostenhilfe beizufügen. Anträgen nach 
Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben a und b und 
Absatz 2 Buchstabe a sind je nach Fall nur die 
in den Artikeln 20, 28 oder 48 oder die in Artikel 
25 des Haager Übereinkommens von 2007 
aufgeführten Schriftstücke beizufügen. 
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offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen 
Artikel 58 dieser Verordnung nicht erfüllt sind. In diesem 

Übermittlung, Entgegennahme und Bearbeitung 
der Anträge und Fälle durch die Zentralen 

Behörden 

(1) Die Zentrale Behörde des ersuchenden 
Mitgliedstaats ist dem Antragsteller behilflich, 
sicherzustellen, dass der Antrag alle 
Schriftstücke und Angaben umfasst, die nach 
Kenntnis dieser Behörde für seine Prüfung 
notwendig sind. 

(2) Nachdem sich die Zentrale Behörde des 
ersuchenden Mitgliedstaats davon überzeugt 
hat, dass der Antrag den Erfordernissen dieser 
Verordnung entspricht, übermittelt sie ihn der 
Zentralen Behörde des ersuchten Mitgliedstaats. 

(3) Innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag des 
Eingangs des Antrags bestätigt die ersuchte 
Zentrale Behörde den Eingang des Antrags 
unter Verwendung des in Anhang VIII 
vorgesehenen Formblatts, benachrichtigt die 
Zentrale Behörde des ersuchenden 
Mitgliedstaats über die ersten Maßnahmen, die 
zur Bearbeitung des Antrags getroffen wurden 
oder werden, und fordert gegebenenfalls die von 
ihr für notwendig erachteten zusätzlichen 
Schriftstücke oder Angaben an. Innerhalb 
derselben Frist von 30 Tagen teilt die ersuchte 
Zentrale Behörde der ersuchenden Zentralen 
Behörde den Namen und die Kontaktdaten der 
Person oder Dienststelle mit, die damit 
beauftragt ist, Fragen im Hinblick auf den Stand 
des Antrags zu beantworten. 

(4) Innerhalb von 60 Tagen nach der 
Empfangsbestätigung unterrichtet die ersuchte 
Zentrale Behörde die ersuchende Zentrale 
Behörde über den Stand des Antrags. 

(5) Die ersuchende und die ersuchte Zentrale 
Behörde unterrichten einander 

a) über die Person oder Dienststelle, die für 
einen bestimmten Fall zuständig ist; 

b) über den Stand des Verfahrens 

und beantworten Auskunftsersuchen rechtzeitig. 

(6) Die Zentralen Behörden behandeln einen 
Fall so zügig, wie es eine sachgemäße Prüfung 
seines Gegenstands zulässt. 

(7) Die Zentralen Behörden benutzen 
untereinander die schnellsten und effizientesten 
Kommunikationsmittel, die ihnen zur Verfügung 
stehen. 

(8) Eine ersuchte Zentrale Behörde kann die 
Bearbeitung eines Antrags nur ablehnen, wenn 

Fall unterrichtet die betreffende Zentrale 
Behörde die ersuchende Zentrale Behörde 
umgehend unter Verwendung des in Anhang IX 
vorgesehenen Formblatts über die Gründe für 
ihre Ablehnung. 

(9) Die ersuchte Zentrale Behörde kann einen 
Antrag nicht allein deshalb ablehnen, weil 
zusätzliche Schriftstücke oder Angaben 
erforderlich sind. Die ersuchte Zentrale Behörde 
kann die ersuchende Zentrale Behörde jedoch 
auffordern, solche zusätzlichen Schriftstücke 
oder Angaben zu übermitteln. Geschieht dies 
nicht innerhalb von 90 Tagen oder einer von der 
ersuchten Zentralen Behörde gesetzten 
längeren Frist, so kann diese Behörde 
beschließen, die Bearbeitung des Antrags zu 
beenden. In diesem Fall unterrichtet sie die 
ersuchende Zentrale Behörde unter 
Verwendung des in Anhang IX vorgesehenen 
Formblatts. 

Artikel 59 

Sprachenregelung 

(1) Das Formblatt für das Ersuchen oder den 
Antrag ist in der Amtssprache des ersuchten 
Mitgliedstaats oder, wenn es in diesem 
Mitgliedstaat mehrere Amtssprachen gibt, der 
Amtssprache oder einer der Amtssprachen des 
Ortes, an dem sich die betreffende Zentrale 
Behörde befindet, oder in einer sonstigen 
Amtssprache der Organe der Europäischen 
Union, die der ersuchte Mitgliedstaat für zulässig 
erklärt hat, auszufüllen, es sei denn, die Zentrale 
Behörde dieses Mitgliedstaats verzichtet auf 
eine Übersetzung. 

(2) Unbeschadet der Artikel 20, 28, 40 und 66 
werden die dem Formblatt für das Ersuchen 
oder den Antrag beigefügten Schriftstücke nur 
dann in die gemäß Absatz 1 bestimmte Sprache 
übersetzt, wenn eine Übersetzung für die 
Gewährung der beantragten Hilfe erforderlich 
ist. 

(3) Die sonstige Kommunikation zwischen den 
Zentralen Behörden erfolgt in der nach Absatz 1 
bestimmten Sprache, sofern die Zentralen 
Behörden nichts anderes vereinbaren. 
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Artikel 60 

Zusammenkünfte 

(1) Zur leichteren Anwendung dieser 
Verordnung finden regelmäßig Zusammenkünfte 
der Zentralen Behörden statt. 

(2) Die Einberufung dieser Zusammenkünfte 
erfolgt im Einklang mit der Entscheidung 
2001/470/EG. 

Artikel 61 

Zugang der Zentralen Behörden zu
 

Informationen
 


(1) Nach Maßgabe dieses Kapitels und 
abweichend von Artikel 51 Absatz 4 setzt die 
ersuchte Zentrale Behörde alle geeigneten und 
angemessenen Mittel ein, um die Informationen 
gemäß Absatz 2 einzuholen, die erforderlich 
sind, um in einem bestimmten Fall den Erlass, 
die Änderung, die Anerkennung, die 
Vollstreckbarerklärung oder die Vollstreckung 
einer Entscheidung zu erleichtern. 

Die Behörden oder Verwaltungen, die im 
Rahmen ihrer gewöhnlichen Tätigkeit im 
ersuchten Mitgliedstaat über die Informationen 
nach Absatz 2 verfügen und für ihre 
Verarbeitung im Sinne der Richtlinie 95/46/EG 
verantwortlich sind, stellen diese Informationen 
vorbehaltlich der Beschränkungen, die aus 
Gründen der nationalen oder öffentlichen 
Sicherheit gerechtfertigt sind, der ersuchten 
Zentralen Behörde auf Anfrage in den Fällen, in 
denen die ersuchte Zentrale Behörde keinen 
direkten Zugang zu diesen Informationen hat, 
zur Verfügung. 

Die Mitgliedstaaten können die Behörden oder 
Verwaltungen bestimmen, die geeignet sind, der 
ersuchten Zentralen Behörde die Informationen 
nach Absatz 2 zur Verfügung zu stellen. Nimmt 
ein Mitgliedstaat eine solche Bestimmung vor, 
so achtet er darauf, dass er die Behörden und 
Verwaltungen so auswählt, dass seine Zentrale 
Behörde Zugang zu den erforderlichen 
Informationen gemäß diesem Artikel erhält. 

Andere juristische Personen, die im ersuchten 
Mitgliedstaat über die Informationen nach 
Absatz 2 verfügen und für ihre Verarbeitung im 
Sinne der Richtlinie 95/46/EG verantwortlich 
sind, stellen diese Informationen der ersuchten 
Zentralen Behörde auf Anfrage zur Verfügung, 
wenn sie nach dem Recht des ersuchten 
Mitgliedstaats dazu befugt sind. 

Die ersuchte Zentrale Behörde leitet die so 
erlangten Informationen erforderlichenfalls an 
die ersuchende Zentrale Behörde weiter. 

(2) Bei den Informationen im Sinne dieses 
Artikels muss es sich um solche handeln, über 
die die Behörden, Verwaltungen oder Personen 
nach Absatz 1 bereits verfügen. Diese 
Informationen sind angemessen und erheblich 
und gehen nicht über das Erforderliche hinaus; 
sie betreffen Folgendes: 

a) Anschrift der verpflichteten oder der 
berechtigten Person, 

b) Einkommen der verpflichteten Person, 

c) Nennung des Arbeitgebers der 
verpflichteten Person und/oder der 
Bankverbindung(en) der verpflichteten 
Person und 

d) Vermögen der verpflichteten Person. 

Zur Herbeiführung oder Änderung einer 
Entscheidung kann die ersuchte Zentrale 
Behörde nur die Angaben nach Buchstabe a 
anfordern. 

Für die Anerkennung, Vollstreckbarerklärung 
oder Vollstreckung einer Entscheidung kann die 
ersuchte Zentrale Behörde alle Angaben nach 
Unterabsatz 1 anfordern. Die Angaben nach 
Buchstabe d können jedoch nur dann 
angefordert werden, wenn die Angaben nach 
den Buchstaben b und c nicht ausreichen, um 
die Vollstreckung der Entscheidung zu 
ermöglichen. 

Artikel 62 

Weiterleitung und Verwendung der 
Informationen 

(1) Die Zentralen Behörden leiten die in Artikel 
61 Absatz 2 genannten Informationen innerhalb 
ihres Mitgliedstaats je nach Fall an die 
zuständigen Gerichte, die für die Zustellung von 
Schriftstücken zuständigen Behörden und die 
mit der Vollstreckung einer Entscheidung 
betrauten zuständigen Behörden weiter. 

(2) Jede Behörde oder jedes Gericht, der/dem 
Informationen aufgrund von Artikel 61 
übermittelt wurden, darf diese nur zur 
Erleichterung der Durchsetzung von 
Unterhaltsforderungen verwenden. 

Mit Ausnahme der Informationen, die sich einzig 
darauf beziehen, ob eine Anschrift, Einkommen 
oder Vermögen im ersuchten Mitgliedstaat 
bestehen, dürfen, vorbehaltlich der Anwendung 
von Verfahrensregeln vor einem Gericht, die 
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Informationen nach Artikel 61 Absatz 2 nicht der 
Person gegenüber offen gelegt werden, die die 
ersuchende Zentrale Behörde angerufen hat. 

(3) Jede Behörde, die eine ihr aufgrund von 
Artikel 61 übermittelte Information bearbeitet, 
bewahrt diese nur so lange auf, wie es für die 
Zwecke, für die die Information übermittelt 
wurde, erforderlich ist. 

(4) Jede Behörde, die ihr aufgrund von Artikel 61 
übermittelte Informationen bearbeitet, 
gewährleistet die Vertraulichkeit dieser 
Informationen nach Maßgabe des 
innerstaatlichen Rechts. 

Artikel 63 

Benachrichtigung der von der Erhebung der
 

Informationen betroffenen Person
 


(1) Die Benachrichtigung der von der Erhebung 
der Informationen betroffenen Person über die 
Übermittlung dieser Informationen in Teilen oder 
ihrer Gesamtheit erfolgt gemäß dem 
innerstaatlichen Recht des ersuchten 
Mitgliedstaats. 

(2) Falls diese Benachrichtigung die Gefahr 
birgt, die wirksame Geltendmachung des 
Unterhaltsanspruchs zu beeinträchtigen, kann 
sie um höchstens 90 Tage ab dem Tag, an dem 
die Informationen der ersuchten Zentralen 
Behörde übermittelt wurden, aufgeschoben 
werden. 

KAPITEL VIII
 

ÖFFENTLICHE AUFGABEN
 


WAHRNEHMENDE EINRICHTUNGEN
 


Artikel 64
 


Öffentliche Aufgaben wahrnehmende 
Einrichtungen als Antragsteller 

(1) Für die Zwecke eines Antrags auf 
Anerkennung und Vollstreckbarerklärung von 
Entscheidungen oder für die Zwecke der 
Vollstreckung von Entscheidungen schließt der 
Begriff "berechtigte Person" eine öffentliche 
Aufgaben wahrnehmende Einrichtung, die für 
eine unterhaltsberechtigte Person handelt, oder 
eine Einrichtung, der anstelle von Unterhalt 
erbrachte Leistungen zu erstatten sind, ein. 

(2) Für das Recht einer öffentliche Aufgaben 
wahrnehmenden Einrichtung, für eine 
unterhaltsberechtigte Person zu handeln oder 
die Erstattung der der berechtigten Person 
anstelle von Unterhalt erbrachten Leistung zu 

fordern, ist das Recht maßgebend, dem die 
Einrichtung untersteht. 

(3) Eine öffentliche Aufgaben wahrnehmende 
Einrichtung kann die Anerkennung und 
Vollstreckbarerklärung oder Vollstreckung 
folgender Entscheidungen beantragen: 

a) einer Entscheidung, die gegen eine 
verpflichtete Person auf Antrag einer 
öffentliche Aufgaben wahrnehmenden 
Einrichtung ergangen ist, welche die 
Bezahlung von Leistungen verlangt, die 
anstelle von Unterhalt erbracht wurden; 

b) einer zwischen einer berechtigten und einer 
verpflichteten Person ergangenen 
Entscheidung, soweit der der berechtigten 
Person Leistungen anstelle von Unterhalt 
erbracht wurden. 

(4) Die öffentliche Aufgaben wahrnehmende 
Einrichtung, welche die Anerkennung und 
Vollstreckbarerklärung einer Entscheidung 
geltend macht oder deren Vollstreckung 
beantragt, legt auf Verlangen alle Schriftstücke 
vor, aus denen sich ihr Recht nach Absatz 2 und 
die Erbringung von Leistungen an die 
berechtigte Person ergeben. 

KAPITEL IX
 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND
 


SCHLUSSBESTIMMUNGEN
 


Artikel 65
 


Legalisation oder ähnliche Förmlichkeiten 

Im Rahmen dieser Verordnung bedarf es weder 
der Legalisation noch einer ähnlichen 
Förmlichkeit. 

Artikel 66 

Übersetzung der Beweisunterlagen 

Unbeschadet der Artikel 20, 28 und 40 kann das 
angerufene Gericht für Beweisunterlagen, die in 
einer anderen Sprache als der 
Verfahrenssprache vorliegen, nur dann eine 
Übersetzung von den Parteien verlangen, wenn 
es der Ansicht ist, dass dies für die von ihm zu 
erlassende Entscheidung oder für die Wahrung 
der Verteidigungsrechte notwendig ist. 

Artikel 67 

Kostenerstattung 

Unbeschadet des Artikels 54 kann die 
zuständige Behörde des ersuchten 
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Mitgliedstaats von der unterliegenden Partei, die 
unentgeltliche Prozesskostenhilfe aufgrund von 
Artikel 46 erhält, in Ausnahmefällen und wenn 
deren finanzielle Verhältnisse es zulassen, die 
Erstattung der Kosten verlangen. 

Artikel 68 

Verhältnis zu anderen Rechtsinstrumenten der 
Gemeinschaft 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 75 Absatz 2 wird 
mit dieser Verordnung die Verordnung (EG) Nr. 
44/2001 dahin gehend geändert, dass deren für 
Unterhaltssachen geltende Bestimmungen 
ersetzt werden. 

(2) Diese Verordnung tritt hinsichtlich 
Unterhaltssachen an die Stelle der Verordnung 
(EG) Nr. 805/2004, außer in Bezug auf 
Europäische Vollstreckungstitel über 
Unterhaltspflichten, die in einem Mitgliedstaat, 
der nicht durch das Haager Protokoll von 2007 
gebunden ist, ausgestellt wurden. 

(3) Im Hinblick auf Unterhaltssachen bleibt die 
Anwendung der Richtlinie 2003/8/EG 
vorbehaltlich des Kapitels V von dieser 
Verordnung unberührt. 

(4) Die Anwendung der Richtlinie 95/46/EG 
bleibt von dieser Verordnung unberührt. 

Artikel 69 

Verhältnis zu bestehenden internationalen 
Übereinkommen und Vereinbarungen 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die 
Anwendung der Übereinkommen und bilateralen 
oder multilateralen Vereinbarungen, denen ein 
oder mehrere Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der 
Annahme dieser Verordnung angehören und die 
die in dieser Verordnung geregelten Bereiche 
betreffen, unbeschadet der Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten 
Vertrags. 

gemäß Artikels 307 des 

(2) Ungeachtet 
unbeschadet des 

des Absatzes 
Absatzes 3 

1 und 
hat diese 

Verordnung im Verhältnis der Mitgliedstaaten 
untereinander jedoch Vorrang vor 
Übereinkommen und Vereinbarungen, die sich 
auf Bereiche, die in dieser Verordnung geregelt 
sind, erstrecken und denen Mitgliedstaaten 
angehören. 

(3) Diese Verordnung steht der Anwendung des 
Übereinkommens vom 23. März 1962 zwischen 
Schweden, Dänemark, Finnland, Island und 
Norwegen über die Geltendmachung von 

Unterhaltsforderungen durch die ihm 
angehörenden Mitgliedstaaten nicht entgegen, 
da dieses Übereinkommen in Bezug auf die 
Anerkennung, die Vollstreckbarkeit und die 
Vollstreckung von Entscheidungen Folgendes 
vorsieht: 

a) vereinfachte und beschleunigte Verfahren 
für die Vollstreckung von Entscheidungen in 
Unterhaltssachen und 

b) eine Prozesskostenhilfe, die günstiger ist 
als die Prozesskostenhilfe nach Kapitel V 
dieser Verordnung. 

Die Anwendung des genannten 
Übereinkommens darf jedoch nicht bewirken, 
dass dem Antragsgegner der Schutz nach den 
Artikeln 19 und 21 dieser Verordnung entzogen 
wird. 

Artikel 70 

Der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellte
 

Informationen
 


Die Mitgliedstaaten übermitteln im Rahmen des 
durch die Entscheidung 2001/470/EG 
eingerichteten Europäischen Justiziellen Netzes 
für Zivil- und Handelssachen die folgenden 
Informationen im Hinblick auf ihre Bereitstellung 
für die Öffentlichkeit: 

a) eine Beschreibung der nationalen 
Rechtsvorschriften und Verfahren, die 
Unterhaltspflichten betreffen, 

b) eine Beschreibung der zur Erfüllung der 
Verpflichtungen aus Artikel 51 getroffenen 
Maßnahmen, 

c) eine Beschreibung darüber, wie ein 
effektiver Zugang zum Recht gemäß Artikel 
44 gewährleistet wird, und 

d) eine Beschreibung der nationalen 
Vollstreckungsvorschriften und -verfahren, 
einschließlich Informationen über alle 
Vollstreckungsbeschränkungen, 
insbesondere über Vorschriften zum Schutz 
von verpflichteten Personen und zu 
Verjährungsfristen. 

Die Mitgliedstaaten halten diese Informationen 
stets auf dem neuesten Stand. 

Artikel 71 

Informationen zu Kontaktdaten und Sprachen 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
spätestens bis zum 18. September 2010 
Folgendes mit: 
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a) die Namen und Kontaktdaten der für 
Anträge auf Vollstreckbarerklärung gemäß 
Artikel 27 Absatz 1 und für Rechtsbehelfe 
gegen Entscheidungen über derartige 
Anträge gemäß Artikel 32 Absatz 2 
zuständigen Gerichte oder Behörden; 

b) die in Artikel 33 genannten Rechtsbehelfe; 

c) das Nachprüfungsverfahren zum Zweck der 
Anwendung von Artikel 19 sowie die Namen 
und Kontaktdaten der zuständigen Gerichte; 

d) die Namen und Kontaktdaten ihrer 
Zentralen Behörden sowie gegebenenfalls 
deren Zuständigkeitsbereiche gemäß Artikel 
49 Absatz 3; 

e) die Namen und Kontaktdaten der 
öffentlichen oder sonstigen Stellen sowie 
gegebenenfalls deren 
Zuständigkeitsbereiche gemäß Artikel 51 
Absatz 3; 

f) die Namen und Kontaktdaten der Behörden, 
die für Vollstreckungssachen im Sinne des 
Artikel 21 zuständig sind; 

g) die Sprachen, die für Übersetzungen der in 
den Artikeln 20, 28 und 40 genannten 
Schriftstücke zugelassen sind; 

h) die Sprache oder Sprachen, die von ihren 
Zentralen Behörden für die Kommunikation 
mit den anderen Zentralen Behörden gemäß 
Artikel 59 zugelassen sind. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission 
über spätere Änderungen dieser Angaben. 

(2) Die Kommission veröffentlicht die gemäß 
Absatz 1 mitgeteilten Angaben im Amtsblatt der 
Europäischen Union, mit Ausnahme der in den 
Buchstaben a, c und f genannten Anschriften 
und anderen Kontaktdaten der Gerichte und 
Behörden. 

(3) Die Kommission hält alle gemäß Absatz 1 
mitgeteilten Angaben auf andere geeignete 
Weise, insbesondere über das mit der 
Entscheidung 2001/470/EG eingerichtete 
Europäische Justizielle Netz für Zivil- und 
Handelssachen, für die Öffentlichkeit 
zugänglich. 

Artikel 72 

Änderung der Formblätter 

Änderungen der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Formblätter werden nach dem 
Beratungsverfahren gemäß Artikel 73 Absatz 3 
beschlossen. 

Artikel 73 

Ausschuss 

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 
70 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 
eingesetzten Ausschuss unterstützt. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, 
so gelten die Artikel 4 und 7 des Beschlusses 
1999/468/EG. 

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des 
Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate 
festgesetzt. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, 
so gelten die Artikel 3 und 7 des Beschlusses 
1999/468/EG. 

Artikel 74 

Überprüfungsklausel 

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss bis 
spätestens fünf Jahre nach dem Beginn der 
Anwendbarkeit gemäß Artikel 76, dritter 
Unterabsatz einen Bericht über die Anwendung 
dieser Verordnung vor; dazu gehört auch eine 
Bewertung der praktischen Erfahrungen im 
Bereich der Zusammenarbeit zwischen den 
Zentralen Behörden, insbesondere hinsichtlich 
ihres Zugangs zu den Informationen, über die 
Behörden und Verwaltungen verfügen, und eine 
Bewertung der Funktionsweise des 
Anerkennungs-, Vollstreckbarerklärungs und 
Vollstreckungsverfahrens, das auf 
Entscheidungen anwendbar ist, die in einem 
Mitgliedstaat, der nicht durch das Haager 
Protokoll von 2007 gebunden ist, ergangen sind. 
Dem Bericht werden erforderlichenfalls 
Vorschläge zur Anpassung dieser Verordnung 
beigefügt. 

Artikel 75 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung findet vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 nur auf ab dem Datum ihrer 
Anwendbarkeit eingeleitete Verfahren, gebilligte 
oder geschlossene gerichtliche Vergleiche und 
ausgestellte öffentliche Urkunden Anwendung. 

(2) Kapitel IV Abschnitte 2 und 3 findet 
Anwendung auf 

a) Entscheidungen, die in den Mitgliedstaaten 
vor dem Tag des Beginns der 
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Anwendbarkeit dieser Verordnung ergangen 
sind und deren Anerkennung und 
Vollstreckbarerklärung ab diesem Zeitpunkt 
beantragt wird; 

b) Entscheidungen, die ab dem Tag des 
Beginns der Anwendbarkeit dieser 
Verordnung in Verfahren, die vor diesem 
Zeitpunkt eingeleitet wurden, ergangen sind, 
soweit diese Entscheidungen für die Zwecke 
der Anerkennung und Vollstreckung in den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 44/2001 fallen. 

Die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 gilt weiterhin 
für die am Tag des Beginns der Anwendbarkeit 
dieser Verordnung laufenden Anerkennungs
und Vollstreckungsverfahren. 

Die Unterabsätze 1 und 2 geltend sinngemäß 
auch für in den Mitgliedstaaten gebilligte oder 
geschlossene gerichtliche Vergleiche und 
ausgestellte öffentliche Urkunden. 

(3) Kapitel VII über die Zusammenarbeit 
zwischen Zentralen Behörden findet auf 
Ersuchen und Anträge Anwendung, die ab dem 
Tag des Beginns der Anwendung dieser 
Verordnung bei der Zentralen Behörde 
eingehen. 

Artikel 76 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 2 Absatz 2, Artikel 47 Absatz 3, Artikel 
71, 72 und 73 gelten ab dem 18. September 
2010. 

Diese Verordnung findet, mit Ausnahme der in 
Unterabsatz 2 genannten Vorschriften, ab dem 
18. Juni 2011 Anwendung, sofern das Haager 
Protokoll von 2007 zu diesem Zeitpunkt in der 
Gemeinschaft anwendbar ist. Anderenfalls findet 
diese Verordnung ab dem Tag des Beginns der 
Anwendbarkeit jenes Protokolls in der 
Gemeinschaft Anwendung. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen 
verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 
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3. Haager Unterhaltsprotokoll 2007 

Protokoll über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht vom 23. November 2007 (Haager 

Unterhaltsprotokoll) 

(Zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz abgestimmte deutsche Übersetzung 
(Übersetzungskonferenz in Bern vom 16. und 17. Juli 2008). 

Die Unterzeichnerstaaten dieses Protokolls, 
in dem Wunsch, gemeinsame Bestimmungen über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht 
festzulegen, 
in dem Wunsch, das Haager Übereinkommen vom 24. Oktober 1956 über das auf 
Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kindern anzuwendende Recht und das Haager Übereinkommen 
vom 2. Oktober 1973 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht zu modernisieren, 
in dem Wunsch, allgemeine Regeln in Bezug auf das anzuwendende Recht zu entwickeln, die das 
Haager Übereinkommen vom 23. November 2007 über die internationale Geltendmachung der 
Unterhaltsansprüche von Kindern und anderen Familienangehörigen ergänzen können, 
haben beschlossen, zu diesem Zweck ein Protokoll zu schließen, und die folgenden Bestimmungen 
vereinbart: 

Art. 1: Anwendungsbereich 
(1) Dieses Protokoll bestimmt das auf solche Unterhaltspflichten anzuwendende Recht, die sich aus 
Beziehungen der Familie, Verwandtschaft, Ehe oder Schwägerschaft ergeben, einschließlich der 
Unterhaltspflichten gegenüber einem Kind, ungeachtet des Zivilstands seiner Eltern. 

(2) Die in Anwendung dieses Protokolls ergangenen Entscheidungen lassen die Frage des Bestehens 
einer der in Absatz 1 genannten Beziehungen unberührt. 

Art. 2: Universelle Anwendung 
Dieses Protokoll ist auch anzuwenden, wenn das darin bezeichnete Recht dasjenige eines 
Nichtvertragsstaats ist. 

Art. 3: Allgemeine Regel in Bezug auf das anzuwendende Recht 
(1) Soweit in diesem Protokoll nichts anderes bestimmt ist, ist für Unterhaltspflichten das Recht des 
Staates maßgebend, in dem die berechtigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Wechselt die berechtigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt, so ist vom Zeitpunkt des 
Aufenthaltswechsels an das Recht des Staates des neuen gewöhnlichen Aufenthalts anzuwenden. 

Art. 4: Besondere Regeln zugunsten bestimmter berechtigter Personen 
(1) Die folgenden Bestimmungen sind anzuwenden in Bezug auf Unterhaltspflichten 

a) der Eltern gegenüber ihren Kindern, 
b) anderer Personen als der Eltern gegenüber Personen, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, mit Ausnahme der Unterhaltspflichten aus den in Artikel 5 genannten Beziehungen, und 
c) der Kinder gegenüber ihren Eltern. 

(2) Kann die berechtigte Person nach dem in Artikel 3 vorgesehenen Recht von der verpflichteten 
Person keinen Unterhalt erhalten, so ist das am Ort des angerufenen Gerichts geltende Recht 
anzuwenden. 

(3) Hat die berechtigte Person die zuständige Behörde des Staates angerufen, in dem die verpflichtete 
Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, so ist ungeachtet des Artikels 3 das am Ort des angerufenen 
Gerichts geltende Recht anzuwenden. Kann die berechtigte Person jedoch nach diesem Recht von der 
verpflichteten Person keinen Unterhalt erhalten, so ist das Recht des Staates des gewöhnlichen 
Aufenthalts der berechtigten Person anzuwenden. 
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(4) Kann die berechtigte Person nach dem in Artikel 3 und in den Absätzen 2 und 3 vorgesehenen Recht 
von der verpflichteten Person keinen Unterhalt erhalten, so ist gegebenenfalls das Recht des Staates 
anzuwenden, dem die berechtigte und die verpflichtete Person gemeinsam angehören. 

Art. 5: Besondere Regel in Bezug auf Ehegatten und frühere Ehegatten 
In Bezug auf Unterhaltspflichten zwischen Ehegatten, früheren Ehegatten oder Personen, deren Ehe für 
ungültig erklärt wurde, findet Artikel 3 keine Anwendung, wenn eine der Parteien sich dagegen wendet 
und das Recht eines anderen Staates, insbesondere des Staates ihres letzten gemeinsamen 
gewöhnlichen Aufenthalts, zu der betreffenden Ehe eine engere Verbindung aufweist. In diesem Fall ist 
das Recht dieses anderen Staates anzuwenden. 

Art. 6: Besondere Mittel zur Verteidigung 
Außer bei Unterhaltspflichten gegenüber einem Kind, die sich aus einer Eltern-Kind-Beziehung ergeben, 
und den in Artikel 5 vorgesehenen Unterhaltspflichten kann die verpflichtete Person dem Anspruch der 
berechtigten Person entgegenhalten, dass für sie weder nach dem Recht des Staates des gewöhnlichen 
Aufenthalts der verpflichteten Person noch gegebenenfalls nach dem Recht des Staates, dem die 
Parteien gemeinsam angehören, eine solche Pflicht besteht. 

Art. 7: Wahl des anzuwendenden Rechts für die Zwecke eines einzelnen Verfahrens 
(1) Ungeachtet der Artikel 3-6 können die berechtigte und die verpflichtete Person allein für die Zwecke 
eines einzelnen Verfahrens in einem bestimmten Staat ausdrücklich das Recht dieses Staates als das 
auf eine Unterhaltspflicht anzuwendende Recht bestimmen. 

(2) Erfolgt die Rechtswahl vor der Einleitung des Verfahrens, so geschieht dies durch eine von beiden 
Parteien unterschriebene Vereinbarung in Schriftform oder erfasst auf einem Datenträger, dessen Inhalt 
für eine spätere Einsichtnahme zugänglich ist. 

Art. 8: Wahl des anzuwendenden Rechts 
(1) Ungeachtet der Artikel 3 - 6 können die berechtigte und die verpflichtete Person jederzeit eine der 
folgenden Rechtsordnungen als das auf eine Unterhaltspflicht anzuwendende Recht bestimmen: 

a) das Recht eines Staates, dem eine der Parteien im Zeitpunkt der Rechtswahl angehört; 
b) das Recht des Staates, in dem eine der Parteien im Zeitpunkt der Rechtswahl ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt hat; 
c) das Recht, das die Parteien als das auf ihren Güterstand anzuwendende Recht bestimmt haben, 

oder das tatsächlich darauf angewandte Recht; 

d) das Recht, das die Parteien als das auf ihre Ehescheidung oder Trennung ohne Auflösung der Ehe 
anzuwendende Recht bestimmt haben, oder das tatsächlich auf diese Ehescheidung oder Trennung 
angewandte Recht. 

(2) Eine solche Vereinbarung ist schriftlich zu erstellen oder auf einem Datenträger zu erfassen, dessen 
Inhalt für eine spätere Einsichtnahme zugänglich ist, und von beiden Parteien zu unterschreiben. 

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Unterhaltspflichten betreffend eine Person, die das 18. Lebens
jahr noch nicht vollendet hat, oder einen Erwachsenen, der aufgrund einer Beeinträchtigung oder der 
Unzulänglichkeit seiner persönlichen Fähigkeiten nicht in der Lage ist, seine Interessen zu schützen. 

(4) Ungeachtet des von den Parteien nach Absatz 1 bestimmten Rechts ist das Recht des Staates, in 
dem die berechtigte Person im Zeitpunkt der Rechtswahl ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, dafür 
maßgebend, ob die berechtigte Person auf ihren Unterhaltsanspruch verzichten kann. 

(5) Das von den Parteien bestimmte Recht ist nicht anzuwenden, wenn seine Anwendung für eine der 
Parteien offensichtlich unbillige oder unangemessene Folgen hätte, es sei denn, dass die Parteien im 
Zeitpunkt der Rechtswahl umfassend unterrichtet und sich der Folgen ihrer Wahl vollständig bewusst 
waren. 

Art. 9: «Wohnsitz» anstelle von «Staatsangehörigkeit» 
Ein Staat, der den Begriff des «Wohnsitzes» als Anknüpfungspunkt in Familiensachen kennt, kann das 
Ständige Büro der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht davon unterrichten, dass für die 
Zwecke der Fälle, die seinen Behörden vorgelegt werden, in Artikel 4 der Satzteil «dem die berechtigte 
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und die verpflichtete Person gemeinsam angehören» durch «in dem die berechtigte und die verpflichtete 
Person gemeinsam ihren Wohnsitz haben» und in Artikel 6 der Satzteil «dem die Parteien gemeinsam 
angehören» durch «in dem die Parteien gemeinsam ihren Wohnsitz haben» ersetzt wird, wobei 
«Wohnsitz» so zu verstehen ist, wie es in dem betreffenden Staat definiert wird. 

Art. 10: Öffentliche Aufgaben wahrnehmende Einrichtungen 
Für das Recht einer öffentliche Aufgaben wahrnehmenden Einrichtung, die Erstattung einer der 
berechtigten Person anstelle von Unterhalt erbrachten Leistung zu verlangen, ist das Recht maßgebend, 
dem diese Einrichtung untersteht. 

Art. 11: Geltungsbereich des anzuwendenden Rechts 
Das auf die Unterhaltspflicht anzuwendende Recht bestimmt insbesondere, 

a) ob, in welchem Umfang und von wem die berechtigte Person Unterhalt verlangen kann; 

b) in welchem Umfang die berechtigte Person Unterhalt für die Vergangenheit verlangen kann; 
c) die Grundlage für die Berechnung des Unterhaltsbetrags und für die Indexierung; 
d) wer zur Einleitung des Unterhaltsverfahrens berechtigt ist, unter Ausschluss von Fragen der 

Prozessfähigkeit und der Vertretung im Verfahren; 
e) die Verjährungsfristen oder die für die Einleitung eines Verfahrens geltenden Fristen; 

f) den Umfang der Erstattungspflicht der verpflichteten Person, wenn eine öffentliche Aufgaben 
wahrnehmende Einrichtung die Erstattung der der berechtigten Person anstelle von Unterhalt 
erbrachten Leistungen verlangt. 

Art. 12: Ausschluss der Rückverweisung 
Der Begriff «Recht» im Sinne dieses Protokolls bedeutet das in einem Staat geltende Recht mit 
Ausnahme des Kollisionsrechts. 

Art. 13: Öffentliche Ordnung (ordre public) 
Von der Anwendung des nach diesem Protokoll bestimmten Rechts darf nur abgesehen werden, soweit 
seine Wirkungen der öffentlichen Ordnung (ordre public) des Staates des angerufenen Gerichts 
offensichtlich widersprechen. 

Art. 14: Bemessung des Unterhaltsbetrags 
Bei der Bemessung des Unterhaltsbetrags sind die Bedürfnisse der berechtigten Person und die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der verpflichteten Person sowie etwaige der berechtigten Person anstelle 
einer regelmäßigen Unterhaltszahlung geleistete Entschädigungen zu berücksichtigen, selbst wenn das 
anzuwendende Recht etwas anderes bestimmt. 

Art. 15: Nichtanwendung des Protokolls auf innerstaatliche Kollisionen 
(1) Ein Vertragsstaat, in dem verschiedene Rechtssysteme oder Regelwerke für Unterhaltspflichten 
gelten, ist nicht verpflichtet, die Regeln dieses Protokolls auf Kollisionen anzuwenden, die allein 
zwischen diesen verschiedenen Rechtssystemen oder Regelwerken bestehen. 

(2) Dieser Artikel ist nicht anzuwenden auf Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration. 

Art. 16: In räumlicher Hinsicht nicht einheitliche Rechtssysteme 
(1) Gelten in einem Staat in verschiedenen Gebietseinheiten zwei oder mehr Rechtssysteme oder 
Regelwerke in Bezug auf in diesem Protokoll geregelte Angelegenheiten, so ist 

a) jede Bezugnahme auf das Recht eines Staates gegebenenfalls als Bezugnahme auf das in der 
betreffenden Gebietseinheit geltende Recht zu verstehen; 

b) jede Bezugnahme auf die zuständigen Behörden oder die öffentliche Aufgaben wahrnehmenden 
Einrichtungen dieses Staates gegebenenfalls als Bezugnahme auf die zuständigen Behörden oder 
die öffentliche Aufgaben wahrnehmenden Einrichtungen zu verstehen, die befugt sind, in der 
betreffenden Gebietseinheit tätig zu werden; 

c) jede Bezugnahme auf den gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Staat gegebenenfalls als 
Bezugnahme auf den gewöhnlichen Aufenthalt in der betreffenden Gebietseinheit zu verstehen; 
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d) jede Bezugnahme auf den Staat, dem die Parteien gemeinsam angehören, als Bezugnahme auf die 
vom Recht dieses Staates bestimmte Gebietseinheit oder mangels einschlägiger Vorschriften als 
Bezugnahme auf die Gebietseinheit zu verstehen, zu der die Unterhaltspflicht die engste Verbindung 
aufweist; 

e) jede Bezugnahme auf den Staat, dem eine Partei angehört, als Bezugnahme auf die vom Recht 
dieses Staates bestimmte Gebietseinheit oder mangels einschlägiger Vorschriften als Bezugnahme 
auf die Gebietseinheit zu verstehen, zu der die Person die engste Verbindung aufweist. 

(2) Hat ein Staat zwei oder mehr Gebietseinheiten mit eigenen Rechtssystemen oder Regelwerken für 
die in diesem Protokoll geregelten Angelegenheiten, so gilt zur Bestimmung des nach diesem Protokoll 
anzuwendenden Rechts Folgendes: 

a) Sind in diesem Staat Vorschriften in Kraft, die das Recht einer bestimmten Gebietseinheit für 
anwendbar erklären, so ist das Recht dieser Einheit anzuwenden; 

b) fehlen solche Vorschriften, so ist das Recht der in Absatz 1 bestimmten Gebietseinheit 
anzuwenden. 

(3) Dieser Artikel ist nicht anzuwenden auf Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration. 

Art. 17: Hinsichtlich der betroffenen Personengruppen nicht einheitliche Rechtssysteme 
Hat ein Staat für in diesem Protokoll geregelte Angelegenheiten zwei oder mehr Rechtssysteme oder 
Regelwerke, die für verschiedene Personengruppen gelten, so ist zur Bestimmung des nach dem 
Protokoll anzuwendenden Rechts jede Bezugnahme auf das Recht des betreffenden Staates als 
Bezugnahme auf das Rechtssystem zu verstehen, das durch die in diesem Staat in Kraft befindlichen 
Vorschriften bestimmt wird. 

Art. 18: Koordinierung mit den früheren Haager Übereinkommen über Unterhaltspflichten 
Im Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten ersetzt dieses Protokoll das Haager Übereinkommen vom 
2. Oktober 1973 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht und das Haager 
Übereinkommen vom 24. Oktober 1956 über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kindern 
anzuwendende Recht. 

Art. 19: Koordinierung mit anderen Übereinkünften 
(1) Dieses Protokoll lässt internationale Übereinkünfte unberührt, denen Vertragsstaaten als 
Vertragsparteien angehören oder angehören werden und die Bestimmungen über im Protokoll geregelte 
Angelegenheiten enthalten, sofern die durch eine solche Übereinkunft gebundenen Staaten keine 
gegenteilige Erklärung abgeben. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Einheitsrecht, das auf besonderen Verbindungen insbesondere regionaler Art 
zwischen den betroffenen Staaten beruht. 

Art. 20: Einheitliche Auslegung 
Bei der Auslegung dieses Protokolls ist seinem internationalen Charakter und der Notwendigkeit, seine 
einheitliche Anwendung zu fördern, Rechnung zu tragen. 

Art. 21: Prüfung der praktischen Durchführung des Protokolls 
(1) Der Generalsekretär der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht beruft erforderlichenfalls 
eine Spezialkommission zur Prüfung der praktischen Durchführung dieses Protokolls ein. 

(2) Zu diesem Zweck arbeiten die Vertragsstaaten mit dem Ständigen Büro der Haager Konferenz für 
Internationales Privatrecht bei der Sammlung der Rechtsprechung zur Anwendung dieses Protokolls 
zusammen. 

Art. 22: Übergangsbestimmungen 
Dieses Protokoll findet keine Anwendung auf Unterhalt, der in einem Vertragsstaat für einen Zeitraum 
vor Inkrafttreten des Protokolls in diesem Staat verlangt wird. 



 

       
           

           
  

          

           
          

  

       
           

               
            

             
               

           
             

            
           

        

            
                

             
          

            
     

             
           
         

             
          

             
             

        

   
                  

           
    

          

              
                

             
       

                 
               

   

          
                 

          
              

84
 


Art. 23: Unterzeichnung, Ratifikation und Beitritt 
(1) Dieses Protokoll liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf. 

(2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die 
Unterzeichnerstaaten. 

(3) Dieses Protokoll steht allen Staaten zum Beitritt offen. 

(4) Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim Ministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten des Königreichs der Niederlande, dem Verwahrer dieses Protokolls, 
hinterlegt. 

Art. 24: Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration 
(1) Eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, die ausschließlich von souveränen Staaten 
gebildet wird und für einige oder alle in diesem Protokoll geregelten Angelegenheiten zuständig ist, kann 
das Protokoll ebenfalls unterzeichnen, annehmen, genehmigen oder ihm beitreten. Die Organisation der 
regionalen Wirtschaftsintegration hat in diesem Fall die Rechte und Pflichten eines Vertragsstaats in 
dem Umfang, in dem sie für Angelegenheiten zuständig ist, die im Protokoll geregelt sind. 

(2) Die Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration notifiziert dem Verwahrer bei der 
Unterzeichnung, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt schriftlich die in diesem Protokoll 
geregelten Angelegenheiten, für die ihr von ihren Mitgliedstaaten die Zuständigkeit übertragen wurde. 
Die Organisation notifiziert dem Verwahrer umgehend schriftlich jede Veränderung ihrer Zuständigkeit 
gegenüber der letzten Notifikation nach diesem Absatz. 

(3) Eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration kann bei der Unterzeichnung, der Annahme, 
der Genehmigung oder dem Beitritt nach Artikel 28 erklären, dass sie für alle in diesem Protokoll 
geregelten Angelegenheiten zuständig ist und dass die Mitgliedstaaten, die ihre Zuständigkeit in diesem 
Bereich der Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration übertragen haben, aufgrund der 
Unterzeichnung, der Annahme, der Genehmigung oder des Beitritts der Organisation durch das 
Protokoll gebunden sein werden. 

(4) Für das Inkrafttreten dieses Protokolls zählt eine von einer Organisation der regionalen 
Wirtschaftsintegration hinterlegte Urkunde nicht, es sei denn, die Organisation der regionalen 
Wirtschaftsintegration gibt eine Erklärung nach Absatz 3 ab. 

(5) Jede Bezugnahme in diesem Protokoll auf einen «Vertragsstaat» oder «Staat» gilt gegebenenfalls 
gleichermaßen für eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, die Vertragspartei des 
Protokolls ist. Gibt eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration eine Erklärung nach Absatz 3 
ab, so gilt jede Bezugnahme im Protokoll auf einen «Vertragsstaat» oder «Staat» gegebenenfalls 
gleichermaßen für die betroffenen Mitgliedstaaten der Organisation. 

Art. 25: Inkrafttreten 
(1) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten 
nach der Hinterlegung der zweiten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde nach 
Artikel 23 folgt. 

(2) Danach tritt dieses Protokoll wie folgt in Kraft: 

a) für jeden Staat oder jede Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration nach Artikel 24, der 
oder die es später ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder ihm später beitritt, am ersten Tag des 
Monats, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung seiner oder ihrer 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde folgt; 

b) für die Gebietseinheiten, auf die das Protokoll nach Artikel 26 erstreckt worden ist, am ersten Tag 
des Monats, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach der in jenem Artikel vorgesehenen 
Notifikation folgt. 

Art. 26: Erklärungen in Bezug auf nicht einheitliche Rechtssysteme 
(1) Ein Staat, der aus zwei oder mehr Gebietseinheiten besteht, in denen für die in diesem Protokoll 
geregelten Angelegenheiten unterschiedliche Rechtssysteme gelten, kann bei der Unterzeichnung, der 
Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt nach Artikel 28 erklären, dass das 
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Protokoll auf alle seine Gebietseinheiten oder nur auf eine oder mehrere davon erstreckt wird; er kann 
diese Erklärung durch Abgabe einer neuen Erklärung jederzeit ändern. 

(2) Jede derartige Erklärung wird dem Verwahrer unter ausdrücklicher Bezeichnung der 
Gebietseinheiten notifiziert, auf die das Protokoll angewendet wird. 

(3) Gibt ein Staat keine Erklärung nach diesem Artikel ab, so erstreckt sich das Protokoll auf sein 
gesamtes Hoheitsgebiet. 

(4) Dieser Artikel ist nicht anzuwenden auf Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration. 

Art. 27: Vorbehalte 
Vorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht zulässig. 

Art. 28: Erklärungen 
(1) Erklärungen nach Artikel 24 Absatz 3 und Artikel 26 Absatz 1 können bei der Unterzeichnung, der 
Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt oder jederzeit danach abgegeben und 
jederzeit geändert oder zurückgenommen werden. 

(2) Jede Erklärung, Änderung und Rücknahme wird dem Verwahrer notifiziert. 

(3) Eine bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt 
abgegebene Erklärung wird mit Inkrafttreten dieses Protokolls für den betreffenden Staat wirksam. 

(4) Eine zu einem späteren Zeitpunkt abgegebene Erklärung und jede Änderung oder Rücknahme einer 
Erklärung werden am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten 
nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer folgt. 

Art. 29: Kündigung 
(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll durch eine an den Verwahrer gerichtete schriftliche 
Notifikation kündigen. Die Kündigung kann sich auf bestimmte Gebietseinheiten eines Staates mit nicht 
einheitlichen Rechtssystemen beschränken, auf die das Protokoll angewendet wird. 

(2) Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von 12 Monaten 
nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer folgt. Ist in der Notifikation für das Wirksamwerden der 
Kündigung ein längerer Zeitabschnitt angegeben, so wird die Kündigung nach Ablauf des 
entsprechenden Zeitabschnitts nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer wirksam. 

Art. 30: Notifikation 
Der Verwahrer notifiziert den Mitgliedern der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht sowie den 
anderen Staaten und Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration, die dieses Protokoll nach 
den Artikeln 23 und 24 unterzeichnet, ratifiziert, angenommen oder genehmigt haben oder ihm 
beigetreten sind, 

a) jede Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme und Genehmigung sowie jeden Beitritt nach den 
Artikeln 23 und 24; 

b) den Tag, an dem das Protokoll nach Artikel 25 in Kraft tritt; 

c) jede Erklärung nach Artikel 24 Absatz 3 und Artikel 26 Absatz 1; 
d) jede Kündigung nach Artikel 29. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben. 

Geschehen in Den Haag am 23. November 2007 in englischer und französischer Sprache, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv der Regierung des Königreichs 
der Niederlande hinterlegt und von der jedem Staat, der zur Zeit der Einundzwanzigsten Tagung der 
Haager Konferenz für Internationales Privatrecht Mitglied der Konferenz war, sowie jedem anderen 
Staat, der an dieser Tagung teilgenommen hat, auf diplomatischem Weg eine beglaubigte Abschrift 
übermittelt wird. 
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4. UN-Übereinkommen 1956 

UN-Übereinkommen über die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Ausland vom 20. Juni 

1956 (BGBl. 1959 II 149 ff.) 

Präambel 

IN ANBETRACHT der Dringlichkeit einer Lösung 
des humanitären Problems, das sich aus der 
Lage bedürftiger Personen ergibt, die für ihren 
Unterhalt auf Personen im Ausland angewiesen 
sind, IN DER ERWÄGUNG, dass die Verfolgung 
oder Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen im 
Ausland mit schwerwiegenden rechtlichen und 
praktischen Schwierigkeiten verbunden ist, und 
ENTSCHLOSSEN, dafür Sorge zu tragen, dass 
diese Probleme gelöst und diese 
Schwierigkeiten überwunden werden, SIND DIE 
VERTRAGSPARTEIEN WIE FOLGT 
ÜBEREINGEKOMMEN: 

Artikel 1 

Gegenstand des Übereinkommens 

(1) Dieses Übereinkommen hat den Zweck, die 
Geltendmachung eines Unterhaltsanspruchs zu 
erleichtern, den eine Person (im folgenden als 
Berechtigter bezeichnet), die sich im 
Hoheitsgebiet einer Vertragspartei befindet, 
gegen eine andere Person (im folgenden als 
Verpflichteter bezeichnet), die der 
Gerichtsbarkeit einer anderen Vertragspartei 
untersteht, erheben zu können glaubt. Dieser 
Zweck wird mit Hilfe von Stellen verwirklicht, die 
im folgenden als Übermittlungs- und 
Empfangsstellen bezeichnet werden. 

(2) Die in diesem Übereinkommen 
vorgesehenen Möglichkeiten des 
Rechtsschutzes treten zu den Möglichkeiten, die 
nach nationalem oder internationalem Recht 
bestehen, hinzu; sie treten nicht an deren Stelle. 

Artikel 2 

Bestimmung der Stellen 

(1) Jede Vertragspartei bestimmt in dem 
Zeitpunkt, an dem sie ihre Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde hinterlegt, eine oder mehrere 
Gerichts- oder Verwaltungsbehörden, die in 
ihrem Hoheitsgebiet als Übermittlungsstellen 
tätig werden. 

(2) Jede Vertragspartei bestimmt in dem 
Zeitpunkt, an dem sie ihre Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde hinterlegt, eine öffentliche oder 
private Stelle, die in ihrem Hoheitsgebiet als 
Empfangsstelle tätig wird. 

(3) Jede Vertragspartei unterrichtet den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen 
unverzüglich über die Bestimmungen, die sie 
gemäß den Absätzen 1 und 2 getroffen hat, und 
über die Änderungen, die nachträglich in dieser 
Hinsicht eintreten. 

(4) Die Übermittlungs- und Empfangsstellen 
dürfen mit den Übermittlungs- und 
Empfangsstellen anderer Vertragsparteien 
unmittelbar verkehren. 

Artikel 3 

Einreichen von Gesuchen bei der 
Übermittlungsstelle 

(1) Befindet sich ein Berechtigter in dem 
Hoheitsgebiet einer Vertragspartei (im folgenden 
als Staat des Berechtigten bezeichnet) und 
untersteht der Verpflichtete der Gerichtsbarkeit 
einer anderen Vertragspartei (im folgenden als 
Staat des Verpflichteten bezeichnet), so kann 
der Berechtigte bei einer Übermittlungsstelle des 
Staates, in dem er sich befindet, ein Gesuch 
einreichen, mit dem er den Anspruch auf 
Gewährung des Unterhalts gegen den 
Verpflichteten geltend macht. 

(2) Jede Vertragspartei teilt dem 
Generalsekretär mit, welche Beweise nach dem 
Recht des Staates der Empfangsstelle für den 
Nachweis von Unterhaltsansprüchen in der 
Regel erforderlich sind, wie diese Beweise 
beigebracht und welche anderen Erfordernisse 
nach diesem Recht erfüllt werden müssen. 

(3) Dem Gesuch sind alle erheblichen Urkunden 
beizufügen einschließlich einer etwa 
erforderlichen Vollmacht, welche die 
Empfangsstelle ermächtigt, in Vertretung des 
Berechtigten tätig zu werden oder eine andere 
Person hierfür zu bestellen. Ferner ist ein 
Lichtbild des Berechtigten und, falls verfügbar, 
auch ein Lichtbild des Verpflichteten beizufügen. 
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(4) Die Übermittlungsstelle unternimmt alle 
geeigneten Schritte, um sicherzustellen, dass 
die Erfordernisse des in dem Staates der 
Empfangsstelle geltenden Rechts erfüllt werden; 
das Gesuch muss unter Berücksichtigung 
dieses Rechts mindestens folgendes enthalten: 

a) den Namen und den Vornamen, die 
Anschrift, das Geburtsdatum, die 
Staatsangehörigkeit und den Beruf oder die 
Beschäftigung des Berechtigten sowie 
gegebenenfalls den Namen und die 
Anschrift seines gesetzlichen Vertreters; 

b) den Namen und die Vornamen des 
Verpflichteten; ferner, soweit der Berechtigte 
hiervon Kenntnis hat, die Anschriften des 
Verpflichteten in den letzten fünf Jahren, 
sein Geburtsdatum, seine 
Staatsangehörigkeit und seinen Beruf oder 
seine Beschäftigung; 

c) nähere Angaben über die Gründe, auf die 
der Anspruch gestützt wird, und über Art und 
Höhe des geforderten Unterhalts und 
sonstige erhebliche Angaben, wie zum 
Beispiel über die finanziellen und familiären 
Verhältnisse des Berechtigten und des 
Verpflichteten. 

Artikel 4 

Übersendung der Vorgänge 

(1) Die Übermittlungsstelle übersendet die 
Vorgänge der Empfangsstelle des Staates des 
Verpflichteten, es sei denn, dass sie zu der 
Überzeugung gelangt, das Gesuch sei mutwillig 
gestellt. 

(2) Bevor die Übermittlungsstelle die Vorgänge 
übersendet, überzeugt sie sich davon, dass die 
Schriftstücke in der Form dem Recht des 
Staates des Berechtigten entsprechen. 

(3) Die Übermittlungsstelle kann für die 
Empfangsstelle eine Äußerung darüber 
beifügen, ob sie den Anspruch sachlich für 
begründet hält; sie kann auch empfehlen, dem 
Berechtigten das Armenrecht und die Befreiung 
von Kosten zu gewähren. 

Artikel 5 

Übersendung von Urteilen und anderen 
gerichtlichen Entscheidungen 

(1) Die Übermittlungsstelle übersendet gemäß 
Artikel 4 auf Antrag des Berechtigten endgültige 
oder vorläufige Entscheidungen und andere 
gerichtliche Titel, die der Berechtigte bei einem 

zuständigen Gericht einer Vertragspartei wegen 
der Leistung von Unterhalt erwirkt hat, und, falls 
notwendig und möglich, die Akten des 
Verfahrens, in dem die Entscheidung ergangen 
ist. 

(2) Die in Absatz 1 erwähnten Entscheidungen 
und gerichtlichen Titel können an Stelle oder in 
Ergänzung der in Artikel 3 genannten Urkunden 
übersandt werden. 

(3) Die in Artikel 6 vorgesehenen Verfahren 
können entsprechend dem Recht des Staates 
des Verpflichteten entweder Verfahren zum 
Zwecke der Vollstreckbarerklärung (Exequatur 
oder Registrierung) oder eine Klage umfassen, 
die auf einen gemäß Absatz 1 übersandten Titel 
gestützt wird. 

Artikel 6 

Aufgaben der Empfangsstellen 

(1) Die Empfangsstelle unternimmt im Rahmen 
der ihr von dem Berechtigten erteilten 
Ermächtigung und in seiner Vertretung alle 
geeigneten Schritte, um die Leistung von 
Unterhalt herbeizuführen; dazu gehört 
insbesondere eine Regelung des Anspruchs im 
Wege des Vergleichs und, falls erforderlich, die 
Erhebung und Verfolgung einer Unterhaltsklage 
sowie die Vollstreckung einer Entscheidung oder 
eines anderen gerichtlichen Titels auf Zahlung 
von Unterhalt. 

(2) Die Empfangsstelle unterrichtet laufend die 
Übermittlungsstelle. Kann sie nicht tätig werden, 
so teilt sie der Übermittlungsstelle die Gründe 
hierfür mit und sendet die Vorgänge zurück. 

(3) Ungeachtet der Vorschriften dieses 
Übereinkommens ist bei der Entscheidung aller 
Fragen, die sich bei einer Klage oder in einem 
Verfahren wegen Gewährung von Unterhalt 
ergeben, das Recht des Staates des 
Verpflichteten einschließlich des internationalen 
Privatrechts dieses Staates anzuwenden. 

Artikel 7 

Rechthilfeersuchen 

Kann nach dem Recht der beiden in Betracht 
kommenden Vertragsparteien um Rechtshilfe 
ersucht werden, so gilt folgendes: 

a) Ein Gericht, bei dem eine Unterhaltsklage 
anhängig ist, kann Ersuchen um Erhebung 
weiterer Beweise, sei es durch Urkunden 
oder durch andere Beweismittel, entweder 
an das zuständige Gericht der anderen 
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Vertragspartei oder an jede andere Behörde 
oder Stelle richten, welche die andere 
Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet das 
Ersuchen erledigt werden soll, bestimmt hat. 

b) Um den Parteien die Anwesenheit oder 
Vertretung in dem Beweistermin zu 
ermöglichen, teilt die ersuchte Behörde der 
beteiligten Empfangs- und 
Übermittlungsstelle sowie dem 
Verpflichteten den Zeitpunkt und den Ort der 
Durchführung des Rechtshilfeersuchens mit. 

c) Rechtshilfeersuchen werden mit möglichster 
Beschleunigung erledigt; ist ein Ersuchen 
nicht innerhalb von vier Monaten nach 
Eingang bei der ersuchten Behörde erledigt, 
so werden der ersuchenden Behörde die 
Gründe für die Nichterledigung oder 
Verzögerung mitgeteilt. 

d) Für die Erledigung von Rechtshilfeersuchen 
werden Gebühren oder Kosten 
irgendwelcher Art nicht erstattet. 

e) Die Erledigung eines Rechtshilfeersuchens 
darf nur abgelehnt werden: 

1.	 	wenn die Echtheit des Ersuchen nicht 
feststeht; 

2.	 	wenn die Vertragspartei, in deren 
Hoheitsgebiet das Ersuchen erledigt 
werden soll, dessen Ausführung für 
geeignet hält, ihre Hoheitsrechte oder 
ihre Sicherheit zu gefährden. 

Artikel 8 

Änderung von Entscheidungen 

Dieses Übereinkommen gilt auch für Gesuche, 
mit denen eine Änderung von 
Unterhaltsentscheidungen begehrt wird. 

Artikel 9 

Befreiungen und Erleichterungen 

(1) In Verfahren, die auf Grund dieses 
Übereinkommens durchgeführt werden, 
genießen die Berechtigten die gleiche 
Behandlung und dieselben Befreiungen von der 
Zahlung von Gebühren und Auslagen wie die 
Bewohner oder Staatsangehörigen des Staates, 
in dem das Verfahren anhängig ist. 

(2) Die Berechtigten sind nicht verpflichtet, 
wegen ihrer Eigenschaft als Ausländer oder 
wegen Fehlens eines inländischen Aufenthalts 
als Sicherheit für die Prozesskosten oder andere 
Zwecke eine Garantieerklärung beizubringen 

oder Zahlungen oder Hinterlegungen 
vorzunehmen. 

(3) Die Übermittlungs- oder Empfangsstelle 
erheben für ihre Tätigkeit, die sie auf Grund 
dieses Übereinkommens leisten, keine 
Gebühren. 

Artikel 10 

Überweisung von Geldbeträgen 

Bestehen nach dem Recht einer Vertragspartei 
Beschränkungen für die Überweisung von 
Geldbeträgen in das Ausland, so gewährt diese 
Vertragspartei der Überweisung von 
Geldbeträgen, die zur Erfüllung von 
Unterhaltsansprühen oder zur Deckung von 
Ausgaben für Verfahren nach diesem 
Übereinkommen bestimmt sind, den 
größtmöglichen Vorrang. 

Artikel 11 

Klausel für Bundesstaaten 

Für einen Bundesstaat oder einen Staat, der 
kein Einheitsstaat ist, gilt folgendes: 

a) Hinsichtlich solcher Artikel dieses 
Übereinkommens, für deren Ausführung der 
Bund die Gesetzgebungsbefugnis hat, sind 
die Verpflichtungen der Bundesregierung die 
gleichen wie diejenigen der 
Vertragsparteien, die keine Bundesstaaten 
sind. 

b) Solche Artikel dieses Übereinkommens, für 
deren Aufführung die Gliedstaaten, 
Provinzen oder Kantone die 
Gesetzgebungsbefugnis haben, ohne jedoch 
nach der Bundesverfassung zur Ergreifung 
gesetzgeberischer Maßnahmen verpflichtet 
zu sein, bringt die Bundesregierung sobald 
wie möglich den zuständigen Behörden der 
Gliedstaaten, Provinzen oder Kantone 
befürwortend zur Kenntnis. 

c) Ein Bundesstaat, der Vertragspartei dieses 
Übereinkommens ist, unterrichtet eine 
andere Vertragspartei auf ihr durch den 
Generalsekretär übermitteltes Ersuchen 
darüber, welche gesetzliche Regelung und 
Übung innerhalb des Bundes und seiner 
Gliedstaaten in Ansehung einer einzelnen 
Bestimmung durch gesetzgeberische oder 
andere Maßnahmen wirksam geworden ist. 
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Artikel 12 

Geltungsbereich 

Diese Übereinkommen ist auch auf alle 
Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung, 
Treuhandgebiete oder sonstigen 
Hoheitsgebiete, für deren internationale 
Beziehungen eine Vertragspartei verantwortlich 
ist, anzuwenden, es sei denn, dass sie bei der 
Ratifikation des Übereinkommens oder bei 
ihrem Beitritt erklärt hat, dass es auf eines oder 
mehrere dieses Hoheitsgebiete keine 
Anwendung findet. Jede Vertragspartei, die eine 
solche Erklärung abgegeben hat, kann in der 
Folge jederzeit durch eine an den 
Generalsekretär zu richtende Notifizierung die 
Anwendbarkeit des Übereinkommens auf eines 
oder mehrere oder alle dieser Hoheitsgebiete 
erstrecken. 

Artikel 13 

Unterzeichnung, Ratifikation und Beitritt 

(1) Dieses Übereinkommen liegt bis zum 31. 
Dezember 1956 zur Unterzeichnung durch jedes 
Mitglied der Vereinten Nationen und jeden 
Nichtmitgliedstaat auf, der Vertragspartei des 
Statuts des Internationalen Gerichtshofes oder 
Mitglied einer Sonderorganisation ist oder an 
den eine Einladung des Wirtschafts- und 
Sozialrates ergangen ist, Vertragpartei des 
Übereinkommens zu werden. 

2) Dieses Übereinkommen bedarf der 
Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden 
bei dem Generalsekretär hinterlegt. 

(3) Die in Absatz 1 bezeichneten Staaten 
können diesem Übereinkommen jederzeit 
beitreten. Die Beitrittsurkunden werden bei dem 
Generalsekretär hinterlegt. 

Artikel 14 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten 
Tage nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem die 
dritte Ratifikations- oder Beitrittsurkunde gemäß 
Artikel 13 hinterlegt worden ist. 

(2) Für jeden Staat der das Übereinkommen 
nach Hinterlegung der dritten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es 
am dreißigsten Tage nach der Hinterlegung 
seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in 
Kraft. 

Artikel 15 

Kündigung 

(1) Jede Vertragspartei kann dieses 
Übereinkommen durch eine an den 
Generalsekretär gerichtete Notifizierung 
kündigen. Die Kündigung kann sich auch auf 
einige oder alle der in Artikel 12 bezeichneten 
Hoheitsgebiete beziehen. 

(2) Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang 
der Notifizierung bei dem Generalsekretär 
wirksam, ohne jedoch die Fälle zu berühren, die 
zur Zeit des Wirksamwerdens der Kündigung 
anhängig sind. 

Artikel 16 

Beilegung von Streitigkeiten 

Entsteht zwischen Vertragsparteien über die 
Auslegung oder Anwendung des 
Übereinkommens eine Streitigkeit und kann sie 
nicht auf andere Weise beigelegt werden, so 
wird sie dem Internationalen Gerichtshof 
unterbreitet. Die Streitigkeit wird entweder durch 
Notifizierung einer dahingehenden Vereinbarung 
oder durch einseitigen Antrag einer Streitpartei 
vor den Gerichtshof gebracht. 

Artikel 17 

Vorbehalte 

(1) Macht ein Staat im Zeitpunkt der Ratifikation 
oder des Beitritts einen Vorbehalt zu einem 
Artikel dieses Übereinkommens, so übermittelt 
der Generalsekretär den Wortlaut des 
Vorbehalts allen Staaten, die Vertragsparteien 
dieses Übereinkommens sind, sowie den 
sonstigen in Artikel 13 bezeichneten Staaten. 
Jede Vertragspartei, die dem Vorbehalt 
widerspricht, kann innerhalb von neunzig Tagen 
nach dem Zeitpunkt der Übermittlung dem 
Generalsekretär notifizieren, dass sie den 
Vorbehalt nicht anerkennt; in einem solchen 
Falle tritt das Übereinkommen zwischen dem 
Staat, der Widerspruch erhoben hat, und dem 
Staat, der den Vorbehalt gemacht hat, nicht in 
Kraft. Jeder später beitretende Staat kann eine 
solche Notifizierung bei seinem Beitritt abgeben. 

(2) Jede Vertragspartei, die einen Vorbehalt 
gemacht hat, kann ihn jederzeit zurücknehmen; 
sie hat dies dem Generalsekretär zu notifizieren. 
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Artikel 18 

Gegenseitigkeit 

Eine Vertragspartei darf sich gegenüber einer 
anderen Vertragspartei nur insoweit auf dieses 
Übereinkommen berufen, als sie selbst daran 
gebunden ist. 

Artikel 19 

Mitteilung des Generalsekretärs 

(1) Der Generalsekretär macht allen Mitgliedern 
der Vereinten Nationen und den in Artikel 13 
bezeichneten Nichtmitgliedstaaten Mitteilung 
über: 

a) Unterrichtungen gemäß Artikel 2 Absatz 3; 
b) Mitteilungen gemäß Artikel 3 Absatz 2; 

c) Erklärungen und Notifizierungen gemäß 
Artikel 12; 

d) Unterzeichnungen, Ratifikationen und 
Beitrittserklärungen gemäß Artikel 13; 

e) den Zeitpunkt, an dem dieses 
Übereinkommen gemäß Artikel 14 Absatz 1 
in Kraft getreten ist; 

f) Kündigungen gemäß Artikel 15 Absatz 1; 

g) Vorbehalte und Notifizierungen gemäß 
Artikel 17. 

(2) Der Generalsekretär unterrichtet ferner alle 
Vertragsparteien über Revisionsanträge und die 
Antworten darauf, die gemäß Artikel 20 
eingegangen sind. 

Artikel 20 

Revision 

(1) Jede Vertragspartei kann jederzeit mittels 
einer an den Generalsekretär zu richtenden 
Notifizierung die Revision dieses 
Übereinkommens beantragen. 

(2) Der Generalsekretär übermittelt jeder 
Vertragspartei die Notifizierung mit dem 
Ersuchen, innerhalb von vier Monaten 
mitzuteilen, ob die Einberufung einer Konferenz 
zur Beratung der vorgeschlagenen Revision für 
wünschenswert gehalten wird. Spricht sich die 
Mehrheit der Vertragsparteien für die 
Einberufung einer Konferenz aus, so wird sie 
durch den Generalsekretär einberufen. 

Artikel 21 

Sprachen und Hinterlegung des 
Übereinkommens 

Die Urschrift dieses Übereinkommens; dessen 
chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, wird bei dem 
Generalsekretär hinterlegt; dieser übermittelt 
allen in Artikel 13 bezeichneten Staaten 
beglaubigte Abschriften. 
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VI. Staatenliste 

1. Verfahren bei förmlicher Gegenseitigkeit
 


a) Vereinigte Staaten von Amerika 

Bundesstaat seit Besonderheiten 

Alabama AL 
noch kein 
Gegenseitigkeitsstaat 

Alaska AK 1988 

Arizona AZ 1988 

Arkansas AR 1988 

California CA 1987 

Colorado CO 1992 nur Kindesunterhalt 

Connecticut CT 1987 

Delaware DE 1992 

District of Columbia D.C. 
noch kein 
Gegenseitigkeitsstaat 

Florida FL 1988 

Georgia GA 1987 

Hawaii HI 1988 

Idaho ID 1987 

Illinois IL 1987 

Indiana IN 1992 

Ehegattenunterhalt 
Iowa IA 1993 nur i. V. m. 

Kindesunterhalt 

Kansas KS 1993 

Kentucky KY 1991 

Louisiana LA 1988 
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Bundesstaat seit Besonderheiten 

Maine ME 1997 

Maryland MD 1987 

Massachusetts MA 1991 

Michigan MI 1988 

Minnesota MN 1991 

Mississippi MS 
noch kein 
Gegenseitigkeitsstaat 

Missouri MO 1993 

Montana MT 1987 

Nebraska NE 1996 

Nevada NV 1989 

New Hampshire NH 1996 nur Kindesunterhalt 

New Jersey NJ 1988 

New Mexico NM 1989 

New York NY 1991 

North Carolina NC 1987 

North Dakota ND 1987 

Ohio OH 1989 

Oklahoma OK 1988 

Oregon OR 1987 

Pennsylvania PA 1989 

Rhode Island RI 1990 

South Carolina SC 2003 nur Kindesunterhalt 

South Dakota SD 1987 

Tennessee TN 1987 

Texas TX 1988 

Utah UT 1993 

Vermont VT 1989 
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Bundesstaat seit Besonderheiten 

Ehegattenunterhalt 
Virginia VA 1992 nur i. V. m. 

Kindesunterhalt 

Washington WA 1988 

West Virginia WV 1988 

Wisconsin WI 1989 
Kindes- und 
Ehegattenunterhalt 

Wyoming WY 1988 

b) Kanada 

Provinz seit 

Alberta 1994 

British Columbia 1989 

Manitoba 1987 

New Brunswick 1988 

Newfoundland und Labrador 1989 

Northwest-Territorien 1993 

Nova Scotia 1992 

Ontario 1989 

Prince Edward Island 1991 

Quebec noch kein Gegenseitigkeitsstaat 

Saskatchewan 1990 

Yukon Territory 1987
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c) Südafrika 

Provinz seit 

Republik Südafrika 1987
 


2. EG-Unterhaltsverordnung
 


Mitgliedstaaten
 

Königreich
 
Belgien
 

Republik
 
Bulgarien
 

Tschechische
 
Republik
 

Königreich 
Dänemark 

Bundesrepublik
 
Deutschland
 

(EG-
Unterhaltsver
ordnung nur 

eingeschränkt 
anwendbar) 

Republik
 Irland
 Hellenische
 Königreich
 Französische
 
Estland
 Republik
 Spanien
 Republik
 

(Griechenland)
 

Italienische
 Republik
 Republik
 Republik
 Großherzogtum
 

Republik
 Zypern
 Lettland
 Litauen
 Luxemburg
 


Republik
 Republik Malta
 Königreich der
 Republik
 Republik Polen
 
Ungarn
 Niederlande
 Österreich
 

Portugiesische
 Rumänien
 Republik
 Slowakische
 Republik
 
Republik
 Slowenien
 Republik
 Finnland
 

Königreich Vereinigtes 
Schweden Königreich 

Großbritannien 
und Nordirland 
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Die Verordnung gilt für das Vereinigte Königreich (Entscheidung der Kommission 

2009/451/EG vom 8. Juni 2009, ABl. L 149 vom 12. Juni 2009, S. 73). 

Dänemark hat im Wege einer Erklärung zu einem mit der Europäischen 

Gemeinschaft geschlossenen Parallelabkommen (ABl. L 149 vom 12. Juni 2009, 

S. 80) seine Absicht bestätigt, die mit der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 

vorgenommenen Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 umzusetzen. 

Dänemark und das Vereinigte Königreich sind nicht durch das Haager Protokoll 

von 2007 gebunden. Dies bedeutet, dass Unterhaltstitel aus diesen Ländern in 

Deutschland einem Exequaturverfahren unterliegen vor der Beantragung von 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. 

3. UN-Übereinkommen 1956 

Länder seit 

Algerien 1969
 


Argentinien 1972 

Australien 1985 

Barbados 1970 

Belarus 1996 

Belgien 1966
 


Bosnien-Herzegowina 1992 

Brasilien 1960
 


Bundesrepublik Deutschland 1959 

Burkina Faso 1962
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Länder seit
 


Chile 1961
 


China (Taiwan) 1957
 


Dänemark 1959
 


Ecuador 1974
 


Estland 1997
 


Finnland 1962
 


Frankreich 1960
 


Griechenland 1965
 


Guatemala 1957
 


Haiti 1958
 


Heiliger Stuhl 1964
 


Irland 1995
 


Israel 1957
 


Italien 1958
 


Kap Verde 1985
 


Kasachstan 2000
 


Kirgisistan 2004
 


Kolumbien 1999
 


Kroatien 1991
 


Liberia 2006
 


Luxemburg 1971
 


Marokko 1957
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Länder seit 

Mazedonien 1991 

Mexiko 1992 

Moldau 2006 

Monaco 1961 

Montenegro 2006 

Neuseeland 1986 

Niederlande 1962 

Niger 1965
 


Norwegen 1957
 


Österreich 1969
 


Pakistan 1959
 


Philippinen 1968
 


Polen 1960
 


Portugal 1965 

Rumänien 1991 

Schweden 1958 

Schweiz 1977 

Serbien 1992 

Seychellen 2004 

Slowakei 1993 

Slowenien 1991 

Spanien 1966
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Länder seit 

Sri Lanka 1958 

Surinam 1979 

Tschechien 1993 

Tunesien 1968 

Türkei 1971 

Ukraine 2006 

Ungarn 1957
 


Uruguay 1995
 


Vereinigtes Königreich 1975
 


Zentralafrikanische Republik 1962
 


Zypern 1986
 


VII. Liste der Vorprüfungsgerichte
 


Bundesland Amtsgericht am Sitz eines OLG 

Baden-Württemberg Karlsruhe 

Stuttgart 

Bayern Bamberg 

Nürnberg 

München 

Berlin Pankow-Weißensee 

Brandenburg Brandenburg a. d. Havel 
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Bundesland Amtsgericht am Sitz eines OLG 

Bremen Bremen 

Hamburg Hamburg-Mitte 

Hessen Frankfurt 

Mecklenburg-Vorpommern Rostock 

Niedersachsen Braunschweig 

Celle 

Oldenburg 

Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 

Hamm 

Köln 

Rheinland-Pfalz Koblenz 

Zweibrücken 

Saarland Saarbrücken 

Sachsen Dresden 

Sachsen-Anhalt Naumburg 

Schleswig-Holstein Schleswig 

Thüringen Jena 



 

 

   

 

   

   

  

 

 

      

       

      

  

  

Weitere Informationen unter: 

Bundesamt für Justiz 

Referat II 1 

53094 Bonn 

+ Bundesamt für Justiz, 53094 Bonn 

℡ 0228 99 410-5534, -5869 oder -5549 

6 0228 99 410-5202 oder -5207 

* auslandsunterhalt@bfj.bund.de 

: www.bundesjustizamt.de/auslandsunterhalt 


